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auch noch ästhetische Momente zu berücksichtigen.
Ich hoffe nicht, dann plötzlich anstatt der Autofriedhö-
fe andere unansehnliche Haufen in der Landschaft an-
zutreffen.

Ich möchte Ihnen in ganz kurzen Zügen sagen, wie
die Reaktion auf meine Motion war. Man hat mir
sofort telephoniert und geschrieben, mein Vorgehen sei
nicht sehr fair, denn es sei ein Angriff auf die Industrie.
Man könnte solche Probleme doch auf dem Wege frei-
williger Abmachungen regeln. — Wie hat man tatsäch-
lich reagiert? Verschiedene Industrien haben Trocken-
produkte, die sie vorher in Kartonpackungen, also in
umweltneutralen oder gar in umweltfreundlichen Ver-
packungen auf den Markt brachten, nun plötzlich in
Kunststoffen auf den Markt gebracht, obschon sie —
ich möchte das besonders hervorheben — merklich teu-
rer sind, nur weil sie besser präsentieren, also die Pro-
dukte besser verkauft werden können. Andere — und
das ist anzuerkennen — haben, gestützt auf meine Mo-
tion, ihre Verpackungsmaterialien der EMPA zur Unter-
suchung und Prüfung eingesandt, und bei schlechtem
Erfolg oder ungenügendem Befund haben sie ihre
Packungen bereits geändert oder umweltfreundlicher
gemacht. Deshalb glaube ich, dass das Problem nicht
der freiwilligen Abmachung überlassen werden kann.

Wenn ich nun trotzdem mit der Umwandlung in ein
Postulat einverstanden bin, so einfach im Vertrauen
darauf, dass der Bundesrat, aber auch die Verwaltung,
das Problem ernst nehmen und nicht einfach eine
Schubladisierung anstreben, sondern uns dann gelegent-
lich über zweckmässige Massnahmen wieder Bericht
und Antrag stellen, damit nicht etwa diese dauerhaften
Güter unsere Landschaft auch dauernd verunzieren.

Ich bin also bereit, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

Präsident: Herr Hofer-Flawil ist bereit, seine Mo-
tion in ein Postulat umzuwandeln.

Wird es von einem Ratsmitglied bekämpft? — Das
ist nicht der Fall; das Postulat ist überwiesen.
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10 940. Wohnbauförderung.
Verfassungsartikel

Encouragement de la construction
de logements.

Article constitutionnel

Botschaft, Bericht, Beschlussentwürfe und Gesetzentwurf
vom 30. Juni 1971 (BB11, 1657)

Message, rapport, projets d'arrêté et projet de loi
du 30 juin 1971 (FF I, 1677)

Antrag der Kommission
Eintreten.

Proposition de la commission
Passer à la discussion des articles.

Berichterstattung — Rapports généraux

Muheim, Berichterstatter: In diesem Geschäft
Nr. 10 940 sind vier Vorlagen enthalten, nämlich:

1. Ein neuer Verfassungsartikel über die Förderung
des Wohnungsbaues;

2. die Stellungnahme zum Volksbegehren zur Bildung
eines Wohnbaufonds;

3. die Vorlage über die Ergänzung der Bundesverfas-
sung betreffend Allgemeinverbindlicherklärung von
Verbandsvereinbarungen auf dem Gebiete des
Wohnungswesens und

4. die Verlängerung des Bundesgesetzes über die
Wohnbauförderung.

Da alle diese vier Entwürfe auf den gleichen Gegen-
stand Bezug nehmen — den Wohnungsbau und das
Wohnungswesen —, ist es gegeben, ein gemeinsames
Eintretensreferat zu halten. Ausser diesen vier erwähn-
ten Vorlagen soll aber gleichzeitig als fünftes Geschäft
auch noch Nr. 10 921, Initiative des Kantons Neuen-
burg betreffend Wohnungsbau und Mieterschutz, ein-
bezogen und behandelt werden. Diese Standesinitiativc
gehört in den gleichen Zusammenhang.

Gestatten Sie mir einen kurzen Rückblick auf die
bisherige Wohnungspolitik, weil wir uns jetzt an einem
Scheideweg befinden und uns überlegen müssen, was
bisher gegangen ist und in Zukunft getan werden soll.
Die Wohnungspolitik des Bundes in den sechziger Jah-
ren war durch zwei Massnahmen gekennzeichnet, die
zusammengekoppelt waren: Einerseits hat man die
Mietpreiskontrolle abgebaut, sie in die Mietpreisüber-
wachung umgewandelt und dann schliesslich aufgeho-
ben; auf der ändern Seite hat man den Bau von Woh-
nungen, vor allem von Wohnungen zu verbilligten
Mietzinsen, gefördert. Die Voraussetzung für eine völli-
ge Freigabe der Mietzinse war — nach damaliger Auf-
fassung — ein zahlenmässig und preislich genügendes
Angebot an Wohnungen. Um einen normalen Woh-
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nungsmarkt herzustellen, wurde 1965 das Bundesgesetz
zur Förderung des Wohnungsbaues erlassen. Dadurch
sollte nicht nur der Wohnungsbau angekurbelt werden,
sondern es sollten insbesondere innert fünf Jahren,
von 1966 bis 1970, 25000 verbilligte Wohnungen
erstellt werden. Mit dieser sogenannten Aktion «Dach
über dem Kopf» und dem Wegfall der Preisüberwa-
chung auf Ende 1969 hoffte man, zu Beginn der siebzi-
ger Jahre zum freien Wohnungsmarkt zurückzukehren,
auf dem sich das Wohnungsproblem für unser Volk
ohne jede Intervention seitens des Bundes und der Kan-
tone selbst regulieren werde.

Wenn man sich fragt, ob das Ziel dieser Wohnungs-
marktpolitik der sechziger Jahre erreicht wurde, so
muss man das verneinen. Wohl ist Ende 1970 die
Mietzinsüberwachung dahingefallen. Zum Schütze der
Mieter wurde lediglich im Mietvertragsrecht des Obli-
gationenrechtes die Möglichkeit eines Aufschubes des
Kündigungstermins in Härtefällen vorgesehen. Die
Wohnungsproduktion war allerdings in der zweiten
Hälfte der sechziger Jahre grösser als der Bedarf, der
angenommen worden war. Doch der soziale Woh-
nungsbau blieb hinter den Erwartungen zurück, indem
die Bundesaktion leider nicht voll ausgenützt wurde
und weniger verbilligte Wohnungen erstellt wurden, als
man mit der Aktion «Dach über dem Kopf» nach dem
Bundesgesetz über die Wohnbauförderung angestrebt
hatte.

Am Ende der sechziger Jahre mussten Bundesrat
und Bundesversammlung sich Rechenschaft geben und
feststellen, dass trotz der regen Bautätigkeit in den
grossen und mittleren Städten und Agglomerationen
nach wie vor Wohnungsnot herrschte. Ganz besonders
fehlte es an preisgünstigen Wohnungen für Leute mit
kleinen und mittleren Einkommen. Von einer Normali-
sierung des Wohnungsmarktes konnte und kann daher
keine Rede sein.

Angesichts dieser andauernden Notlage auf dem
Wohnungsmarkt schlug der Bundesrat schon 1969 den
eidgenössischen Räten eine Neuorientierung der Wohn-
baupolitik vor. Die Förderung des Wohnungsbaues
durch den Bund durfte in den siebziger Jahren nicht
eingestellt werden, wie das ursprünglich in Aussicht
genommen war, sondern musste und muss weiterge-
führt werden, ja die Förderung des Wohnungsbaues
muss noch wirkungsvoller ausgestaltet werden. Entge-
gen der früheren Auffassung wurde die Wohnbauförde-
rung immer mehr als Daueraufgabe des Bundes be-
trachtet. Die grosse Neuorientierung am Ende der
sechziger Jahre bestand darin, dass die Förderung des
Wohnungsbaues nicht eingestellt werden konnte, son-
dern dass sie auch in den siebziger Jahren weitergeführt
werden, ja sogar noch wirksamer gestaltet werden
musste.

Die Bundesversammlung hat grundsätzlich diesem
neuen Konzept der Wohnbaupolitik im Jahre 1970
zugestimmt. Das kam vor allem dadurch zum Aus-
druck, dass beide Räte — Nationalrat und Ständerat
— ein gleichlautendes Postulat annahmen, wonach der
Bundesrat eingeladen wurde, die Konzeption und den
Umfang der Wohnbauförderung zu überprüfen und den
Räten Bericht und Antrag zu unterbreiten. Die Bundes-
versammlung genehmigte am 20. März 1970 als
Uebergangsmassnahme zu diesem neuen Regime der
Wohnbaupolitik eine Verlängerung der Geltungsdauer
des Bundesgesetzes über die Wohnbauförderung, und
zwar um zwei Jahre bis Ende 1972. Gleichzeitig mit
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dieser Verlängerung wurde auch eine Ergänzung des
Wohnbauförderungsgesetzes vorgenommen, indem die
Erschliessungshilfe eingeführt und weitere Bestimmun-
gen des Bundesgesetzes revidiert wurden, um den Woh-
nungsbau unter bisheriger Konzeption besser zu för-
dern. Der Bundesrat hat seinerseits auf Wunsch der
Bundesversammlung die Vollziehungsverordnungen
zum Wohnbauförderungsgesetz weiter und flexibler ge-
staltet, um administrative Hindernisse für den sozialen
Wohnungsbau zu beseitigen. Darüber hinaus hat der
Bundesrat im August 1970 den Betrag von höchstens
600 Millionen Franken, der für die Hilfe bei der Kapi-
talbeschaffung im Wohnungsbau vorgesehen war, in
eigener Kompetenz um 400 Millionen auf eine Milliar-
de Franken erhöht.

Durch diese Aenderungen der Vorschriften und
Kreditlimiten wurde nicht nur dem Bau von verbillig-
ten Wohnungen ein weiterer Impuls gegeben, sondern
der Bundesrat gewann auch die nötige Zeit, um die
rechtlichen Grundlagen für die neue Wohnbaupolitik
zu erarbeiten und das neue Konzept für die künftige
Wohnbauförderung zu entwerfen. Schon bei der Dis-
kussion über die Verlängerung des geltenden Gesetzes
und insbesondere bei der Behandlung des Volksbegeh-
rens «Recht auf Wohnung» wurde von verschiedenen
Seiten darauf hingewiesen, dass die Verfassungsgrund-
lage schon für die bisherigen Massnahmen im sozialen
Wohnungsbau recht schmal war. Der Familienschutz-
artikel, auf den sich das bisherige Gesetz zur Förde-
rung des Wohnungsbaus abstützte, kann nicht mehr
genügen, wenn die Wohnbauförderung allen Krei-
sen der Bevölkerung zugute kommen soll, insbesondere
auch Alleinstehenden, Witwen, Waisen, Betagten und
Gebrechlichen. Es muss daher vorerst eine sichere und
genügend breite Verfassungsgrundlage geschaffen wer-
den, auf die sich dann das neue Wohnbaugesetz abstüt-
zen kann. Die Schaffung dieses verfassungsrechtlichen
Fundaments ist Gegenstand des ersten Bundesbeschlus-
ses, den der Bundesrat den eidgenössischen Räten vor-
gelegt hat und zu dem wir heute Stellung nehmen
müssen.

Die künftige Konzeption der Wohnbauförderung
wird ihren Ausdruck erst im neuen Wohnbaugesetz
finden, das später erlassen werden wird. Es ist aber
wertvoll, dass die Vorschläge der eidgenössischen
Wohnbaukommission zur Verfügung stehen. Wenn es
heute auch verfrüht ist, über diese Vorschläge im ein-
zelnen zu diskutieren, so geben sie doch ein Bild dar-
über, was für ein Gebäude auf dem Fundament des
neuen Verfassungsartikels 34sexies errichtet werden
kann und soll. Ich möchte Sie daher bitten, die Diskus-
sion auf die in der Verfassung zu verankernden Grund-
sätze zu beschränken und nicht bereits Einzelheiten der
neuen Konzeption einzubeziehen, da diese erst später
mit der Ausführungsgesetzgebung zu behandeln sein
wird.

Das Eintreten auf den Entwurf des Bundesrates zu
einem neuen Verfassungsartikel für den Wohnungsbau
ist in der Kommission von keiner Seite bestritten wor-
den; es wurde auch kein Gegenantrag gestellt. Die
Förderung des Wohnungsbaus wird darin als dauernde
nationale Aufgabe erklärt. Diese Neuorientierung der
Wohnbaupolitik des Bundes, die bereits, wie ich er-
wähnt habe, 1970 eingeleitet wurde, wird nun verfas-
sungsrechtlich verankert. Der Bundesrat unterstreicht
in seiner Botschaft auf Seite 21, es entspreche unserer
Gesellschaftsordnung, dass dem Staat die Aufgabe zu-
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gewiesen werde, im Bereich der menschlichen Ele-
mentarbedürfnisse, zu denen auch das Wohnen gehöre,
tätig zu werden. Bei den auf dem Wohnungsmarkt und
überhaupt im Wohnungswesen bestehenden Verhältnis-
sen ist es unumgänglich, dass der Staat ordnend, hel-
fend und fördernd eingreift. Da die Notwendigkeit der
tatkräftigen Mitwirkung des Staates im Wohnungsbau
heute allgemein bejaht wird, kann ich es mir ersparen,
das Bedürfnis nach einem neuen Verfassungsartikel ein-
gehend und in allen Einzelheiten zu begründen. Ich
beschränke mich darauf, drei Punkte herauszugreifen,
die die Situation schlagartig beleuchten.

Obschon in den letzten Jahren die Zahl der neuer-
stellten Wohnungen ständig gestiegen ist, ist der Leer-
wohnungsbestand in den Grossstädten praktisch gleich
null. Aber auch in den mittleren und kleinen Städten
und Agglomerationen liegt die Wohnungsreserve weit
unter dem Stand, der als normal bezeichnet werden
könnte. In den 5 Jahren 1966—1970, also unter dem
Regime des Bundesgesetzes über die Förderung des
sozialen Wohnungsbaues, wurden insgesamt rund
16 000 verbilligte Sozialwohnungen erstellt, statt deren
25 000, wie man das mit dem Bundesgesetz angestrebt
hat. Die Aktion «Dach über dem Kopf» erreichte ihr
Ziel also nur zu drei Fünfteln, wobei allerdings die
Beteiligung der Kantone sehr unterschiedlich war. Die
einen Kantone haben diese Aktion bedeutend mehr
benützt, andere Kantone haben keinen oder nur einen
sehr geringen Gebrauch davon gemacht. Das System
der Kapitalzinszuschüsse, gemäss dem Bundesgesetz
zur Förderung des Wohnungsbaues, hat gewisse Nach-
teile zutage gefördert, die sich hemmend ausgewirkt
haben. So setzt die Bundeshilfe nach dem bestehenden
Gesetz eine doppelt so grosse Leistung des Kantons
voraus, und es ist ein offenes Geheimnis, dass es in
gewissen Kantonen und Gemeinden bei der Bewilligung
von Wohnbaukrediten Schwierigkeiten gab, die dem
Wohnungsbau und vor allem dem sozialen Wohnungs-
bau nicht förderlich waren.

Ferner — das ist der dritte Punkt — ist im heutigen
Bundesgesetz zur Wohnbauförderung der Kreis der Be-
günstigten beschränkt auf Familien in bescheidenen fi-
nanziellen Verhältnissen. Die festgesetzten Einkom-
menslimiten erfordern nicht nur administrative Kon-
trollen, sondern bringen auch Härten mit sich. Die
Mängel des geltenden Systems in der Wohnbauförde-
rung sollen durch die Neukonzeption, die nun anvisiert
wird, vermieden werden. Der Bau von Wohnungen soll
wirkungsvoller und auf breiterer Basis gefördert wer-
den. Der Bundesrat hat in seiner Botschaft die Ziele
der künftigen Wohnungspolitik wie folgt umschrieben:
In erster Linie sollen durch geeignete Massnahmen
günstige Voraussetzungen für eine flüssige und gute
Entwicklung des Wohnungsbaus geschaffen werden.
Zum zweiten soll der private und insbesondere der
gemeinnützige Wohnungsbau gefördert werden. Drit-
tens soll auch die Selbstversorgung der Bürger mit
Wohnungen, d. h. der Erwerb von Haus- und Woh-
nungseigentum eine Förderung erfahren. Sie sehen also,
es ist nicht eine Verstaatlichung des Wohnungswesens
ins Auge gefasst, sondern die eigene Verantwortung
und die Initiative der Bürger, der Baugenossenschaften,
der Gesellschaften und übrigen Bauträger soll erhalten
und weiterhin fruchtbar gemacht werden, indem man
diese Bestrebungen fördert.

Neu in der bundesrätlichen Konzeption der Wohn-
baupolitik ist nun die ausdrückliche Anerkennung der

Mitwirkung des Staates bei der Wohnungsversorgung,
und zwar durch Massnahmen, die den Wohnungsbau
erleichtern und durch Massnahmen, die eine Verbilli-
gung der Mietzinse herbeiführen. Neu an der Konzep-
tion ist auch das, dass Bürgern, die den Mietzins nicht
bezahlen können, der marktmässig gefordert werden
muss, eine Sozialhilfe zuteil werden soll.

Eine wesentliche Aenderung der bisherigen Wohn-
baupolitik ist auch darin zu suchen, dass nach dem
neuen Konzept der Bund allein Träger der Wohnbau-
förderung sein soll, und nicht der Bund nur in Verbin-
dung mit Kantonen und eventuell Gemeinden. Es soll
also künftig Aufgabe des Bundes allein sein, den Woh-
nungsbau ganz allgemein, insbesondere den gemeinnüt-
zigen Wohnungsbau zu fördern und die Mietzinse zu
verbilligen; es wird Aufgabe des Bundes sein, auch die
Erstellung von Alterswohnungen und den Erwerb von
Wohnungs- und Hauseigentum zu erleichtern und zu
fördern.

Bei dieser Umstellung in der Trägerschaft fragt
man sich unwillkürlich, was denn noch den Kantonen
und Gemeinden zu tun verbleibt. Die neue Konzeption
schliesst die Mitwirkung von Kantonen und Gemeinden
keineswegs aus, sondern ich möchte sagen, setzt sie
voraus, aber für andere Aufgaben. Den Kantonen soll
nämlich vor allem die Wohnungsversorgung für beson-
ders Bedürftige im Sinne der Subjekt- und Sozialhilfe
ein erstes Anliegen sein. Es wird auch primäre Aufgabe
der Kantone sein, die Bundesaktion zu ergänzen, vor
allem bei der Erstellung von Alters- und Pflegeheimen.
Man verspricht sich mit dieser Teilung der Aufgaben
zwischen Bund und Kantonen eine flüssigere, eine wirk-
samere Förderung des Wohnungsbaues auf der ganzen
Linie, währenddem die bisherige dreistufige oder min-
destens zweistufige Förderung, die im Zusammenwir-
ken von Bund und Kantonen, eventuell noch Gemein-
den, bestand, gewisse Schwierigkeiten — wie ich schon
erwähnte — mit sich brachte, die man künftig zu
vermeiden hofft.

Ihre Kommission, die eine sehr eingehende Debatte
führte, beantragt Ihnen einhellig Eintreten auf den Ent-
wurf für einen neuen Verfassungsartikel betreffend die
Wohnbauförderung. Man war sich im grundsätzlichen
weitgehend einig, im einzelnen allerdings gingen die
Meinungen darüber ziemlich auseinander, wie und wie-
weit die Befugnisse des Bundes gehen und welche Mit-
tel ihm zur Verfügung stehen sollen. Wir werden dann
bei der Detailberatung auf diese divergierenden Mei-
nungen in der Frage des Wie und mit welchen Mitteln
zurückkommen.

Im gleichen Bundesbeschluss, in dem der Entwurf
zu Artikel 34sexies steht, ist auch die Stellungnahme
zum Volksbegehren zur Bildung eines Wohnbaufonds
enthalten. Diese sogenannte «Denner-Initiative» ist am
4. Februar 1971 eingereicht worden und ist mit dem
Antrag der Bundesversammlung Volk und Ständen zur
Abstimmung zu unterbreiten. Die erklärten Zwecke
dieses Volksbegehrens sind die Förderung des Woh-
nungsbaues, des Wohnungseigentums und die Sichcr-
stellung angemessener Wohnmietzinse. In der Zielset-
zung stimmt die Initiative weitgehend mit dem neuen
Verfassungsartikel überein. Hingegen unterscheidet sie
sich in der Konzeption, wie diese Ziele erreicht werden
sollen, wesentlich vom Vorschlag des Bundesrates. Die-
ser will durch Erschliessungshilfen die Beschaffung von
Bauland erleichtern, durch Baurationalisierung die
Baukosten senken und durch den Aufschub von Amor-
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tisationen die Mietzinse verbilligen. Das Volksbegehren
dagegen will seine Ziele durch Gewährung von Hypo-
thekardarlehen zu herabgesetzten Zinssätzen erreichen.
Es handelt sich somit um eine Alternative zum bundes-
rätlichen Entwurf, so dass es gegeben ist, diesen Ent-
wurf oder den Verfassungsartikel, den Sie beschliessen,
als Gegenvorschlag der Initiative gegenüberzustellen.
Die Bundesversammlung muss zuhanden des Stimm-
volkes ihr Gutachten zum Volksbegehren abgeben.

Die Kommission beantragt daher, auch in diesem
Punkte auf die Vorlage einzutreten. Auf die Gründe,
die Bundesrat und Kommission zur Ablehnung der
«Denner-Initiative» veranlassen und die zum Antrag
auf Annahme des Gegenvorschlages des Bundesrates
führen, werde ich zurückkommen.

Der zweite Problemkreis, der in einer weitern Ver-
fassungsbestimmung geregelt werden soll, betrifft das
Verhältnis ziwschen Mieter und Vermieter. Nach dem
Abbau und dem Wegfall der öffentlich-rechtlichen
Mietpreisüberwachung wurde vorerst in der West-
schweiz versucht, die Beziehungen der beiden Mietpar-
teien kollektivvertraglich zu regeln. Durch Mustermiet-
verträge mit zwingenden Bestimmungen soll dem Mie-
ter, der in der jetzigen Zeit der schwächere Teil ist, ein
gewisser Schutz gegeben werden, ein Schutz bezüglich
der Dauer des Mietverhältnisses und auch bezüglich der
Höhe des Mietzinses. Für die Erledigung von Streitfäl-
len werden in diesen Mustermietverträgen paritätische
Schlichtungskommissionen vorgesehen. In der Folge
haben auch die Organisationen der Vermieter und Mie-
ter im Kanton Zürich einen Mietvertrag ausgearbeitet,
der eine Schlichtungsstelle einführt. Was nützen aber
solche Abkommen zwischen Verbänden, wenn sie von
den Mietparteien nicht beachtet werden? Im Vernehm-
lassungsverfahren wurde daher von verschiedenen Sei-
ten das Begehren gestellt, die Allgemeinverbindlichkeit
solcher Kollektivverträge zu ermöglichen. Man liess
sich dabei offensichtlich von den guten Erfahrungen
leiten, die man auf dem Gebiete des Arbeitsverhältnis-
ses mit den Gesamtarbeitsverträgen zwischen Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern und deren Allgemeinverbind-
licherklärung gemacht hat.

Durch die Allgemeinverbindlicherklärung bekommt
ein Kollektivvertrag, dessen Inhalt die Parteien bestim-
men, den Charakter eines für alle Rechtsunterworfenen
zwingenden Gesetzes. Wenn diese Art der Rechtset-
zung ohne die gesetzgebenden Behörden auch nicht
unproblematisch ist, so zeigen doch die praktischen
Ergebnisse auf dem Gebiete des Arbeitsrechts, dass
durch die Regelung der gegenseitigen Beziehungen und
die Schlichtung von Streitfällen ein Beitrag zum sozia-
len Fortschritt und zum Arbeitsfrieden geleistet wurde.
So hofft man, dass solche allgemeinverbindlichen Ver-
einbarungen im Mietwesen zur Verbesserung der
Rechtstellung der Mieter und zur friedlichen Erledi-
gung von Differenzen führen werden. Wenn man auch
keine allzu grossen Erwartungen hegen darf, so soll
doch die verfassungsmässige Grundlage für die Allge-
meinverbindlicherklärung von kollektiven Vereinbarun-
gen durch Einführung eines besonderen Artikels, näm-
lich Artikel 34septies, in die Bundesverfassung geschaf-
fen werden.

Ihre Kommission empfiehlt Ihnen einstimmig Ein-
treten auch auf diese Vorlage. Mit dem Antrag der
Minderheit, zusätzlich noch eine Kompetenz für öf-
fentlich-rechtliche Bestimmungen betreffend den Mie-

terschutz einzubauen, werden wir uns in der Detailbera-
tung befassen.

Durch den dritten Entwurf in der bundesrätlichen
Vorlage wird eine Verlängerung des geltenden Gesetzes
zur Förderung des Wohnungsbaues um ein Jahr vorge-
schlagen. Dieses Gesetz, das ursprünglich bis Ende
1970 befristet war, ist von der Bundesversammlung bis
Ende 1972 verlängert worden, in der Meinung, dass es
bis dahin möglich sein sollte, die neue Konzeption der
Wohnbauförderung in Kraft treten zu lassen. Es hat
sich nun aber gezeigt, dass sich dies bis 1972 nicht
realisieren lässt, da nicht nur ein neues Gesetz auszuar-
beiten ist, sondern vorher noch eine Verfassungsgrund-
lage geschaffen werden muss. Die Abstimmung über
den Verfassungsartikel, den wir heute zu beraten ha-
ben, wird erst im Frühjahr 1972 erfolgen können, da ja
als zweiter Rat auch noch der Ständerat sich damit
befassen muss und eventuell noch Differenzen zu berei-
nigen sind. Die noch verbleibende Zeit von zirka 9
Monaten im nächsten Jahr würde daher nicht ausrei-
chen, um die Ausführungsgesetzgebung zu erlassen,
wobei selbstverständlich auch eine Referendumsfrist
beachtet werden muss. Es ist deshalb ausgeschlossen,
die neue Wohnbaugesetzgebung bereits auf den 1. Ja-
nuar 1973 in Kraft zu setzen. Um aber keine Lücke in
der Wohnbauförderung eintreten zu lassen, ist das gel-
tende Gesetz bis zum Inkrafttreten des neuen, längstens
aber bis zum 31. Dezember 1973, zu verlängern. Wenn
Sie dem zustimmen, würde der Bundesrat in dem Sinne
Recht bekommen, dass er schon 1970 beantragt hat,
diese Frist für die Geltungsdauer des heutigen Gesetzes
bis Ende 1973 zu erstrecken. Einmal mehr hätte der
Bundesrat somit Recht gehabt.

Die Kommission beantragt Ihnen einhellig Eintre-
ten und Zustimmung auf dieses Gesetz, das nun verlän-
gert werden soll, um die Kontinuität der Wohnbauför-
derung bis Ende 1973 sicherzustellen.

Als fünftes und letztes Geschäft dieses Vorlagenpa-
ketes rund um das Wohnungs- und Mietwesens ist noch
die Standesinitiative des Kantons Neuenburg zu behan-
deln. Es ist das Geschäft Nr. 10 921. Durch diese Stan-
desinitiative des Kantons Neuenburg wird der Bundes-
versammlung beantragt, einen Wohnbauartikel
(Art. 34sexies) in die Bundesverfassung aufzunehmen.
Dieser Artikel soll folgende drei Grundsätze enthalten:
Bund und Kantone sollen sicherstellen, dass der Bevöl-
kerung unseres Landes Wohnraum zu erschwinglichen
Mietzinsen zur Verfügung steht; zweitens sollen die
Kantone ermächtigt sein, Bestimmungen zum Schütze
der Mieter vor wucherischen Mietzinsen aufzustellen;
und drittens sollen die Kantone auch Bestimmungen
erlassen können, um Kollektivverträge auf dem Miet-
sektor allgemeinverbindlich erklären zu können.

Diese Begehren der Standesinitiative Neuenburg be-
treffen also Wohnungsbau und Mieterschutz und ste-
hen daher im Zusammenhang mit den bereits erwähn-
ten vier Vorlagen. Die Standesinitiative ist deshalb
gleichzeitig in Beratung zu ziehen. Auch hier beantragt
Ihnen die Kommission einstimmig Eintreten auf die
Vorlage.

Ich glaube, ich habe Ihnen damit im wesentlichen
dargelegt, wie sich die Kommission zur Eintretensfrage
gestellt hat. Auf der ganzen Linie, bei allen fünf Vorla-
gen, wird Ihnen Eintreten beantragt. Ich bitte Sie,
diesem Antrage zu folgen.
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M. Mugny, rapporteur: La commission du Conseil
national, chargée d'examiner le message du Conseil
fédéral du 30 juin 1971 concernant les nouvelles dispo-
sitions constitutionnelles sur l'encouragement de la cons-
truction de logements, s'est réunie les 18 et 19 août à
Lucerne en présence de M. le conseiller fédéral Brug-
ger, accompagné de M. l'ingénieur Berger, du profes-
seur Nydegger et de MM. Suter, Nell et Stoeckli. Votre
commission a traité cinq objets, soit le nouvel article
34sexies de la constitution fédérale, l'initiative Den-
ner, l'article 34septies sur la déclaration de force obli-
gatoire générale d'accords cadres conclus entre associa-
tions de propriétaires et de locataires, la prolongation
d'une année de la loi fédérale du 19 mars 1965, sur
l'encouragement à la construction de logements, et en-
fin l'initiative du canton de Neuchâtel.

Ce rapport de la commission englobe ces cinq ob-
jets. Sur le premier point, c'est-à-dire sur le nouvel
article 34sexies de la constitution fédérale, ce rapport,
conformément du reste au message du Conseil fédéral
et au procès-verbal des débats de la commission, sera
divisé en trois parties. D'abord, ce que j'appellerai
l'analyse de situation, ensuite le rappel de ce qui a été
fait jusqu'ici dans le domaine du logement et enfin le
résumé des nouvelles dispositions constitutionnelles.

D'abord l'analyse de situation.
Sur le plan des logements, la situation se caractérise

en Suisse, comme du reste dans la plupart des pays
industrialisés de l'Europe occidentale et orientale, par
la pénurie. On manque d'appartements, surtout dans
les agglomérations urbaines et dans les communes sub-
urbaines en voie de développement rapide. Les loyers
des appartements du marché libre sont en hausse cons-
tante pour ce qui concerne les anciens immeubles,
tandis que dans les immeubles récents les appartements
sont offerts à des prix de plus en plus élevés, si bien
que les locataires qui doivent les prendre parce qu'ils
n'ont pas d'autre choix, et en particulier les jeunes
ménages et les nouveaux arrivés dans les villes, doivent
consacrer une part disproportionnée de leur salaire au
logement. D'un autre côté, les prix des terrains à
bâtir suivent la même évolution vers la hausse perma-
nente. Les spéculateurs ont un large champ d'action
devant eux et des fortunes imposantes se bâtissent
en quelques années en faveur de ceux qui ont l'intelli-
gence ou la chance de profiter de cette évolution. De
plus, les coûts de construction suivent la même courbe
ascendante. Les locataires qui ont l'impression ou la
conviction, à tort ou à raison, mais qui ont souvent
plus raison que tort, d'être les citrons qu'on presse à
fond pour en extraire le maximum, commencent à
réagir et à s'organiser, à peser de tout leur nombre sur
les décisions à prendre. Alors le problème du logement
n'est plus seulement économique et social, il prend une
dimension politique. Et je suis bien persuadé que le
débat d'entrée en matière, qui va s'ouvrir dans la pers-
pective des prochaines élections, montrera à l'évi-
dence, si c'était encore nécessaire de le faire, que notre
conseil a conscience de cette nouvelle dimension poli-
tique du problème du logement.

Si on analyse maintenant les causes de cette situa-
tion, de cette pénurie et de cette hausse vertigineuse des
loyers, on trouve en premier lieu un phénomène démo-
graphique, celui de l'attraction des grandes villes. Tan-
dis que certains villages, certaines régions, certaines
vallées alpestres se dépeuplent lentement mais sûre-
ment, les cinq grandes villes de notre pays, Zurich,

Berne, Baie, Genève et Lausanne, et d'autres encore
ainsi que les communes qui forment la ceinture de ces
villes — autour de Lausanne c'est Pully, Prilly, Bel-
mont, Le Mont, Chavannes, Renens, Ecublens, Epalin-
ges et d'autres — voient affluer chaque mois et chaque
jour de nouveaux arrivants. S'ajoutent à ce phénomène
d'urbanisation d'autres facteurs qui contribuent égale-
ment à accentuer cette pénurie de logements. Ce sont la
hausse générale des niveaux de vie, le fait que notre
population vit en moyenne plus longtemps, le besoin
de confort qui font baisser le taux d'occupation par
appartement. En 1950, par exemple, on comptait en-
core en moyenne en Suisse 3,7 personnes par apparte-
ment. En 1960, il n'y en avait plus que 3,4 et en 1970,
3,0. Dans la ville de Zurich, ce taux d'occupation est
même tombé à 2,4 personnes par appartement. Les
Suisses aiment à être bien logés et ce n'est pas nous qui
de leur reprocherons. Les jeunes gens même céliba-
taires, quittent volontiers la famille pour s'établir à leur
compte dans un studio, tandis que les personnes âgées
qui en ont la possibilité tiennent à rester chez elles
même si leur appartement est trop grand pour elles, et
qui ne les comprendrait pas. Quant aux causes de la
hausse des loyers, j'ai déjà mentionné les coûts de
construction et le prix des terrains à bâtir. Il faut y
ajouter les taux d'intérêt des prêts hypothécaires, les
exigences du confort. La statistique allemande du loge-
ment indique que ces exigences d'un confort toujours
amélioré sont pour 50 pour cent dans la hausse des
prix de construction. Nous ne disposons malheureuse-
ment pas en Suisse d'une statistique détaillée sur le
logement. Les chiffres qui nous sont fournis sont inté-
ressants mais il mériteraient d'être plus précis. Votre
commission s'est occupée, par exemple, des ordres de
priorité dans la construction, c'est-à-dire que nous de-
vons d'abord construire des immeubles dont les loyers
restent accessibles à l'ensemble de la population plutôt
que des appartements résidentiels qui se vendent à prix
d'or à de riches étrangers attirés chez nous par la
clémence de nos régimes fiscaux. Le Conseil fédéral est
d'accord sur ce point avec votre commission, mais il
serait utile au départ que les statistiques officielles nous
renseignent sur la qualité et non seulement sur la quan-
tité des logements mis sur le marché, ainsi que sur le
nombre d'appartements qui sont transformés en bu-
reaux. Cela malheureusement n'est pas possible en
l'état actuel de nos connaissances statistiques, mais des
mesures seront prises pour améliorer cet indispensable
instrument de travail.

Le point b dit ce qui a été fait jusqu'ici. Sur l'ensem-
ble des nouveaux appartements mis sur le marché, le
90 pour cent sont construits par l'initiative privée, à
elle seule, et 10 pour cent par des corporations de droit
public ou avec l'aide des pouvoirs publics. La Suisse a
beaucoup construit et construit encore beaucoup de
logements. Selon les indications fournies par M. l'ingé-
nieur Berger, la Suisse a consacré, l'année dernière, 6,1
milliards de francs dans ce but, soit le 7 pour cent du
produit national brut qui a atteint 88 milliards, ce qui a
permis de mettre 63 590 nouveaux appartements sur le
marché. A la fin de l'année 1970, il restait 66 534
nouveaux appartements en construction. En 1970 en-
core, 4000 appartements anciens ont été démolis, soit
le 6,3 pour cent de la production nouvelle.

En 1970, nous comptions en Suisse 6270000 ha-
bitants, soit 840 000 ou 15,5 pour cent de plus qu'en
1960. Si nous comptons une moyenne de 3 personnes
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par appartement, nous aurions eu besoin de 280 000
nouveaux logements pour faire face à cette croissance
démographique. En réalité, nous en avons construit
entre 1960 et 1970, 571000, soit plus du double.
Même si on porte en déduction les appartements dé-
molis et les appartements transformés en bureaux,
qu'on peut estimer ensemble à 12 ou 13 pour cent des
nouvelles constructions, la comparaison des chiffres
reste impressionnante. Notre pays ne peut s'adresser à
lui-même le reproche de n'avoir pas assez construit. Si
l'on ajoute à cela que le gain moyen de productivité est
de 5 pour cent par an dans l'industrie du bâtiment, il
semble, à première vue, que l'on ne devrait plus être
très éloigné du moment où l'équilibre serait rétabli
entre l'offre et la demande sur le marché du loge-
ment.

Or il n'en est rien. La pénurie subsiste et les loyers
continuent de monter. Les raisons, je les ai données au
départ. Je ne m'attarderai pas sur les mesures prises sur
le plan fédéral pour redresser la situation dans le do-
maine du logement, vous les connaissez et M. Muheim,
rapporteur et président de la commission, les a rappe-
lées ici tout à l'heure.

Venons-en maintenant au troisième point, c'est-à-
dire aux nouveaux articles constitutionnels 34sexies et
34septies ainsi qu'aux mesures proposées par le Conseil
fédéral.

Nous avons besoin d'un nouvel article constitution-
nel ou plutôt de deux, les bases de l'article 34sexies
actuel se révélant insuffisantes. Je n'insisterai pas sur ce
point, sauf pour vous rappeler, comme votre président,
que nous discutons de dispositions constitutionnelles et
non pas de la loi d'application. Dans notre Etat de
droit, la constitution doit se limiter à définir les compé-
tences de la Confédération. Le reste relève des disposi-
tions d'exécution. Nous aurons sans doute l'occasion au
cours des débats de revenir à plusieurs reprises sur ce
point essentiel.

Deux autres remarques encore qui sont importan-
tes: D'une part, l'encouragement à la construction de
logements devient une tâche permanente de la Confé-
dération. Nous aurons donc désormais une politique du
logement et non seulement des mesures temporaires
destinées à remédier à une situation temporaire elle
aussi.

D'autre part, la Confédération agira désormais
seule et ne fera plus dépendre son aide d'une aide
équivalente ou supérieure de la part des cantons et des
communes; ceci ne signifie pas que cantons et com-
munes peuvent désormais se désintéresser des pro-
blèmes du logement et tout attendre de Berne. Ils
bénéficient, au contraire, d'un large champ d'action qui
viendra compléter, étendre et élargir l'aide fédérale.

Le projet qui vous est soumis d'un nouvel arti-
cle 34sexies, amendé par votre commission, comprend
cinq alinéas. Le premier alinéa serait à lui seul
suffisant. Il fixe la compétence de la Confédération sur
trois points: l'encouragement de la construction de loge-
ments, l'accès à la propriété d'un logement ou d'une
maison, les mesures en vue d'abaisser les coûts de la
construction, ce dernier point ayant été ajouté par
votre commission. La dernière phrase prévoit que la
législation fixera les conditions dont dépendra l'octroi
de l'aide fédérale.

Il faudra relever à ce premier alinéa deux aspects
importants: Tout d'abord, les nouvelles aides et mesu-
res fédérales dépasseront largement le logement à ca-

ractère social, les HLM, pour toucher l'ensemble des
habitations que le message qualifie d'intérêt public.
Ensuite, le terme «encourager» peut être compris dans
un sens restrictif ou, au contraire, on peut lui donner
une extension plus large — en allemand on dit «gross-
zügig zu sein» — quant à l'application qui sera prévue
dans la loi. M. le conseiller fédéral Brugger nous
apportera à ce propos des informations complémen-
taires et il renseignera notre Conseil sur les intentions
du Conseil fédéral.

Le second alinéa du même articles 34sexies tend à
préciser les nouveaux objectifs de notre politique du
logement. Il ne s'agit pas d'une énumération exhausti-
ve, puisqu'on y trouve le terme «notamment», qui du
reste ne figurait pas au départ dans le texte français.
Encore une fois, ces dispositions ne sont pas indispen-
sables. Elles tendent surtout à donner à notre Conseil
et à la majorité des citoyennes et des citoyens, des
précisions qui éclairent les intentions du législateur. Les
mesures prévues à l'alinéa 2 visent notamment à fournir
des aides financières pour l'ensemble du logement
d'intérêt public, à la lettre b une aide spéciale et plus
large en faveur de personnes et de familles ayant des
gains limités, de personnes âgées, d'invalides et de
personnes exigeant des soins. Enfin, selon le 3e alinéa,
la Confédération peut édicter des dispositions de droit
matériel concernant l'équipement des terrains à bâtir
et la rationalisation de la construction.

Le message du Conseil fédéral fournit les préci-
sions nécessaires sur différentes mesures prévues
dans ces 2e et 3e alinéas: Tout d'abord, la Con-
fédération peut soit prêter de l'argent pour acheter et
équiper des terrains, soit garantir des prêts à des taux
favorables et prendre à sa charge une partie des inté-
rêts. Il est évident que cette aide ne sera accordée qu'à
des cantons ou des communes ou des sociétés ne pour-
suivant aucun but lucratif. Deuxièmement, la Confédé-
ration prendra à sa charge la recherche en matière de
construction et fournira son aide pour favoriser la ra-
tionalisation. Cependant, sur le plan de cette recherche,
la difficulté la plus grande sera de trouver des cher-
cheurs. Le 1er juin 1969, l'Ecole polytechnique fédé-
rale à Zurich a créé un Institut pour la recherche dans
la construction. Il n'a pas encore été possible jusqu'ici
de lui trouver un directeur.

Troisièmement, pour la construction des logements
d'utilité publique, c'est-à-dire l'ensemble des logements
nouveaux, exceptés les résidences secondaires et les
maisons et appartements de luxe, l'encouragement sera
donné sous la forme de la mise à disposition des capi-
taux jusqu'à 90 pour cent de la somme investie. Le
même régime sera valable pour l'accès à la propriété
d'un appartement ou d'une maison.

Enfin, c'est le quatrième point, l'aide financière de
la Confédération revêtira également la forme d'un
fonds de roulement destiné à adapter au départ les
loyers nouveaux aux revenus des locataires. L'objectif
est de garder un certain rapport, déterminé par la loi,
entre les revenus et les loyers. Au fur et à mesure de
l'augmentation des revenus, la part du loyer acquittée
par le locataire ira aussi en augmentant, et la contribu-
tion de la Confédération en diminuant. Le message
parle à ce sujet d'une hausse annuelle moyenne de 3
pour cent des revenus et des loyers. Cette aide fédérale
pourra être combinée avec le fait qu'au départ la ban-
que renoncera à l'amortissement de la deuxième hypo-
thèque et le propriétaire à la rémunération du capital
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investi. Après un certain nombre d'années, grâce à
l'évolution des revenus et des loyers, la Confédération
pourra se faire rembourser ses avances et les créanciers
et le propriétaire récupéreront alors les arriérés
d'amortissement et de rémunération des capitaux.
Quant au locataire, il paiera davantage à mesure que
passeront les années, mais le pourcent du loyer par
rapport à ses revenus restera stable. D'autres formules
sont possibles que la loi déterminera. A ces prestations
financières s'ajouteront donc — c'est le cinquième
point — des prestations à fonds perdu pour les per-
sonnes à revenus modestes.

Le troisième train de mesures fédérales touche donc
aux dispositions de droit matériel prévues au 3e alinéa
de l'article 34sexies. Il s'agit de donner à la
Confédération la compétence d'édicter des prescrip-
tions légales concernant l'équipement des terrains à
bâtir et la rationalisation de la construction. Suivant
les besoins, la Confédération pourra édicter des pres-
criptions de droit matériel concernant la police des
constructions et l'équipement des terrains à bâtir, en-
fin la rationalisation.

Nous savons par expérience que les dispositions
actuelles sur la police des constructions, si diverses et
parfois si contradictoires d'une commune à l'autre, cons-
tituent un obstacle parfois infranchissable à la ratio-
nalisation; elles sont donc source et cause de la hausse
des coûts.

Je passe maintenant au deuxième objet traité par
votre commission: l'initiative Denner. A l'unanimité et
sans grands débats, votre commission vous propose de
recommander aux cantons le rejet de cette initiative. Il
est bien évident que l'on ne saurait accepter à la fois
l'article 34sexics nouveau et l'initiative Denner. D'autre
part, si les objectifs poursuivis par l'initiative sont en
soi sympathiques — soit la construction de 30 000 à
40 000 appartements à loyers modérés par année —
les moyens à mettre en œuvre apparaissent comme très
discutables, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans les
circonstances actuelles, c'est-à-dire après la réévalua-
tion du franc suisse et la taxe à l'importation imposée
par le président Nixon, il est clair qu'on ne saurait
encore parler d'une taxe à l'exportation de 8 pour cent.
Dès lors, il appartiendrait à la Confédération, c'est-à-
dire en définitive aux contribuables, d'assurer la ma-
jeure partie, sinon la totalité, du financement de ce
Fonds.

Le troisième objet, c'est l'article 34septies concer-
nant la déclaration de force obligatoire générale des
contrats-cadres et autres mesures prises en commun par
les associations de bailleurs et de locataires afin d'em-
pêcher les abus dans le domaine des loyers et du loge-
ment. Cet article a été accepté par votre commission
par 14 voix contre 1 et quelques abstentions. Il s'agit
d'une disposition entièrement nouvelle qui transpose,
par analogie, sur le plan des loyers, les expériences
faites dans le domaine des conventions collectives de
travail. En soi, c'est une disposition intéressante et qui
pourra, à l'avenir, produire des fruits, mais dans un
avenir plus ou moins lointain. Il faut éviter de se faire
des illusions à ce sujet car l'action de l'Etat, c'est-à-dire
la déclaration de force obligatoire générale, reste sub-
ordonnée à la condition qu'il y ait des conventions
signées; et pour qu'il y ait convention il faut un accord
préalable entre les partenaires. S'il n'y a pas accord, il
n'y a pas non plus convention et pas non plus déclara-
tion de force obligatoire générale et rien, ni personne

ne peut contraindre les partenaires, c'est-à-dire les asso-
ciations de propriétaires et de locataires à se mettre
d'accord et à signer des conventions.

L'Etat est donc très peu armé pour prendre des
mesures de modération des loyers. C'est cet état de fait
qui a conduit une minorité de votre commission, dont
vos deux rapporteurs font partie, à vous proposer de
donner à la Confédération et, subsidiairement aux can-
tons, la compétence de légiférer pour éviter les abus
dans le domaine des loyers.

Cette proposition a été refusée par votre commis-
sion par 10 voix contre 9 et 1 abstention.

Je m'efforcerai, en tant que rapporteur, de rester
objectif et de vous donner les arguments de la majorité
et ceux de la minorité.

D'abord, le point de vue de la majorité. L'essentiel
c'est de construire de nouveaux appartements et toute
mesure tendant à réintroduire le contrôle des loyers
aboutira à freiner cette construction. L'article 34.vt'/>//V,v
concernant les déclarations de force obligatoire des
accords-cadres conclus entre propriétaires et locataires
est une mesure suffisante. On pourrait aussi renforcer
les mesures pénales contre l'usure, le «Wucher» en
matière de loyer. Les expériences faites ont montré
qu'il faut lier le contrôle des loyers à des dispositions
restreignant le droit de résilier un bail. Or cela n'est
plus possible puisque nous avons déjà dans le code des
obligations des dispositions semblables sur la résiliation
des baux à loyer. A quoi la minorité de la commission
répond: «Les mesures que nous prendrons demain, en
application de l'article 34scptias ne produiront leurs
effets qu'à long terme, au mieux, à moyen terme, lïn
attendant, les loyers continuent à monter et la colère
gronde, avec juste raison, che/, les locataires. Personne,
ni les locataires, ni les propriétaires, ni l'Etat respon-
sable du bien commun, n'ont intérêt à laisser se per-
pétuer les abus, car c'est bien de cela qu'il s'agit: lut-
ter contre les abus.

Il ne s'agit donc pas de réintroduire le contrôle
général des loyers mais de donner à la Confédération
et, subsidiairement, aux cantons, les moyens de lutter
contre les abus. Il y a des hausses de loyers qui sont
justifiées et objectives; d'autres ne le sont pas et nais-
sent de la pénurie et de la spéculation, car la pénurie,
en elle-même, est source d'abus.

Il faut donc que quelqu'un puisse là aussi dire le
droit, quelqu'un devant qui le locataire et le proprié-
taire puissent recourir, quelqu'un qui ait le pouvoir de
décider et non seulement de concilier. Si certains can-
tons, certaines régions ont besoin de mesures de protec-
tion contre les abus en matière de logements, pourquoi
voulez-vous les leur refuser, sous prétexte que vous, ou
votre canton, n'en ont pas besoin? Le fédéralisme ap-
pelle aussi des solutions différentes pour des situations
elles-mêmes différentes.

Modérer les loyers, c'est aussi freiner la hausse du
coût de la vie car aujourd'hui l'indice des loyers est la
principale cause de l'inflation en Suisse. Le message du
Conseil fédéral est explicite à ce sujet. C'est maintenant
et c'est ici qu'il faut lutter contre l'inflation. En outre,
nos cantons sont sages, ils sauront user de cet instru-
ment avec prudence et y renoncer dès qu'il ne sera
plus nécessaire. Auriez-vous donc si peu confiance en
nos gouvernements cantonaux.

Enfin, vous parlez des accords-cadres entre proprié-
taires et locataires; le meilleur moyen de favoriser et de
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promouvoir ces accords-cadres, c'est encore de les
mettre sous la menace de l'intervention de l'Etat.

Reste le cinquième objet dont nous aurons à délibé-
rer, celui de la prolongation d'une année, soit jusqu'à
fin décembre 1973 de la loi du 19 mars 1965, actuelle-
ment en vigueur sur l'encouragement à la construction
de logements.

Cette prolongation est nécessaire pour que les tra-
vaux parlementaires puissent se dérouler normalement,
que les votations populaires puissent intervenir sur les
nouveaux articles constitutionnels, que le délai référen-
daire soit respecté et que le Parlement ait le temps de
mettre sur pied la loi d'application.

En conclusion, le problème du logement reste, avec
d'autres, l'un des plus importants qui est posé à notre
pays. Etre logé convenablement avec des loyers sup-
portables, c'est l'un des besoins premiers de chaque
personne et de chaque famille. Notre pays a fait, et
continue de faire, des efforts et des investissements
importants dans la construction. Il faudra aller plus
loin encore, si l'on veut espérer arriver un jour à une
situation normale sur le marché du logement.

La politique du logement devient désormais une
tâche permanente de la Confédération. Les nouvelles
dispositions constitutionnelles que nous sommes
appelés à voter restent dans le cadre de notre concep-
tion traditionnelle de la collaboration entre l'initiative
privée et l'action de l'Etat. Cantons et communes de-
vront apporter leur part qui s'ajoutera aux mesures pri-
ses sur le plan fédéral.

Il faut donc espérer et souhaiter que les coopéra-
tives de construction, qui ont déjà d'excellents résultats
à leur actif, fassent preuve d'un dynamisme nouveau;
que les locataires, les salariés, les artisans et les com-
merçants unissent leurs efforts pour prendre les initia-
tives indispensables et bénéficier des moyens nouveaux,
juridiques et financiers, qui seront mis à leur disposi-
tion. Il y aura des priorités à établir et la Confédéra-
tion devra mettre des moyens financiers importants à
disposition. On a parlé de contribuer à bâtir 10 000
appartements nouveaux avec l'aide de la Confédéra-
tion, 10 000 sur les 60 000 que nous construisons par
année. Il faudra incontestablement aller plus loin,
beaucoup plus loin, mais cela dépendra de la loi
d'application et des moyens — financiers en particulier
— que le Parlement donnera au Conseil fédéral.

Les mesures d'encouragement à la construction de
logement devront se combiner avec d'autres, prises en
particulier dans le cadre de la loi fédérale en prépara-
tion sur l'aménagement du territoire. Il faudra, en par-
ticulier, redonner aux villes plus modestes, à nos bour-
gades de province, à nos chefs-lieux et même à nos
villages une attractivité qu'ils ont perdue au cours des
années. C'est un problème de voies de communica-
tions, de décentralisation industrielle et commerciale,
d'équipement en écoles secondaires, en hôpitaux, en
centres de loisirs, centres sportifs et centres culturels.
Alors, mais alors seulement, nous aurons reconstruit un
équilibre plus sain entre les différentes régions de notre
pays.

En conclusion, votre commission, unanime, vous
propose d'entrer en matière, d'accepter le nouvel arti-
cle 34sexies, modifié par votre commission, de recom-
mander au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative
Denner ,de proroger jusqu'au 31 décembre 1973 la
loi du 19 mars 1965 sur l'encouragement à la construc-
tion de logements et de ne pas donner suite à l'initiative

du canton de Neuchâtel qui a cependant reçu satisfac-
tion sur deux des trois points qui y étaient prévus.

Votre commission vous propose également, par 14
voix contre 1 et quelques abstentions, d'accepter l'ar-
ticle 34septics et par 10 voix contre 9 de refuser la
proposition de minorité, à ce même article, tandis que
la minorité vous propose de l'accepter.

Allgemeine Beratung — Discussion générale

Wyss: Die Förderung des preisgünstigen Wohnungs-
baus und der Schutz der Mieter vor Willkür und Aus-
beutung waren seit jeher zentrale Postulate der Sozial-
demokratischen Partei wie der Gewerkschaften. Ent-
sprechend haben auch die Sozialdemokratische Partei
und der Gewerkschaftsbund im Vernehmlassungsver-
fahren zum neuen Wohnbauförderungsartikel der Bun-
desverfassung klar und eindeutig Stellung genommen.

Grundsätzlich begrüssen wir daher den vom Bun-
desrat unterbreiteten neuen Artikel 34sexies der Bun-
desverfassung, soll doch damit endlich von der bisher
viel zu schmalen Basis der Wohnbauförderung gemäss
Artikel 34quinquies, Absatz 3, abgekommen und eine
Basis geschaffen werden, die eine Wohnbaupolitik ent-
sprechend der bestehenden Struktur der Bevölkerung
ermöglicht. Dies war bis heute mit der lediglich auf
den Familienschutz abgestützten Verfassungsgrundlage
nicht der Fall. Im Lichte der vom Bundesrat in seiner
Botschaft mehrmals zitierten Vernehmlassung konnte
die sozialdemokratische Fraktion feststellen, dass ein
Teil unserer Forderungen in der Vorlage des Bundesra-
tes berücksichtigt, dass ein anderer Teil unserer Postu-
late vom Bundesrat nicht übernommen worden sind,
die wir dem Rat nun in Form von Minderheitsanträgen
vorschlagen, und dass ein dritter Teil von Vorschlägen
unserer Partei ebenfalls unberücksichtigt geblieben
sind, die aber im Rahmen der Gesetzgebung noch nä-
her geprüft werden sollen.

Nach Auffassung der sozialdemokratischen Frak-
tion kann der neue Verfassungsartikel in der vom Bun-
desrat unterbreiteten Formulierung das von uns seit je
geforderte dringliche Postulat einer konsequenten För-
derung des preisgünstigen Wohnungsbaus nicht voll
garantieren. Artikel 34sexies sollte daher im Sinne
dieser Forderungen erweitert werden. Das Schwerge-
wicht ist auf die Förderung des verbilligten Wohnungs-
baus zu legen, wie dies nun von der Kommission zu
Absatz l beantragt wird. Ich möchte bereits jetzt
schon auf einen Antrag unseres Ratskollegen Schlegel
aufmerksam machen, der einen Ergänzungsantrag zu
diesem Absatz stellen wird in dem Sinne, dass dem
sozialen Wohnungsbau nun die Priorität einzuräumen
sei, dass also schon in unserer Verfassungsvorlage Prio-
ritäten gesetzt werden sollen.

Nicht nur die Raumknappheit, sondern im speziel-
len auch die Entwicklung der Mietzinse hat vor allem
in unsern grossen Städten und städtischen Agglomera-
tionen beängstigende Ausmasse angenommen. Ich kann
Ihnen dies aus eigener Anschauung zum Beispiel für
das Gebiet des Kantons Basel-Stadt aufzeigen: Noch
vor knapp zwei Jahren galt eine 3-Zimmer-Wohnung
— ein gesuchter Wohnungstyp für Familien — mit
einem jährlichen Mietzins von 6000 Franken als ausge-
sprochen teuer. Dieser Mietzins ist nun bei den neue-
sten Wohnungen überhaupt nicht mehr diskutabel.
Mieten von 7000 bis 8000 Franken sind für diesen
Wohnungstyp — 3-Zimmer-Wohnungen — heute lei-
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der an der Tagesordnung. 9000 Franken Miete pro
Jahr bilden zwar heute noch die Ausnahme. Man kann
sich jedoch angesichts dieser Entwicklung mit Recht
fragen: Wie lange noch? Das Ende dieses Trends nach
oben ist noch gar nicht abzusehen. Deshalb ist es mehr
als nur verständlich, dass diese Entwicklung mit höch-
ster Beunruhigung verfolgt wird. Wenn sich die Miet-
zinse weiterhin im bisherigen Ausmass nach oben ent-
wickeln sollten, so kann dies den sozialen Frieden in
unserem Lande ernsthaft in Frage stellen.

Im Rahmen dieser aufgezeigten Entwicklung ge-
winnt das von uns seit je mit allem Nachdruck vertrete-
ne Postulat einer konsequenten und kompromisslosen
Förderung des preisgünstigen, verbilligten Wohnungs-
baus grösste Aktualität. Die Wohnungsnot, die heute
noch in weiten Teilen unseres Landes herrscht, ist mehr
und mehr und immer deutlicher und immer ausgepräg-
ter zu einer Mietzinsnot geworden. Wenn auch der
Delegierte des Bundesrates für Wohnungsbau feststellt,
die Mietx.insbelastung habe sich, gemessen an der Ent-
wicklung der Haushalteinkommen, im Laufe der Zeit
günstig gestaltet — sie soll in den letzten Vorkriegsjah-
ren 18 Prozent des Haushalteinkommens betragen ha-
ben und seither auf gegenwärtig rund 13 Prozent ge-
sunken sein —, so ist dem entgegenzuhalten, dass diese
gesamtschweizerischen Durchschnittszahlen im Hin-
blick auf die grosse Streuung der Mieten überhaupt
keine Aussagekraft haben. Die Not der Mieter besteht
vor allem in den grossen Städten und städtischen Ag-
glomerationen. Was nützen diese Durchschnittszahlen,
die nur ein verzerrtes Bild geben, den Mietern dieser
Gebiete, in denen der Anteil der Miete am Einkommen
in vielen Fällen 30, 40, ja sogar bis 50 Prozent be-
trägt? Dies sind Übergrosse Belastungen der Einkom-
men, die jedoch durch keinerlei Eingriffe korrigiert
werden können. Diese Entwicklung zeigt, dass die Auf-
hebung behördlicher Massnahmen zur Lenkung der
Mieten verfehlt war. Dies ist nicht nur unsere Meinung.
Kein geringerer als Herr Bundesrat Celio hat sich un-
längst geäussert, dass die Aufhebung der Mietzinsvor-
schriften ein Fehler gewesen sei.

Angesichts der beängstigenden Entwicklung auf
dem Wohnungsmarkt und des Fehlens eines wirksamen
Regulativs auf dem Gebiete des Mieterschutzes erhält
die Förderung des Wohnungsbaus durch Einführung
wirksamer Bundesmassnahmen eine eminente Bedeu-
tung. Das Wohnungsproblem ist heute eines der wich-
tigsten Sozialprobleme, die wir lösen müssen, wenn wir
ernsthafte Spannungen in breiten Kreisen unserer Be-
völkerung vermeiden wollen. Die Initiative «Recht auf
Wohnung» und der vor kurzem erfolgte gemeinsame
Vorstoss verschiedener Kantone sowie die Einführung
eines wirksamen Schutzes der Mieter bei Vorliegen
bestimmter Verhältnisse sind aus dieser Sorge entstan-
den.

Zur Verwirklichung eines jeden Wohnbaupro-
gramms muss genügend baureifes Land zur Verfügung
stehen, und es muss dieses Land auch seinem Zweck
zugeführt werden können. Demzufolge sollte dem
Bund die Kompetenz zustehen, zum Bauen geeignetes
Land als Bauland erklären und hiezu die notwendigen
Erschliessungsmassnahmen dekretieren zu können. Die-
se Massnahme allein genügt jedoch nicht, um das
Funktionieren künftiger Wohnbauförderung zu garan-
tieren. Es müsste zudem noch sichergestellt werden
können, dass das auf diese Weise geschaffenen Bauland
auch überbaut und nicht spekulativ gehortet wird. Der

öffentlichen Hand sollten deshalb die verfassungsmässi-
gen Grundlagen gegeben werden, um entweder durch
die Besteuerung des gehorteten Landes oder aber im
Extremfall durch ein Enteignungsverfahren das betref-
fende Land seinen Zweckbestimmungen zuführen zu
können. Der Antrag der Minderheit zu Artikel 34se-
xies, Absatz 2, Litera e, weist den Weg in dieser Rich-
tung. Ihm kommt, besonders was das Entcignungsrecht
an verwertbarem Bauland zugunsten des Wohnungs-
baus anbelangt, grosse Bedeutung zu.

In den grossen Städten und städtischen Agglomera-
tionen, die ausnahmslos und auf weite Sicht unter
Wohnungs- und Mietzinsnot leiden, ist die Errichtung
von Luxuswohnungen, seien es Miet- oder Eigentums-
wohnungen, durch Begrenzung der Baukosten wesent-
lich zu erschweren. Ein Ansatz der Entwicklung in
dieser Richtung besteht bereits heute im subventionier-
ten Wohnungsbau mit seinen limitierten Anlagekosten.
Wird hier nicht mässigend eingegriffen, so wird dem
Bau für Wohnungen mit erschwinglichen Mieten das
dringend notwendige Land entzogen. Bund, Kantone
und Gemeinden sollten deshalb (ungeachtet einer Bei-
hilfe durch die öffentliche Hand) überall dort auf die
Erstellungskosten Einfluss nehmen können, wo ein
Mangel an preisgünstigen Wohnungen besteht.

Neben diesen spezifischen Massnahmen y.ur Förde-
rung und Verbilligung des Wohnungsbaus darf ein wei-
teres Problem nicht unbeachtet bleiben, weil es mit
dem angestrebten Ziel eng zusammenhängt: Ich meine
damit die Förderung des öffentlichen Verkehrsmittels.
Die Entwicklung auf dem Siedlungssektor zeigt ein im-
mer weiteres Hinauswachsen der Wohnbauten in bisher
noch wenig oder gar nicht bebaute Gebiete. Diese
wachsende Ausdehnung der Siedlungsbautcn von den
Städten weg ist heute zu einer Notwendigkeit gewor-
den, da die Zentren der Agglomerationen gar nicht
mehr in der Lage sind, dem Wohnungsbau innerhalb
ihrer Grenzen auch bei grösster Anstrengung das not-
wendige Bauland zur Verfügung zu stellen. Das ur-
sprünglich freiwillige Ausweichen auf das Land ist zu
einem Zwang geworden, der in zunehmendem Masse
auch jene Bevölkerungsschicht trifft, für die der preis-
günstige Wohnungsbau gefördert werden muss und die
— das möchte ich unterstreichen — auf ein finanziell
tragbares öffentliches Verkehrsmittel als Verbindung
zum Zentrum der Agglomeration angewiesen sind. Wir
haben diese Entwicklung in der Region Basel erlebt,
wo innerhalb unseres Kantons kaum mehr Land zu
grossen und damit rationellen Ueberbauungcn zur Ver-
fügung steht. Es müsste deshalb aus dieser Notsituation
eine Konsequenz dahingehend gezogen werden, dass
nicht nur innerhalb unseres Kantonsgebietes, sondern
auch in den Nachbarkantonen der Wohnungsbau durch
baselstädtische Subventionierung gefördert werden
kann. Als wesentliches Problem tauchte hierbei die
Frage eines guten Kommunikationsmittels auf. Nur
wenn die Verbindung von und zu der Stadt durch einen
leistungsfähigen öffentlichen Verkehr gewährleistet ist,
kann die vom Kanton Basel-Stadt angestrebte Lösung
einen dauernden Erfolg bringen.

Die Vorlage des Bundesrates sollte also in dreifa-
cher Beziehung noch ergänzt werden: Erstens — wie
ich bereits ausgeführt habe — sind Prioritäten zugun-
sten des sozialen Wohnungsbaus zu setzen; zweitens
sind Bund, Kantonen und Gemeinden die notwendigen
und verfassungsrechtlich geregelten Kompetenzen zur
Erschliessung von Bauland und zur Vermeidung seiner
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Hortung zu geben; drittens ist die Förderung des öffent-
lichen Verkehrs als Bestandteil einer effektiven Wohn-
bauförderung in die Vorlage aufzunehmen.

Das Volksbegehren zur Bildung eines Wohnbau-
fonds, wie es in der sogenannten Denner-Initiative ent-
halten ist, ist abzulehnen. Zweck der Initiative ist die
Förderung des Baus und des Eigentums von Wohnun-
gen mit Zinsen, welche der finanziellen Leistungsfähig-
keit von Familien und Einzelpersonen angemessen sind.
Dieses Ziel wird bereits mit der bundesrätlichen Vorla-
ge über die Ergänzung der Bundesverfassung durch
den Artikel 34sexies angestrebt. Zudem ist die Vorlage
des Bundesrates präziser und geht, vor allem wenn auch
die Minderheitsanträge, wie sie in der Fahne ausgeführt
sind, berücksichtigt werden, entschieden weiter. Ein
Gleiches ist auch in bezug auf die Finanzierung der
Beiträge, wie sie die Denner-Initiative enthält, gegen-
über der Vorlage des Bundesrates zu sagen. Die in der
Initiative angestrebten Ziele können mit der Vorlage
des Bundesrates und den Ergänzungen, die die Kom-
mission Ihres Rates beantragt, erreicht werden. Dar-
über hinaus sind in der vorliegenden Fassung des Bun-
desrates noch weitere, für eine wirksame Wohnbauför-
derung unbedingt notwendige Voraussetzungen, wie
Baulanderschliessung und Kompetenzdelegationen an
Bund, Kantone und Gemeinden, vorgesehen. Zudem
wirft die in der Initiative vorgeschlagene Besteuerung
gewisser Betriebe und die Erhebung von Exportabga-
ben nicht unerhebliche und wohl schwer lösbare staats-
rechtliche Fragen auf.

Die Denner-Initiative bringt zur Vorlage des Bun-
desrates und der Kommission keine zusätzliche, son-
dern eine alternative Lösung. Bei gleicher Zielsetzung
ist deshalb der umfassenderen Vorlage des Bundesrates,
ergänzt durch die Anträge der Kommission, eindeutig
der Vorzug zu geben.

Die Vorlage zu einem Bundesbeschluss betreffend
die Ergänzung der Verfassung durch einen Artikel
34sexies über die Allgemeinverbindlicherklärung von
Mietverträgen soll dem Bund die Befugnis einräumen,
Vorschriften zur Förderung einvernehmlicher Regelun-
gen und zur Verhinderung von Missbräuchen auf dem
Gebiete des Miet- und Wohnungswesens sowie über
Allgemeinverbindlicherklärung von Rahmenmietverträ-
gen und von sonstigen gemeinsamen Vorkehren von
Mieter- und Vermieterverbänden oder Organisationen
mit ähnlichen Interessen aufzustellen.

Ich habe bereits eingehend auf die missliche Lage
der Mieter, entstanden durch die Aufhebung der Miet-
zinskontrolle und später der Mietzinsüberwachung, so-
wie die Aushöhlung des Kündigungsschutzes hingewie-
sen. Mit dem vorliegenden Entwurf zu einem Verfas-
sungsartikel soll nun eine Besserung durch Einführung
gewisser Massnahmen angestrebt werden. Die in Aus-
sicht genommenen Vorkehren sind nun aber zur Errei-
chung dieses Ziels nach Auffassung der sozialdemokra-
tischen Fraktion unzureichend. Wir stimmen sicher je-
dem Versuch zu, der die prekäre Lage der Mieter
mildern will, wenn er so geschaffen ist, dass eine effek-
tive Wirksamkeit von ihm ausgehen kann. In dieser
Hinsicht hegen wir aber entschiedene Zweifel bezüglich
des Vorschlages des Bundesrates von Artikel 34sep-
ties. Die Organisation der Mieter und Vermieter ist in
der Schweiz nicht einheitlich. Zum Beispiel sind die
Verhältnisse in dieser Hinsicht in der welschen Schweiz
völlig verschieden von denjenigen der deutschen
Schweiz. Diese strukturelle Differenz machte es denn
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auch vor einigen Jahren möglich, in der Westschweiz
im Hinblick auf das Auslaufen des Mieterschutzes Vor-
kehren zu treffen, die eine gewisse Effizienz verspra-
chen, während entsprechende Lösungen sich in der
deutschen Schweiz nicht als durchführbar erwiesen.

Im Lichte dieser Erfahrungen erscheint Artikel
34septies als in der vorgelegten Fassung nicht ausrei-
chend. Es ist äusserst fraglich, ob mit ihm die ge-
wünschte Wirkung erzielt werden kann. Wir messen
deshalb den Anträgen der Kommissionsminderheit, ins-
besondere zur Schaffung eines neuen Absatzes 2, ganz
eminente Wichtigkeit zu. Neben der Möglichkeit, Vor-
schriften zur Verhinderung von Missbräuchen auf dem
Gebiete des Miet- und Wohnungswesens sowie über die
Allgemeinverbindlichkeit von Rahmenmietverträgen
und sonstigen Vorkehren aufstellen zu können, bedarf
es zusätzlich eindeutiger Bundeskompetenzen zum
Schütze der Mieter. Der Hauptantrag der Kommis-
sionsminderheit geht denn auch dahin, dem Bund die
Kompetenzen zu erteilen, die Mieter vor missbräuchli-
chen Mietzinsen zu schützen. Mit dieser Verfassungsbe-
stimmung soll die Voraussetzung zur Einführung einer
behördlichen Beeinflussung der Mieten im Falle offen-
kundigen Missbrauchs geschaffen werden. Dass Hand
in Hand damit gegebenenfalls auch eine Verstärkung
des Kündigungsschutzes erfolgen muss, ergibt sich aus
der Erfahrungstatsache, dass ein wirksamer Kündi-
gungsschutz unumgängliches Korrelat einer befriedi-
genden Mietzinspolitik darstellt.

Es ist uns bewusst, dass mit dieser Forderung die
Grundlage zu einschneidenden Massnahmen geschaffen
wird. Sie sollen deshalb auch nur in jenen Gebieten zur
Anwendung kommen, wo Wohnungsnot oder Mangel
an Geschäftsräumen besteht und nur für die Dauer
dieses Zustandes. Eine Kompetenzdelegation an die
Kantone ist für den Fall notwendig, in dem der Bund
von dem ihm zustehenden Recht gegebenenfalls keinen
oder nur teilweisen Gebrauch macht. Die auf diese
Weise ergänzte Verfassungsvorlage stellt ein wirksames
Instrument dar, um die uns ständig mehr und mehr
entgleitende Lage auf dem Wohnungsmarkt mit den
damit verbundenen, unabsehbaren Folgen wieder in
den Griff zu bekommen. Die Notwendigkeit hiezu zei-
gen mit aller Deutlichkeit die Vorkommnisse in den
grösseren Städten, wo sich der Unwille der Mieter über
ihre derzeitige Lage in steigendem Masse Luft macht.
Es muss nun endlich zur Sanierung dieser Situation
Entscheidendes geschehen.

Die sozialdemokratische Fraktion wird geschlossen
und mit aller Entschiedenheit für die Minderheitsan-
träge Débétaz und Konsorten eintreten. In meinen
Ausführungen habe ich die Lücken in den bundesrätli-
chen Vorlagen in bezug auf Artikel 34sexies und 34sep-
ties sowie die Notwendigkeit zu deren Ergänzung auf-
gezeigt. Bei grundsätzlicher Befürwortung einer Förde-
rung des Wohnungsbaus und der Massnahmen zur Ver-
besserung der Lage der Mieter macht die sozialdemo-
kratische Fraktion ihre definitive Stellungnahme zu den
beiden Vorlagen vom Entscheid über die Minderheits-
anträge abhängig. Die Denner-Initiative lehnen wir ab,
weil die Vorlagen des Bundesrates weitergehend und
zweckmässiger sind.

In diesem Sinne beantragen wir Ihnen Eintreten auf
die Vorlagen.

Freiburghaus: Der Verfassungstext, wie er aus den
Beratungen der Kommission hervorgegangen ist, bildet
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bestimmt eine breite und brauchbare Grundlage, um
auf diesem wichtigen Sektor eine wirksame Ausfüh-
rungsgesetzgebung aufzubauen. Er ist realistisch, und
wir glauben, dass Parlament und Bundesrat bei allseitig
gutem Willen ein Instrument erhalten, Notwendiges
und Wirksames vorzukehren.

Das Problem des Wohnungsmarktes ist zu weit-
schichtig, als dass man ihm mit einseitigen, kurzsichti-
gen Halbheiten begegnen könnte. Dies hat uns die Er-
fahrung der letzten Jahre eindrücklich gelehrt. Was in
weiten Kreisen indessen bis heute noch zu wenig reali-
siert worden ist, ist die Tatsache, dass die Wanderung
der Bevölkerung einen ausserordentlich grossen Wirt-
schaftsfaktor in allen Teilen darstellt. Die Konzentra-
tion der Bevölkerung geht unaufhaltsam weiter. Fast
die Hälfte aller schweizerischen Gemeinden erlitten
neuerdings, nach der Volkszählung gemessen, zum Teil
massive Bevölkerungsverluste. Die Leute wandern in
die Zentren ab, rücken näher an den Arbeitsplatz und
die Arbeitsmöglichkeiten und erhöhen die Nachfrage
nach Wohnraum. Der Zug in die Agglomerationen im
weitesten Sinne ist ein Phänomen, das aber nicht allein
wirtschaftliche Ursachen hat. Es kann ausserdem im
Rückspiegel festgestellt werden, dass sich ein grosser
Teil unserer Gesetze und Massnahmen wiederum stadt-
fördernd ausgewirkt haben. Das sogenannte billige Le-
ben auf dem Lande gehört längst ins Kapitel eines
Märchenbuches. Niemand wird schlüssig, unter Be-
rücksichtigung aller Faktoren, beweisen können,
welcher Franken, der Stadt- oder der Landfranken,
besser sei; beide leiden ja momentan gleichermassen
unter der Schwindsucht. In diesem Zug der Bevölke-
rung und der Wirtschaft in die Agglomerationen liegt
unseres Erachtens eine der Hauptursachen unserer gros-
sen Schwierigkeiten auf dem Wohnsektor. Solange die-
se Tendenz derart krass anhält, wird es — so wollen
wir meinen — nie möglich sein, in den Ballungszentren
genügend Wohnraum zu schaffen. Da können Sie noch
so ausgeklügelte Gesetze, Bestimmungen, Gebote, Ver-
bote usw. beschliessen, die Nachfrage wird stets grosser
sein als das Angebot. Je stärker eine Region wächst,
desto stärker wird die Magnetkraft. Das physikalische
Gesetz der Anziehungskraft der Masse spielt auch hier.
Gegenwärtig wird — und das sicher zu Recht — sehr
viel vom Umweltschutz gesprochen. Es sei in den Städ-
ten kaum mehr zum Aushalten: schlechte Luft, Lärm
und krankes Wasser. Gerade junge Leute sind zu schar-
fen Protesten angetreten. Soweit, so gut.

Nun kenne ich anderseits sehr idyllische Orte, wo
das Bächlein noch klar fliesst und die Fische ungestört
sich tummeln. Meistens ist abends zwischen neun und
zehn Uhr Lichterlöschen und absolute Ruhe. Die weiten
Wälder, Wiesen und Felder sorgen für Frische, herrli-
che Luft. Da mitten drin steht ein SchuLhaus mit mo-
dern eingebauten Wohnungen. Da gehen Kinder zur
Schule, bei denen ein ruhiger, disziplinierter Unterricht
noch leicht möglich ist. Seit Jahren aber sind solche
Stellen vollständig verwaist. Es findet sich niemand,
der auch nur für wenige Jahre hier sein Wirkungsfeld
sucht. — Diese widersprüchlichen Tatsachen geben zu
denken. Dies ist nur ein Beispiel, das stellvertretend für
viele andere spricht. Wir stehen hier vor einer gewalti-
gen ungelösten Gegenwartsaufgabe. Mir der Erstel-
lung von Wohnungen allein ist es bekanntermassen ja
nicht getan, auch nicht mit der Erschliessung von mehr
Bauland. Für die Gemeinden ist dies nur die erste
Phase. Die zweite Stufe ist die sogenannte Ausrüstungs-

phase. Wir verstehen darunter den Bau von Kindergär-
ten, Schulen aller Art, Spitäler, Altersheimen, Frci/.cit-
werkstätten, Grünzonen und Spielplätzen, dann Quar-
tierstrassen, Beleuchtung, Beseitigung des Kehrichts
und vieles andere mehr. Diese Aufgaben stellen die
Gemeinden oft vor grosse Schwierigkeiten. Forcieren
wir nun das eine, kommt automatisch das andere in
Rückstand. Neuerdings wird von den Gemeinden aus
vermehrt mit Sonderbauvorschriften vorgegangen. Den
Bauwilligen werden Auflagen gemacht. Sie haben Tei-
le der Erschliessung (1. Phase) und ebenfalls namhafte
Kosten für die zweite Phase zu übernehmen. Wie wol-
len Sie nun unter diesen Bedingungen noch Wohnungen
zu niedrigen Mietzinsen auf den Markt bringen? Das ist
ein Ding, das niemand kann. Gerade hier ist es wichtig,
wenn nun auf Grund des neuen Verfassungsartikels
Kantone und Bund eingreifen und helfen können. Diese
vermehrte Hilfe ist dringend und unerlässlieh.

Die Fraktion der BGB ist daher dankbar, wenn
auch auf ändern Sektoren parallel zur Wohnbauförde-
rung weitere Massnahmen ergriffen werden; ich denke
dabei an die Raumplanung, die bessere lìrschliessung
ländlicher Regionen, an die Frhaltung eines gesunden
Bauernstandes, an die Förderung der Berg- und Voral-
pengebiete. Nur so ist es vielleicht einmal möglich, den
zu starken Zug in die Zentren etwas zu bremsen und
eine gleichmässigere Besiedlung unseres Landes /,u er-
wirken.

Dies sind nur einige Gedanken grundsätzlicher Art
zum Verfassungsartikel. Ich bitte Sie, auf diese Vorlage
einzutreten.

Flubacher: Vorerst möchte ich Herrn Buiulesrat
Brugger recht herzlich danken für die wohldurchdach-
te Vorlage. Ich möchte aber auch ein Wort des Dankes
an den Präsidenten der Kommission richten wie auch
an den Referenten welscher Sprache, die sich enorm
Mühe gegeben und sehr sachlich den Standpunkt der
Kommission dargelegt haben.

Die Radikal-demokratische Partei hat sich seit Jah-
ren intensiv mit den Problemen des Wohnungsbaues
befasst. Eine parteiinterne Wohnbaukommission hat
den ganzen Problemkreis studiert und ist /.um Ergebnis
gekommen, dass der Wohnungsmangel in verschiede-
nen Gebieten der Schweiz durch eine massive Kraftan-
strengung behoben werden muss. Unsere Fraktion ist
sich der Problematik bewusst und bedauert, dass ein-
zelne Gruppen die Wohnungs- und Miet/insstrcitigkci-
ten zu durchsichtigen, politischen Aktionen missbrau-
chen. Mit Schlagworten ist dem Mieter nicht gedient, es
werden damit auch keine Wohnungen gebaut, aber es
werden Emotionen und Missbehagen geweckt. Wir ru-
fen alle positiven Kräfte des Landes auf. ihre Mittel
und Möglichkeiten einzusetzen, um die /ahi der Bau-
träger zu vermehren, denn nur dadurch können mehr
Grossüberbauungen realisiert und so die Miet/inse in
einem tragbaren Rahmen gehalten werden.

In Gemeinden und Kantonen sind die vielen dem
Wohnungsbau hinderlichen Vorschläge zu eliminieren.
Sehr oft werden von massgebenden Behördemitgliedern
Wohnungsbauten für Leute mit bescheidenerem Hin-
kommen stark behindert. Man hat Angst vor den zu-
sätzlichen Ausgaben für die Infrastruktur, hauptsäch-
lich in bezug auf das Schulwesen. Agglomerationsgc-
meinden, die in den Sog von Zuzügern geraten, stehen
sehr oft vor fast unlösbaren Finanzproblemen. Mit der
Erschliessungshilfe will der Bund d;is Problem lösen
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helfen. Für die Schullasten ist ein Ausgleich anzustre-
ben, so dass die Stimmbürger eher bereit sind, den
Wohnungsbau fördern zu helfen und ihn nicht zu hem-
men. Das Baugewerbe allein ist nicht in der Lage, das
Wohnungsproblem zu lösen. Es braucht die Mithilfe
aller positiven Kräfte. Alle Leute, welche Wohnungen
und Häuser besitzen, haben die moralische Pflicht,
durch Mithilfe bei der Gründung von Wohnbaugenos-
senschaften, Mieterbaugemeinschaften sowie bei den
Finanzierungen das Wohnungsproblem lösen zu hel-
fen. Es sind nicht unüberwindliche Schwierigkeiten vor-
handen. Das Mithelfen bei deren Lösung braucht mehr
Mut und Kraft als das Kritisieren.

Viele Leute, die aus Idealismus Genossenschaften
gegründet und viele Wohnungen gebaut haben, sind am
Ende verbittert und enttäuscht. Wie mancher hat doch
die mit solchen Tätigkeiten zusammenhängenden Aus-
gaben aus der eigenen Tasche berappt. Für alles hat er
zum Teil nur Undank geerntet. Im Kampf mit den
Gemeinden, Banken, Subventionsbehörden und Mie-
tern sind manche Kämpfer müde geworden. Ich kenne
einige tragische Beispiele und verfüge selbst über ange-
nehme und unangenehme Erfahrungen. Eine breit ge-
streute Wohnbauträgerschaft wird die Schwierigkeiten
vermindern helfen. Fangen wir alle mit der Arbeit an
nach der Devise: Zuerst etwas leisten und dann kritisie-
ren.

Bei allen Schwierigkeiten ist aber festzuhalten, dass
sich der Wohnungsbau in der Schweiz nicht in einer
Krise befindet. Im Vergleich mit ändern Staaten steht
die Schweiz recht gut da. Selbst sozialistisch regierte
Länder wurden mit dem Wohnungsproblem nicht fer-
tig, im Gegenteil, sie haben zum Teil noch weit grösse-
re Schwierigkeiten zu überwinden als wir in der
Schweiz. Die Zunahme der Bevölkerung, die rapid sin-
kende Wohnungsbelegung, die höheren Komfortan-
sprüche, die stark gestiegenen Hypothekarzinse und
Baukosten haben zu Schwierigkeiten geführt, die nur
durch die Mithilfe aller gelöst werden können.

Zu den Lösungsmöglichkeiten der Wohnungsnot in
den grösseren Städten, möchte ich ein grosses Fragezei-
chen machen. Die Attraktivität der Städte auf allen
Gebieten lässt den Zustrom neuer Bewohner nicht ver-
siegen. Ich frage mich, ob nicht in einem gewissen
Rahmen Zuzugsbeschränkungen vorzunehmen sind
(das ist meine rein persönliche Auffassung). Mit Hilfe
des Bundes sind die Vorortsbahnen auszubauen und in
der Agglomeration neue Grosssiedlungen zu erstellen.
Nur so kann eine Lösung gefunden werden, nicht aber,
indem man die Städte mit Wohnungssuchenden voll-
pumpt.

Wenn der Bund allein mit der Realisierung grösse-
rer Wohnüberbauungen mithelfen kann und eine Bei-
tragsleistung der Gemeinde nicht Voraussetzung ist,
sollte das Wohnungsproblem lösbar sein. Unsere Frak-
tion betrachtet das Abbruchverbot nicht als einen Dau-
erzustand. Der rasch wachsende Anspruch an den
Wohnkomfort, wie zum Beispiel grosse Wohnzimmer,
Kleinküchen, zweites WC schon bei Dreizimmerwoh-
nungen und anderes mehr, lassen die vor Jahrzehnten
gebauten Wohnungen rasch nur noch vom finanziellen
Standpunkt aus interessant erscheinen, nicht aber vom
Komfort her. Sehr oft sind Altwohnungen nur begehrt,
weil sie von Leuten mit bescheidenem Einkommen, wie
zum Beispiel Altersrentnern, bewohnt werden. Auch
diese Menschen haben aber Anspruch auf hygienisch
und technisch einwandfrei gebaute Wohnungen.

Die neue AHV-Regelung wird vielen ermöglichen,
neuere Wohnungen zu beziehen. Die Renovation alter
Wohnungen ist oft finanziell nicht zu verantworten.
Ich zitiere hier einen unverdächtigen Zeugen: Im Jah-
resbericht der Basler Wohngenossenschaft 1970 ist zu
lesen: «Wir werden auch in Zukunft gewisse Altbauten
durch einen Neubau ersetzen müssen, ganz einfach des-
halb, weil aus Vernunftgründen gar keine andere Wahl
besteht, denn die Investitionen in Altbauten für eine
einigermassen vernünftige Modernisierung sind der-
massen gross, dass sie sich einfach nicht verantworten
lassen, zumal es sich dann trotzdem immer noch um
einen Altbau mit seiner grossen Reparaturanfälligkeit
handelt.» Sie sehen also, dass wir das Problem der
Altwohnungen nicht mit Schlagworten lösen können.

Die radikal-demokratische Fraktion unterstützt die
Vorlage des Bundesrates. Sie begrüsst insbesondere die
Erweiterung der Erschliessungshilfe, die Bundesbürg-
schaft bis 90 Prozent und die Möglichkeit der Gewäh-
rung von Nachgangshypotheken des Bundes bei gestör-
ten Verhältnissen auf dem Kapitalmarkt. Die Fraktion
ist aber der Auffassung, dass nach wie vor die traditio-
nellen Hypothekarinstitute die Wohnbaufinanzierung
vorzunehmen haben und die Privatinitiative nicht ge-
lähmt werden darf. Nötigenfalls sind aber andere Fi-
nanzierungsmöglichkeiten zu suchen. Die Möglichkeit,
den Bau von Eigenheimen und Eigentumswohnungen
mit Bundesunterstützung fördern zu können, ist ein
echtes Anliegen weitester Volkskreise. Ich werde denn
auch bei der Begründung meiner Motion noch darauf
zurückkommen.

Die Fraktionsmehrheit lehnt die Enteignungsmög-
lichkeit von Bauland ab. Erstens ist die Beratung des
Landesplanungsgesetzes abzuwarten, und zweitens ist
der Verfassungsartikel nicht mit Bestimmungen zu be-
lasten, die ihn zum voraus zum Scheitern verurteilen,
sonst haben wir nach 1972 ein Chaos, das nicht zu
verantworten wäre. Wir bitten Sie, die Minderheitsan-
träge abzulehnen. Die Initiative Denner lehnen wir ein-
mütig ab, da sie aus politischen und wirtschaftlichen
Ueberlegungen nicht zu verantworten ist. Wir sind uns
im klaren, dass der nicht eingeweihte Leser beim Stu-
dium des Verfassungsartikels des Bundesrates und des
Vorschlages Denner letzterem den Vorzug geben
könnte. Persönlich möchte ich beifügen, dass sich der
Vorschlag Denner jenseits von Gut und Böse, aber
auch jenseits von Treu und Glauben befindet. Es liegt
eine gewisse Tragik darin, wenn man eine Notlage auf
dem Wohnungssektor dazu benützen will, den Umsatz
einer Firma über eine solche Gratispropaganda zu
erhöhen. Wir alle haben kein Interesse daran, unsere
Exportwirtschaft zuschanden zu reiten. Die Denner-
Initiative lässt sich nicht verwirklichen.

Geschlossen tritt die radikal-demokratische Frak-
tion für die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von
Rahmenmietverträgen ein. Die Fraktionsmehrheit lehnt
aber die neuerliche Verankerung einer Mietzinskontrol-
le oder Mietzinsüberwachung ab. Wir sind der Auffas-
sung, dass allzu starke Eingriffe in den Wohnungsmarkt
die Produktion hemmen würden. Jetzt, da Gespräche
zwischen Mietern und Vermietern in Gang gekommen
sind, sollte man den Erfolg der freiwilligen Vereinba-
rungen abwarten. Es ist auch nicht demokratisch, wenn
unmittelbar nach Ausserkraftsetzung der Mietzinskon-
trolle und der Einführung eines scharfen Kündigungs-
gesetzes neue verfassungsrechtliche Grundlagen ge-
schaffen werden. Wir sind der Meinung, zuerst sollte
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man Erfahrungen sammeln und abwarten, ob die jetzt
in Kraft stehenden Massnahmen nicht genügen. Leider
streut man dem Volk Sand in die Augen. Der grösste
Teil der Neubauwohnungen ist in der Anfangsphase für
den Vermieter nicht kostendeckend. Bei einer Mietzins-
kontrolle müsste der Bund volle Kostendeckung zuge-
stehen, was Mietzinserhöhungen für den grössten Teil
der Neubaumieter zur Folge hätte. Diejenigen, welche
nach staatlicher Intervention rufen, sollten auch den
Mut haben, in dieser Angelegenheit die Wahrheit zu
sagen und nicht dem Volk durch restriktive Eingriffe
Mietzinsverbilligungen zu versprechen. Wenn Sie mit
dem Minderheitsantrag durchkommen sollten, laufen
die von Ihnen vertretenen Mieter Gefahr, amtlich be-
willigte Mietzinsaufschläge zu erhalten. Wir können
mit den schärfsten Eingriffen nicht verhindern, dass die
Wohnungsmieten ansteigen werden. Ich zitiere hier
noch die «AZ» vom 21. September 1971, wo zum
Problem des Lohn- und Preisstopps geschrieben steht:
«Auch das von Herrn Junod angebotene Zückerchen
des Mietpreisstopps ist gar nicht so süss, wie man auf
den ersten Blick hin glauben könnte. Die extreme
Knappheit des Wohnungsangebotes lässt sich nicht be-
seitigen, wenn man die Mieten einfriert, sondern indem
der Staat dafür sorgt, dass mehr Wohnungen gebaut
werden.»

Wir bitten Sie, den Verfassungsartikel gemäss An-
trag des Bundesrates unverändert zu genehmigen.

Ferner beantragen wir Ihnen, das Ende 1972 ablau-
fende Wohnbaugesetz bis Ende 1973 zu verlängern.

Nun noch zwei Bemerkungen zum Votum von
Herrn Wyss. Herr Wyss hat gesagt, vor drei Jahren
hätte man Wohnungen mit Mietzinsen von Fr. 6000.—
in den Städten als teuer betrachtet, heute würden diese
Mietzinse aber bereits Fr. 7000.— bis Fr. 8000.— be-
tragen. Dazu muss ich bemerken, dass man nicht Lohn-
erhöhungen von 30 Prozent innert dreier Jahre gewäh-
ren kann, wie dies das Baugewerbe getan hat, und dann
noch meinen, die Preise der Wohnungen würden nicht
ansteigen. Der Vergleich, den Herr Wyss gebracht hat,
entspricht genau der Bauteuerung.

Sodann ist noch eine Bemerkung anzubringen zum
Durchschnitt der Teuerungszulagen. Ich gebe zu, dass
es dem Mieter teurer Neubauwohnungen nichts nützt,
wenn man erklärt, der durchschnittliche Anteil des
Lohnes an den Mietzinsen betrage nur 16 Prozent. Ich
muss Ihnen jedoch sagen, dass ein grosser Teil der
Altbaumieter von den erhöhten Teuerungszulagen pro-
fitiert, natürlich zulasten der Neubaumieter. In der
Kommission wurde diesbezüglich die Anregung einer
Mietzinsausgleichskasse gemacht. In der Diskussion
wurde darüber jedoch kein Wort verloren. Dieses heisse
Eisen getraute niemand anzufassen. Es entspräche aber
doch einem Akt der Solidarität, diese Frage einmal
gründlich zu studieren.

Wenn Sie die Mietzinse in der Schweiz verbilligen
wollen, müssen sie ganz massive Steuererhöhungen vor-
nehmen. Auch das müsste man jedoch dem Volke
sagen. Es nützt nämlich nichts, hier nur in schönen
Worten vorzutragen, die Mietzinse sollten verbilligt
werden. Die Mietzinse können nur durch ganz gewalti-
ge Zuschüsse von Bund, Kantonen und Gemeinden
verbilligt werden, welche Lasten durch Steuererhöhun-
gen aufzubringen sind.

Man glaubt auch, zum Beispiel durch die Veranke-
rung der Mietpreiskontrolle, einen Erfolg buchen zu
können. Aus eigener Erfahrung muss ich Ihnen sagen:

Parasiten können Sie auch mit staatlicher Intervention
nicht das Handwerk legen. Diese finden auch bei einer
noch schärferen Verankerung des Mieterschutzes in der
Verfassung die Möglichkeit, auszuschlüpfen. Das haben
wir ja bereits unter der alten Regelung feststellen kön-
nen.

Ich bitte Sie, der Vorlage des Bundesrates zuzustim-
men.

M. Dafflon: La semaine dernière, M. Gnägi, prési-
dent de la Confédération, déclarait dans son rapport
introductif sur l'application des grandes lignes politi-
ques gouvernementales que «l'initiative sur le droit au
logement a montré soudainement combien le toit qui
nous abrite préoccupe l'opinion de notre pays. En fait,
on n'a jamais constaté une disproportion aussi manifeste
entre une tâche et sa réalisation que dans le domaine du
logement. Le nombre des logements vides reste absolu-
ment insuffisant; le jeu de l'offre et de la demande ne
peut fonctionner.» Cette déclaration est d'ailleurs large-
ment confirmée par le message du Conseil fédéral sur
l'encouragement de la construction de logements. Nous
trouvons en effet à la page 77 de ce message un certain
nombre de chiffres montrant l'évolution des effectifs
des logements vacants de 1946 à 1970. Je ne vous
imposerai pas la lecture de tous ces chiffres et vous
citerai seulement ceux qui se rapportent aux années
1950, 1960 et 1970 et qui concernent les communes de
2000 à 5000 habitants, celles de 5000 à 10 000 habitants,
celles de 10 000 à 100 000 habitants, enfin celles de
plus de 100 000 habitants. En 1950, la proportion des
logements vacants par rapport à l'effectif total des
logements était de 0,64 pour cent dans les communes
de 2000 à 5000 habitants. Elle n'était plus que de 0,50
pour cent dans les communes de 5000 à 10 000 habi-
tants, de 0,32 dans celles de 10 000 à 100 000 habitants
pour remonter à 0,60 pour cent dans celles de plus de
100 000 habitants. En 1960, ces taux étaient respective-
ment de 1,10 pour cent, 0,99 pour cent, 0,58 pour cent
et 0,06 pour cent. Loin de s'améliorer, la situation s'est
aggravée en 1970 puisque ces taux sont respectivement
de 0,69 pour cent, 0,45 pour cent, 0,23 pour cent et
0,04 pour cent. C'est dire que dans les grandes agglo-
mérations, 4 appartements seulement sur mille étaient
disponsibles. Ces chiffres confirment d'une manière
éclatante l'affirmation que nous n'avons cessé de répéter
à cette tribune avec les défenseurs et les représentants
des locataires, à savoir que la situation continue de
s'aggraver et que les mesures qui nous ont été propo-
sées pour y remédier et celles qui ont été adoptées,
souvent à une faible majorité, se sont révélées insuffi-
santes parce qu'on n'a jamais voulu admettre l'ampleur
du problème.

C'est pourquoi nous ne comprenons pas le contenu
du message du Conseil fédéral. La presse nous donne
quotidiennement le reflet des chiffres que je viens de
citer. Si vous ouvrez un journal de n'importe quelle
région de la Suisse, vous constatez que les offres de
logements publiées ne s'adressent qu'à une infime mi-
norité de la population, à une minorité de gens riches
et aisés qui peuvent se payer de tels logements. On
offre des appartements à 560, à 750, à 1200 francs.
Ailleurs, ce sont des logements à 1600, à 1750, à 2000
francs. Ou bien on vous propose des appartements à
vendre pour la bagatelle de 241 800 francs. Pour un
trois pièces y compris la cuisine, il faut débourser de
168 000 à 255 000 francs. Dans une région dite résiden-
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tielle, le prix d'un tel appartement s'élève à 367 500
francs et il n'est pas rare de voir des offres de vente
d'appartements pour la somme d'un million.

On éprouve un certain malaise à la lecture du
message du Conseil fédéral. Il me semble que ce der-
nier et les auteurs du message ont épousé toute l'argu-
mentation des milieux immobiliers qui invoquent la
liberté du bailleur. A la page 48 du message, le Conseil
fédéral essaie de justifier son attitude en disant que c'est
justement parce que, dans notre pays, le bailleur exploi-
te un bien qui se fait toujours plus rare et qui ne peut
s'accroître (il s'agit du sol) que son comportement est
toujours plus mis en évidence.

Il explique ensuite que l'institution du contrôle des
prix, si elle a été nécessaire, a été néfaste, parce que,
maintenue trop longtemps — aux yeux des propriétai-
res — elle a découragé la construction. L'argument tiré
du maintien du contrôle des prix a été utilisé de tout
temps. Mais il en est venu s'ajouter récemment un
autre: celui qui est tiré de la fameuse théorie de la sous-
occupation des logements. On dit que, de plus en plus,
notre population veut vivre à l'aise; elle veut des ap-
partements plus grands, dotés d'un confort accru, mais
on ne nous donne pas de chiffres à cet égard. Nous
aurions aimé qu'on nous indique par exemple le nom-
bre moyen de mètres carrés ou de mètres cube mis à
la disposition des locataires à l'heure actuelle par rap-
port à celui dont ils disposaient avant la guerre, pen-
dant et immédiatement après celle-ci.

On ne nous dit pas non plus que les logements
actuels sont moins «habitables» qu'auparavant, qu'il
est très difficile d'y vivre parce que les pièces sont trop
petites, mal ou pas du tout insonorisées et que la
configuration des appartements ne permet pas aux dif-
férents membres de la famille d'y vivre sans se gêner
réciproquement, si bien qu'il n'est guère possible à plus
de 2 ou 3 personnes de vivre dans un appartement de
quatre pièces.

On semble ne pas vouloir reconnaître que la situa-
tion va en s'aggravant et que les mesures qui ont été
prises jusqu'ici pour y remédier sont absolument insuf-
fisantes. Le terrain indispensable à la construction de
logements reste entre les mains des spéculateurs.

Et je ne voudrais pas vous priver de vous rappeler
ces quelques mots prononcés, au début de cette année
devant cette Chambre, par M. Celio, qui, exaspéré par
la montée des prix des terrains, nous disait: «Même en
accumulant des bêtises, on ne peut faire de mauvaises
affaires en acquérant un terrain.» Il intervenait à la
suite de l'interpellation de M. Teuscher au sujet des
scandales constatés dans des ventes de terrains à la
Confédération. Je répète donc que les terrains indis-
pensables à la construction de logements restent entre
les mains des spéculateurs qui ne se font pas faute de
s'enrichir à une cadence vertigineuse.

Dans la construction, la course au profit est à
l'ordre du jour, un profit toujours plus grand et tou-
jours plus rapide. La recherche de la facilité par les
constructeurs est également réelle. On continue à cons-
truire des immeubles de rapport, des appartements à
vendre ou des immeubles dont les appartements sont à
loyers manifestement exagérés. J'entendais, l'autre
jours, des parlementaires d'un parti qui n'a rien à voir
avec le nôtre, mais qui connaît bien les milieux de la
construction puisqu'on y retrouve beaucoup d'entrepre-
neurs, nous indiquer que des prix calculés pour
les pouvoirs publics, les communes, les coopératives de

construction, étaient de 25 pour cent supérieurs aux
coûts réels. Parce que, précisait-on, l'on ne risque pas
grand chose dans la situation du marché de la construc-
tion qui est de toute façon bénéfique, puisque nous
avons beaucoup de travail. Ce n'est d'ailleurs un secret
pour personne que les entreprises concluent des arrange-
ments entre elles lorsqu'elles soumissionnent, arrange-
ments qui se font aux frais, en définitive, non seule-
ment des pouvoirs publics, des cantons et communes,
mais surtout des locataires.

Lorsqu'on se refuse systématiquement à remettre en
vigueur un contrôle des loyers ainsi qu'une véritable pro-
tection des locataires contre les congés, nous pouvons
affirmer que les mesures que l'on nous propose sont
insuffisantes et qu'elles ne nous permettront pas de
nous sortir des graves difficultés dans lesquelles nous
nous trouvons.

Je rappelle les propositions que le Parti du travail
avait faites en mars et je pense qu'elles ont encore
aujourd'hui toute leur valeur et qu'elles sont plus que
jamais d'actualité. Nous demandions au Conseil fédéral
qu'il accorde un droit de préemption aux cantons et
aux communes sur toutes les opérations concernant les
terrains à bâtir, car nous pensons que dans ces mesures
se trouvent les moyens de lutter contre la spéculation,
de tendre à résoudre le grave problème de la pénurie
de logements. Nous demandions également au Conseil
fédéral d'acheter des terrains qui seraient remis aux can-
tons et aux communes, éventuellement avec un droit de
superficie, de s'assurer pour lui ou les cantons la possi-
bilité d'expropriation pour la construction d'habitations à
bon marché, et de lutter de façon accrue contre la spé-
culation sur les terrains. En ce qui concerne la cons-
truction, nous lui demandions de donner une priorité
pour la construction de logements à loyer modéré, des
logements à loyer bon marché, et des habitations pour
la classe moyenne. Mais nous ajoutons aujourd'hui que
nous jugeons indispensable que les pouvoirs publics, la
Confédération, les cantons et les communes ne se con-
tentent plus d'encourager la construction, mais cons-
truisent eux-mêmes directement. Ce sera l'une des pos-
sibilités de résoudre nos difficultés.

Nous ajoutions, ce qui est important, l'arrêt de la
construction d'appartements à vendre, l'arrêt de la cons-
truction d'immeubles où les loyers sont hors de prix et
inabordables pour la quasi-totalité de la population.
En matière financière, notre proposition était une aide
directe aux communes et aux cantons, ainsi qu'aux
institutions de droit public. Nous demandions de mettre
des capitaux sous forme de prêts à la disposition des
cantons et des communes ou des organisations à but
non lucratif comme les coopératives. Mais nous de-
mandions aussi au Conseil fédéral de faire en sorte que
les subventions accordées aux constructeurs permettent
à ces derniers de ne pas payer un taux d'intérêt de plus
de 2}^ pour cent, le solde étant pris en charge par la
Confédération, afin que les locataires ne voient pas leur
loyer augmenter à une cadence vertigineuse chaque fois
que le taux de l'intérêt hypothécaire subit une hausse.
Et puis, s'agissant de la main-d'œuvre, nous deman-
dions au Conseil fédéral de prévoir une priorité pour
que celle-ci soit réservée à la construction des logements
bon marché.

Ces propositions vous paraîtront peut-être exagé-
rées, mais nous pensons que tôt ou tard nous devrons
les envisager, si ce n'est dans leur totalité, du moins en
partie, car nous pensons qu'il n'y a pas d'autre solution
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que de les prendre pour résoudre le problème qui nous
préoccupe. C'est pourquoi le groupe du Parti du travail
soutiendra, dans ce débat, les propositions de la mino-
rité et il votera contre l'initiative Donner.

En ce qui concerne l'insertion d'un article 34sep-
ties dans la constitution fédérale permettant de donner
force obligatoire générale aux conventions sur les
baux à loyer, nous aimerions dire aux promoteurs de
cette nouvelle mesure toute notre méfiance quant à la
valeur de cette décision. Nous pensons, quant à nous,
que seule l'institution d'un véritable contrôle des
loyers, d'une véritable protection des locataires, sera
beaucoup plus efficace que la mesure qui nous est
proposée.

Schürmann: Die christlich-demokratische Fraktion
stimmt beiden Vorlagen gerne zu. Der Bund erhält eine
bedeutungsvolle und umfassende Kompetenz auf einem
Gebiete, das er bis heute unter einem Teilaspekt, näm-
lich demjenigen des Familienschutzes, und subsidiär,
nämlich in der Nachfolge der Kantone, betreut hat.
Die Vorlage impliziert — darüber muss man sich Re-
chenschaft geben — das Zugeständnis, dass das Woh-
nungswesen und die Eigentumsverhältnisse daran zu
einem politisch relevanten, ja ich möchte sagen, nun-
mehr zu einem politisch auch induzierten Wirtschafts-
bereich geworden sind. Das ist in einem Lande, das mit
einem intakten Produktionsapparat und einem unzer-
störten Wohnungsbestand aus dem Kriege hervorgegan-
gen ist, nicht selbstverständlich. Die Gründe sind in der
Botschaft offen dargelegt. Sie liegen ebenso sehr in den
Erscheinungen des Wohlstandes wie in der Bevölke-
rungsvermehrung und wohl auch in einem ausgespro-
chenen, manchmal überbordenden Wirtschaftsdenken.
Die an sich eindrucksvollen Leistungen der Bauwirt-
schaft werden bedauerlicherweise gelegentlich durch
Missbräuche und Missbrauchmöglichkeiten überschat-
tet. Das ist seinerseits möglich durch das immer noch
bestehende Ungleichgewicht am Wohnungsmarkt, und
dieses Ungleichgewicht ist wiederum auf das Fehlen
einer kohärenten Konjunkturpolitik zurückzuführen.

Die Vorlage ist unserer Meinung nach durch drei
hervorstechende Merkmale gekennzeichnet. Erstens:
Die Förderungskompetenz erstreckt sich auch — das
darf unterstrichen werden — auf die Eigentumsbil-
dung. In einer späten Stunde lässt es unser Staat nicht
bei der individualistischen Eigentumsgarantie bewen-
den, sondern setzt sich zur Aufgabe, die Eigentums-
struktur selbst im Sinne einer breiten, sozial betonten
Streuung zu verbessern und zu stärken. Das ist bemer-
kenswert. Die freiheitliche Gesellschaft des Westens be-
darf, soll sie überleben, der Verfestigung weitester
Kreise der Bevölkerung im Besitz.

Sodann werden — als zweites — behutsam Ansätze
für ein Bundesbaurecht gelegt. Dass der Bund ermäch-
tigt werden soll, materielles Recht zu schaffen zur
Erschliessung von Bauland und für die Baurationalisie-
rung, ist, im Ablauf der Entwicklung betrachtet und
gewürdigt, eigentlich etwas Ausserordentliches, jeden-
falls nichts Selbstverständliches, ich möchte sagen, fast
Sensationelles. Baupolizeirecht ist eine klassische Do-
mäne der Kantone. Die Einschaltung des Bundes indes
auf einem Teilgebiet ist unbedenklich, vielmehr rich-
tig, geht es doch darum, das höhere Ziel einer ausrei-
chenderen Versorgung des Landes mit Wohnraum zu
günstigen Mietzinsen zu sichern, auch von der baupoli-
zeilichen Seite her.

Als drittes: die Allgemeinverbindlicherklärung von
Rahmenmietverträgen. Der fruchtbare Gedanke der
AVE wird erstreckt auf einvcrnehmliche, auf Verstän-
digung der unmittelbar Interessierten basierende Lösun-
gen, ähnlich wie im Arbeitsverhältnis. Gleich wie dort,
ist auch das Mietverhältnis latent konfliktschwanger
und konfliktanfällig. Die Spiesse sind halt immer wie-
der ungleich lang, und zugleich geht es um elementare
Lebensbedürfnisse: das Recht auf Wohnung auf der
einen Seite und das Recht auf Arbeit auf der anderen
Seite. Da kann sich das Prinzip der Hilfestellung des
Staates — er besitzt hier nämlich kein Erstgeburtsrccht
— auch hier bewähren. Zudem wird ein sanfter Zwang
auf die Mieter ausgeübt, sich zu organisieren und eine
Art «countervailing power» zu bilden. Das ist höchst
erwünscht, und es sind ja sehr wertvolle Ansätze nach
dieser Richtungs bereits vorhanden. — Das sind die
drei Charakteristika der Vorlage.

Die Vorlage selber scheint als solche unbestritten.
Aufgrund der Minderheitsanträge allerdings verbleiben
drei zum Teil gewichtige Meinungsverschiedenheiten.
Am gewichtigsten ist die Differenz /um Antrag von
Herrn Schmid in bezug auf die fiskalische Belastung des
baureifen Landes und in bezug auf die Frage der Ent-
eignung. Da können wir nicht mitmachen. Hier würde
eine Grenze gezogen, die nicht mehr im Rahmen des
Systems unterzubringen wäre. Die Fraktion lehnt den
Antrag ab. Dagegen zeigt sie Sympathien, sogar Zu-
stimmung, zum Antrag von Herrn Wüthrich, betreffend
die Verkehrserschliessung und in der vielleicht jet/,t
nicht mehr schicksalhaften Frage der Verhinderung
von Missbräuchen im Mietzinswesen. Die Anträge in
der Kommission in diesem Punkte waren deutlich
schärfer als diejenigen, die jetzt präsentiert werden.
Beim Artikel 34septies steht jetzt alles etwas im Blick-
feld der Verhinderung von Missbräuchen, was ja eben
durch die Allgemeinverbindlicherklärung in erster Linie
geschehen soll. Ich habe versucht, mit einem Antrag,
der Ihnen vorliegt, eine Verbindung zwischen Absatz 2
und Absatz l herzustellen. Wir werden sehen, ob das
eine Lösung sein könnte.

Fundamental dagegen ist die Differenz der Vorlage
zur Initiative Denner. Darüber ein Wort: Dieses Volks-
begehren ist in jeder Hinsicht — möchte ich sagen
— politischer Discount. Es ist alles wohlfeiler, aber
auch alles gewaltsam vereinfacht. Die Initiative ver-
staatlicht nicht nur die Finanzierung des Wohnungs-
baues, sondern führt zu den merkwürdigsten Verzer-
rungen sowohl in marktwirtschaftlicher als auch in
eigentumsmässiger Hinsicht. Die Methode wird vol-
lends masslos bei der Beschaffung der Einnahmen. Die
Art, wie sich die Initiative Denner bei der Exportwirt-
schaft bedient, ist verblüffend ungeniert. Grundsät/.c
wie derjenige der rechtsgleichen Steuerbelastung wer-
den gröblich verletzt. Auch konjunkturpolitisch
fehlt der Initiative jede Flexibilität. Sie muss unseres
Erachtens vorbehaltlos bekämpft werden. Der Weg für
ein wirksame, systemgerechte Wohnbauförderung —
das können zehntausend oder zwanzigtausend Wohnun-
gen sein — ist im neuen Konzept richtig skizziert.

Die Vorlage steht in einem unbestreitbaren Zusam-
menhang mit der seinerzeitigen Initiative «Recht auf
Wohnung». Der Bundesrat hat aus der damaligen Dis-
kussion rasch die richtige Konsequenz gezogen, dass
das Thema aus der relativen Enge des Familienschutz-
artikels in die Weite einer vollen Bundeskompetenz
hinausgeführt werden muss. Die Arbeiten des Delegier-
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ten für Wohnungsbau und der Eidgenössischen Wohn-
baukommission finden damit ihren angemessenen, ver-
fassungsrechtlichen Niederschlag. Es wird möglich sein,
einen grossen Prozentsatz von Wohnungen zu günsti-
gen Mietzinsen mit diesem Konzept zu bauen. Das
Angebot steigern, und zwar im Rahmen einer ange-
passten Siedlungs- und Raumplanungspolitik, also pro-
duktionspolitisch tätig zu sein, das ist die Devise! In
Abwandlung des seinerzeitigen Slogans bei der Abstim-
mung Initiative «Recht auf Wohnung» möchte ich
sagen: Es braucht mehr Wohnungen, aber zu diesem
Zwecke auch einige neue Paragraphen.

Kloter: Das Problem der Wohnbauförderung, das
wir hier zu diskutieren haben, ist nach meinem Dafür-
halten wohl das dringendste und brennendste innenpoli-
tische Problem unseres Landes überhaupt.

Der Sprecher der BGB-Fraktion hat zu Recht dar-
auf hingewiesen, dass es vorerst ein Strukturproblem
ist, das sich immer mehr und in aller Virulenz zeigt.
Das Schweizervolk entwickelt sich über die letzten
Jahrzehnte und vom kleinbürgerlichen bäuerlichen
Volk zur Industriegesellschaft. Diese Entwicklung ist
seit langem im Gange; sie nimmt in den Agglomeratio-
nen die vordringlichste und virulenteste Gestalt an. Das
Wohnbauproblem ist aber auch heute ganz deutlich ein
Problem der Gesellschaftsordnung, der Aenderung der
Gesellschaftsstruktur, auch ein Problem des steigenden
Wohlstandes geworden. Es ist bekannt, dass die Woh-
nungsproduktion im Jahr bei weitem die Zunahme der
Bevölkerung abdeckt. In der Botschaft wird darauf
hingewiesen, dass nur die Hälfte der Wohnungsproduk-
tion notwendig wäre, um die Bevölkerungsvermehrung
abzudecken. Es kommen andere, eben gesellschaftspoli-
tische, gesellschaftsverändernde Komponenten dazu.
Die Eltern wohnen im Gegensatz zu früher nicht mehr
bei ihren Kindern. Bereits junge Ledige beanspruchen
selbst eine Wohnung. Kleine Familien verlangen grös-
sere Wohnungen. Die Zweitwohnung wird langsam
Mode. Ganz allgemein sind die Ansprüche an die Woh-
nungen gestiegen. Diese Entwicklung betrachten wir als
durchaus positiv. Wir glauben, sie sei der Zeit gemäss,
und unterstützen sie. Die Entwicklung wird aber anhal-
ten, und sie wird ganz besonders anhalten in den Ag-
glomerationen, und der Bedarf ganz besonders an
Kleinwohnungen wird zukünftig noch zunehmen.

Die Frage des Wohnungsbaues ist aber eindeutig
auch eine solche der Planung. Ohne richtige Vorberei-
tung auf der Ebene der Planung kann Wohnungsbau
nicht betrieben werden. Es ist darum sehr erfreulich
und verdankenswert, dass der Bundesrat sowohl mit der
Ausarbeitung des Verfassungstextes wie mit dem neu-
en Raumordnungsgesetz denselben Mann beauftragte.
Die Verflechtung und Verzahnung dieser beiden Geset-
ze, die absolut lückenlos ist, zeigt eine Meisterhand.

Wertvoll ist aber auch, dass wir diese Verfassungs-
vorlage im Hinblick auf ein bereits vorhandenes Kon-
zept diskutieren können. Wir kaufen also — im Gegen-
satz beispielsweise zum Verfassungstext über die
Raumordnung — die Katze nicht im Sack; wir wissen,
was mit diesem Verfassungstext beabsichtigt ist. Es war
in der Kommissionsarbeit immer wieder zu spüren, dass
das Vorhandensein dieses Konzeptes unsere Diskussio-
nen erleichterte.

Der Bundesrat geht bei seiner Förderungsabsicht
sehr richtig davon aus, dass, um überhaupt bauen zu

können, zuerst Bauland zur Verfügung stehen muss. Er
legt deshalb grosses Gewicht darauf, dass die Erschlies-
sungshilfe auch für Bauland gewährt wird. Dann hilft
er gemäss seinem Vorschlag aber auch beim Erwerb
solchen Landes. Frühzeitiger Erwerb des zu erschlies-
senden Baulandes war bisher nur sehr reichen Kapital-
instituten und Generaluntemehmen möglich; kleinere
gemeinnützige Gesellschaften waren hier eindeutig
überfordert. Dass nun der Bundesrat auch diesen Insti-
tutionen helfen will, ist zu begrüssen.

Ferner hat der Bundesrat versprochen, er beabsich-
tige, verbunden mit der künftigen Wohnbauförderung,
gegen das Horten von erschlossenem Bauland zu wir-
ken. In diesem Zusammenhang erinnere ich an meine
Motion, die ich kürzlich hier vertreten konnte und die
verlangt, dass erschlossenes Bauland fiskalisch so bela-
stet werde, dass es angeboten werden muss. Die Motion
wurde in der Form eines Postulates entgegengenom-
men. Ihre Idee wurde nun aber durch Kollege Schmid
wieder aufgegriffen. Herr Schmid koppelt diese fiskali-
sche Belastung noch mit einer Verschärfungskompo-
nente, nämlich mit derjenigen der Enteignung. Ich ha-
be dem Antrag Schmid in der Kommission zugestimmt
und werde das auch hier tun, weil ich der Meinung bin,
dass eine wirklich gezielte und erfolgreiche Wohnbau-
förderung nur möglich sei, wenn das erschlossene
Bauland auch angeboten werden muss.

Der bundesrätliche Vorschlag scheint uns auch des-
halb in seiner Konzeption richtig zu sein, wenn wir ihn
in bezug auf die Finanzierung der Wohnbauten be-
trachten. Es muss zwar beinahe als tragisch empfunden
werden, dass bei dieser bundesrätlichen Finanzierungs-
absicht davon ausgegangen wird, es werde in unserem
Land weiterhin eine Teuerung geben. Dieses Einge-
ständnis wird nach meiner Meinung zu Recht gemacht,
nachdem man sich seit Jahrzehnten davor gehütet hat.
Es scheint eben nicht möglich zu sein, neben der Voll-
beschäftigung ohne eine entsprechende Teuerung aus-
zukommen.

Als positiv betrachte ich auch die bundesrätliche
Absicht, die Wohnbauförderung in Zukunft ohne die
Mithilfe von Kanton und Gemeinde zu realisieren. Wir
wissen ja nur zu gut — auch im fortschrittlichen Kan-
ton Zürich —, wie viele Gemeinden es gibt, die die
Förderung des Wohnungsbaues verhindern, ganz beson-
ders wenn es um den sozialen Wohnungsbau geht; diese
Vorlage gibt den Bauinteressenten nun ein Gewicht,
das ihnen bis dahin fehlte. Als erfreulich betrachte ich
auch (ein Bestandteil des Raumordnungsgesetzes, der
hier ebenfalls berücksichtigt wird) die Erschliessungs-
pflicht der Gemeinden. Es wird mir wohl kaum ver-
übelt werden, dass ich mich darüber auch insofern
freue, als die Absichtserklärung in bezug auf diesen
Verfassungstext nicht nur auf die Förderung des allge-
meinen und des sozialen Wohnungsbaues abzielt, son-
dern künftig auch die Eigentumsförderung an die
Hand genommen werden soll. Dabei möchte ich aus-
drücklich festgehalten haben, dass nach unserem Dafür-
halten der soziale Wohnungsbau auch bei dieser Formu-
lierung des Verfassungstextes die Priorität haben soll.
Zuerst soll die Notlage behoben werden; dann aber —
die Mittel sind vorhanden und die Konzeption darauf
ausgerichtet — soll auch eine ganz intensive und breite
Streuung des Eigentums möglich werden. Hier erfüllt
der Verfassungstext eine auch staatspolitisch ausser-
ordentlich wichtige Aufgabe. Herr Kollege Schürmann
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hat vorhin sehr richtig auf diese Konsequenzen und
diese Notwendigkeit hingewiesen.

In diesem Zusammenhang muss ich aber den Warn-
finger erheben: Der Bundesrat möge in Zukunft bei der
Förderung des Eigentums wirklich nur jene Objekte
berücksichtigen, die das verdienen, bei denen also die
Preisgestaltung der Eigentumswohnungen oder Einfa-
milienhäuser kritisch unter die Lupe genommen wird.
Es ist nicht Aufgabe des Bundes, luxuriöse Apparte-
ments zu fördern; diese Förderung soll sich auf Objekte
beschränken, die knapp und richtig kalkuliert sind.

Schliesslich darf festgehalten werden, dass es sich
hier um einen sehr guten Verfassungstext handelt, dass
ein neues Denken dahinter steht, dass das Angebot
vergrössert werden soll; die Lösung kann nur auf diese
Weise an die Hand genommen werden. Mit unserer
Zustimmung zu diesem Verfassungstext verbinden wir
die Hoffnung, dass einerseits über die zu fördernde
Rationalisierung auch ein Einfluss auf die Baupreise
möglich sein werde, aber auch die dringliche Hoffnung,
dass mit dieser grosszügigen Förderung es möglich sein
werde, einen Einfluss zu nehmen auf die Preisgestal-
tung von Bauland. Bis heute war es ja immer so, dass
bei öffentlichen Förderungsmassnahmen letzten Endes
der Grundbesitzer profitierte. Wenn hier ein Riegel
geschoben werden kann — ich hoffe zuversichtlich, das
werde der Fall sein —, dann erfüllt dieser Verfassungs-
text eine elementare Aufgabe.

Mit diesen Ausführungen habe ich auch bereits Ant-
wort gegeben auf die beabsichtigte Wiedereinführung
der Mietpreiskontrolle. Wir betrachten die Lösung der
Mietpreisfrage nur dann als marktkonform richtig und
erfolgreich, wenn die Wohnungsproduktion mit aller
Kraft gefördert wird und wenn das Angebot mit allen
Mitteln vermehrt wird.

Das ist die Antwort auf eine solche Absicht. Alle
ändern Vorkehren entsprechen nicht dem marktkonfor-
men Handeln und Denken. Die Beurteilung der Frage
lediglich der Einflussnahme auf Missbräuche möchte
ich vorbehalten; die nun vorgeschlagenen Kompromiss-
lösungen sind bedeutend weniger scharf, und es mag in
meiner Fraktion der eine oder andere diesen Vorschlä-
gen sicher zustimmen. Ueber alles stimmt die Landes-
ringfraktion diesem Verfassungstext zu und betrachtet
die Vorlage als ein taugliches Mittel, um dem Problem
der Wohnbauförderung gerecht zu werden:

Abschliessend noch eine letzte kurze Bemerkung
zur Denner-Initiative. Eine seriöse Prüfung dieser In-
itiative hat eindeutig ergeben, dass sie allzu grob und
undifferenziert konzipiert ist. Bereits heute, nach der
erfolgten Aufwertung, fällt ein wesentlicher Bestand-
teil, eine wesentliche Finanzierungskomponente dieser
Initiative weg. Die Folge davon wäre zweifellos die,
dass die ausfallenden Einnahmen über den Fiskus er-
bracht werden müssten. Dann ist diese Initiative doch
ganz eindeutig auf die damalige Stimmungslage des
Volkes ausgerichtet worden. Ob auf diese Weise ver-
antwortungsvoll und langfristig politisiert werden kann,
darf doch gefragt werden. Die Unternehmerfeindlich-
keit ist offensichtlich, eine Animosität, ein gewisser
Fremdenhass ebenfalls. Diese Fussangeln sind doch
allzu augenfällig, um nicht beachtet zu werden.

Wir haben von unserer Parteigruppe aus immer eine
vernünftige und der konkurrenz- und leistungsbetonten
Wirtschaft verpflichtete Ordnung verlangt. Wir meinen
aber, was nun hier vorgeschlagen werde, sei derart
krass, dass man schon davon sprechen darf, ob nun mit

allen Mitteln unsere Wirtschaft kaputtgemacht werden
müsse. Das scheint nicht wünschbar zu sein, ganz be-
sonders wenn man an den Wohnungsbau denkt, denn
dieser kann ja nur dann erfolgen, wenn auch eine gute
starke Wirtschaft dahintersteht. Wir lehnen diese Initia-
tive entschieden ab, weil wir den bundesrätlichen Vor-
schlag als viel angepasster, als viel differenzierter und
reifer betrachten. Wir werden diesem Verfassungstext
und allen ändern Anträgen ebenfalls zustimmen.

Präsident: Es sind zum Eintreten noch 17 Redner
eingeschrieben. Ich sehe mich gezwungen, Ihnen 7,u
beantragen, die Redezeit auf 10 Minuten zu beschrän-
ken.

Zustimmung — Adhésion

Wyer: Im lahre 1967 hat Kurt Eichenberger zur
Revision der Bundesverfassung folgende Worte ge-
schrieben: «Statt der deformierten Haltung vieler Ge-
setzesentwerfer, die im Banne der Referendumsdrohun-
gen und vermuteter Referendumstauglichkeit mühselig
ihrem Werk obliegen, sollte es bei Revisionsarbeiten,
gleichgültig welchen Stadiums, für einmal nur die ande-
re Haltung geben, die wissenschaftliche, das hcisst, die
Verpflichtung auf die ungebrochene Wahrhaftigkeit im
Fragen, Antworten und Beurteilen.» Im Augenblick,
da wir auf einem bedeutenden Bereich unseres gesell-
schaftlichen und sozialen Lebens, wo es um Wohnung,
Haus und Heim geht, unser Grundgesetz gestalten wol-
len, sind solche Worte wohl nennenswert. Dabei wird
es sicher richtig sein, wenn wir nicht die mühseligen
Kämpfe um einzelne Worte und Formulierungen wie
beim Bodenrechtsartikel von Stapel lassen, sondern uns
auf die grosse Linie, die grossen Ideen, wie sie die
Verfassung beinhalten soll, einigen und hierüber ent-
scheiden. Dabei will mir wichtig scheinen, dass eines
betont und unterstrichen wird: dass das Wohnbaupro-
blem zwei ausgesprochene Komponenten hat, die wirt-
schaftliche und die soziale.

Die Beziehung zur Bauwirtschaft, zur Finanzwirt-
schaft betten das Wohnproblem hinein in wirtschaftli-
che Zusammenhänge, und wir kommen dort in jenes
Gebiet, von dem unser Kollege Dürrenmatt seinerzeit
bei der Begründung seiner Motion sagte, dass wir
Schweizer hier, quieta non movere, die stillen Wasser
nicht bewegen möchten. Freilich, es wird auch heute
nicht leicht fallen, im Wohnbauproblem die Bewe-
gungsfreiheit der freien Marktwirtschaft in das richtige
Betätigungsfeld zu weisen. Aber dieser wirtschaftlichen
Komponente gegenüber ist ganz eindeutig die soziale
hervorzustreichen. Im Mieterschutz reicht die Woh-
nungsfrage an die Wurzeln des menschlichen Daseins,
vorab bei alten Leuten, bei Invaliden, bei Minderbe-
mittelten und bei den grossen Familien, wo es gilt, das
menschenwürdige Wohnen zu finanziell tragbaren Be-
dingungen zu gewährleisten. Diese Betonung der sozia-
len Aspekte der Wohnbauförderung halte ich für not-
wendig, weil es immer wieder Tendenzen gibt, die auch
zum Durchbruch kommen, die diese Frage vom rein
wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus beurteilen wollen.

Es geht um eine verfassungsrechtliche, neue Bun-
desaufgabe. Sicher wird diese Fassung so erfolgen müs-
sen, dass sie in eine weitere Zukunft hineindauert und
standhält.

Der Bundesrat legt uns die Umschreibung dieser
neuen Aufgabe in Form eines Förderungsartikcls vor.
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Der Bund will fördern. Wie und in welchem Masse?
Das ist nun die Frage. Es liegt im Zuge unserer Zeit,
dass wir vermehrt um Zielsetzungen ringen und die
Mittel zur Erreichung dieser Ziele auch erarbeiten wol-
len. Die interessanten Vorschläge zur Revision der
Bundesverfassung gerade im Bereich der Beziehungen
von Staat und Wirtschaft sagen ganz eindeutig, dass wir
vermehrt in unserer Bundesverfassung Ziele und Mittel
nennen sollten; z. B. hat die Eingabe der ETH zur
Revision der Bundesverfassung diesen Problemkreis
angeschnitten. Darum scheint es dem Sprechenden,
dass wir uns heute über die Zielsetzungen klar sein
sollten. In der Kommission sind solche Vorschläge
gemacht worden, um die Zielsetzung zu nennen und die
Mittel genau heraus zu heben. Der Bundesrat hat dar-
auf hingewiesen, dass diese Zielsetzungen im allgemei-
nen Förderungsartikel enthalten sind.

So halten wir es dennoch für wichtig, und wir
möchten hier aussprechen, in welcher Sicht wir nun
den Inhalt dieses Förderungsartikels sehen. Es geht um
drei Zielsetzungen: um eine produktionspolitische, um
eine sozialpolitische und schliesslich um die staatspoliti-
sche. Im produktionspolitischen Bereich geht es um die
Erreichung des Gleichgewichtes am Wohnungsmarkt
und den Ausgleich von Angebot und Nachfrage. Die
Eidgenössische Wohnbaukommission glaubte, dass En-
de der sechziger Jahre dieses Ziel erreicht sei. Es wurde
nicht erreicht, die Kommission hat sich geirrt, aller-
dings aus Gründen, die nicht voraussehbar waren: we-
gen der Entwicklung demographischer Art, der Aende-
rung der Lebensgewohnheiten und schliesslich dem be-
deutenden Bedürfnis an Wohnungsraum. Alle diese
Entwicklungen haben weit weg geführt von einem auch
nur annähernd ausgeglichenen Wohnungsmarkt. —
Nun, den Satz dass im Endeffekt nur ein Mehr von
Wohnungen, eine bedeutende Wohnungsproduktion,
zur Lösung des Problems führen wird, dürfte uns die
Erfahrung wie die Wissenschaft zur Genüge vor Augen
führen. Dabei haben wir zur Kenntnis zu nehmen, dass
die freie Wirtschaft, die Bauwirtschaft, Leistungen er-
bracht hat über die Privatinitiative, die uns an die
Spitze im internationalen Vergleich bringen. Dessen
ungeachtet treibt in gewissen Regionen das Wohnpro-
blem immer wieder am Rande der sozialen Konfliktsi-
tuation dahin. Dabei bleibt die Frage durchaus offen,
ob unsere heutige Bauwirtschaft in der gespannten Ar-
beitsmarktlage überhaupt in der Lage ist, eine bedeu-
tende Steigerung hervorzubringen, und es stellt sich
auch die Frage, ob die Erschliessung über die Infra-
struktur, die dieser Bautätigkeit vorangehen muss,
möglich ist. Aber immerhin möchte ich Herrn
Bundesrat Brugger, Chef des Departementes in einem
Zeitpunkt, da die Initiative Denner vorgelegt wird und
wir einen Gegenentwurf zu dieser Initiative entwerfen,
bitten, über diese produktionspolitische Seite seiner
Konzeption Auskunft zu geben und uns zu sagen, in wel-
chem Ausmass der Bund glaubt, nun ein Mehr von Woh-
nungen hervorzubringen, weil wir ja wissen dass die
Initiative Denner mit Zahlen operiert und auch dem
Volke eine gewisse Wohnungsproduktion verspricht. Für
uns — das möchte ich hier festhalten — geht es allerdings
im wesentlichen darum, dass das Angebot an preis-
günstigen Wohnungen sichergestellt wird. Also nicht das
gesamte Angebot- und Nachfrageproblem des allgemei-
nen Wohnungsbaues ist unsere Hauptsorge, sondern
ganz eindeutig die ausreichende Zurverfügungstellung
von preisgünstigen Wohnungen.

Nationalrat - Conseil national 1971

Der Wohnungsbau war bis jetzt auf dem Familien-
schutzartikel aufgebaut. Wir glauben, dieser Gedanke
kann nicht hinwegfallen. Der Bau verbilligter, familien-
gerechter Wohnungen muss auch in Zukunft das
Schwergewicht der Bundesaufgabe sein, wobei aller-
dings der Bau von Wohnungen für alte und invalide
Mitbürger und Mitbürgerinnen und auch für Leute in
schwachen finanziellen Verhältnissen in das Schwerge-
wicht einbezogen werden muss. Hier möchte ich ein
Wort einfügen über das Problem der Qualität im Woh-
nungsbau. Es könnte doch so sein, dass wir uns heute
um ein Mehr von Wohnungen kümmern, aber dass
vielleicht in 10 oder 15 Jahren das Wohnungsproblem
ein solches der Qualität sein wird, und es wird viel-
leicht dannzumal wichtig sein, ob das Leben in den
Wohnsiedlungen und in den grossen, neu geschaffenen
Wohnagglomerationen noch lebenswert sein wird. Es
wird um so lebenswerter sein, wenn wir heute bei der
neuen Wohnbaukonzeption das Problem der Qualität
nicht ausser acht lassen und vor allem auch nicht jene
Dinge, die unsere welschen Freunde die soziokulturel-
len Anlagen nennen, jene Anlagen für die Gemein-
schaft, die eigentlich die Siedlungen und die grösseren
Wohnagglomerationen erst lebenswert gestalten. Die
staatspolitische Zielsetzung der Ermöglichung des Er-
werbs von Wohnungs- und Hauseigentum begrüssen
wir sehr. Ich darf auch sagen, dass diese Massnahme
des Bundes eine äusserst glückliche ist. Wenn bei der
Einführung des Stockwerkeigentums dieses Ziel nicht
erreicht werden konnte, so freut es uns, dass der Bun-
desrat hier nochmals ansetzt, und wir setzen grosse
Hoffnungen auf eine wirkungsvolle Gesetzgebung auf
diesem Gebiet. Ich möchte abschliessend sagen, wir
wünschen, dass die Wohnbaukonzeption des Bundes an
dieses Problem nicht nur herangeht im Sinne einer
Daueraufgabe — das ist sicher richtig —, sondern
vermehrt soll es eine Aufgabe sein, die innert nützlicher
Frist mit wirksamen Mitteln gelöst werden muss, wobei
die Konzentration auf die sozialpolitischen und staats-
politischen Zielsetzungen im Vordergrund stehen muss
mit wirksamen und nachhaltigen Massnahmen bis in
die Ursachen der Wohnproblematik, also die Bauland-
beschaffung und die Baukostenteuerung hinein.

Damit habe ich auch ausgesprochen, dass die grös-
sere Mehrheit der christlich-demokratischen Fraktion
es begrüsst, wenn diese sozialpolitischen Belange voll
und ganz zum Zuge kommen, wenn aber auch die
Mittel, die der Verfassungsartikel enumerativ aufzählt,
klar umrissen werden. Es liegen interessante Minder-
heitsvorschläge vor, insbesondere in der Frage der Er-
schliessung von Wohnsiedlungen. Ich glaube, es ist
wertvoll, auf diesem Gebiete Ergänzungen zu treffen,
damit die Wohnbaukonzeption des Bundes zum Spielen
kommt. Auf den Mieterschutz als eine wesentliche
Ergänzung der gesamten Wohnbaupolitik des Bundes
werden wir zu sprechen kommen. Der Sprechende wird
die Minderheitsanträge unterstützen. Ich stimme selbst-
redend für Eintreten auf die neue Wohnbaukonzeption
des Bundes, allerdings in der Ueberzeugung, dass nur
eine sozial ausgerichtete Wohnbauförderung zur Lö-
sung dieser Landesaufgabe führen wird.

M. Ziegler: Je voudrais ce matin faire une remar-
que sur la forme et ensuite trois remarques analytiques
sur le fond.

D'abord, la remarque sur la forme. Le nouvel arti-
cle 34sexies de la constitution que nous propose le
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Conseil fédéral n'est nullement contradictoire par rap-
port au texte de l'initiative Denner. Il suffit pour s'en
convaincre de comparer l'article 1er de l'arrêté fédéral,
donc la proposition du Conseil fédéral, avec l'article 2,
c'est-à-dire le texte de l'initiative. Le Conseil fédéral
évoque un simple principe d'encouragement, tandis que
l'initiative Denner exige la création d'un fonds national
de la construction. Or les deux propositions vont être
soumises au peuple, l'une comme initiative, l'autre
comme contre-projet du Conseil fédéral.

L'article 9 de la loi de 1962 sur les votations popu-
laires stipule qu'un bulletin qui répond «oui» et à
l'initiative et au contre-projet, est un bulletin nul. Ce-
pendant, dans le cas précis que nous discutons ce ma-
tin, les citoyens peuvent, de très bonne foi et sans se
contredire, voter deux fois «oui». Allons-nous donc au-
devant d'une votation factice? Vu les passions très
légitimes que soulèvera certainement cette votation
constitutionnelle, il faut, il me semble, que ce point de
droit constitutionnel et de pure logique législative soit
clarifié ce matin, sans tarder.

Maintenant, passons aux remarques sur le fond.
Première remarque: Je ne suis pas du tout d'accord

avec certains des passages essentiels du message et des
dispositions bien trop timides proposées ce matin par le
Conseil fédéral et la commission.

Reprenons le message à la page 18. Le Conseil
fédéral refuse de s'attaquer au problème crucial du
contrôle des loyers. Il dit: «Une politique visant à
contenir la hausse des loyers doit s'attaquer aux causes,
donc au coût de la construction et au prix du terrain.»
C'est l'éternel refrain que nous connaissons bien. On ne
nous parle plus, comme par enchantement, des profits
exorbitants que réalisent un nombre élevé de capita-
listes étrangers et autochones sur le dos de nos locatai-
res urbains; car enfin, dans une ville comme Genève —
et je ne prends que cet exemple-là — qui a une exten-
sion de 18 km2 seulement, qui n'a d'autre hinterland
locatif que les 280 km2 du canton — il y a encore des
zones agricoles — qui subit une augmentation de po-
pulation d'environ 8000 personnes par an et qui man-
que, aujourd'hui déjà, de plus de 5000 appartements,
on ne peut décemment parler de «marché du loge-
ment». Ce marché n'existe plus. Le prix du loyer à
Genève est un prix de contrainte, ce n'est plus un prix
de marché; c'est un prix imposé, arbitrairement la
plupart du temps, par les propriétaires. Il y a plus. Au
loyer s'ajoutent constamment des prestations multiples
imposées aux locataires telles qu'un pas de porte qui est
tout à fait commun aujourd'hui à Genève et qui est
parfaitement illégal, le dépôt d'une garantie, un compte
de chauffage souvent maquillé, et j'en passe. Comme le
disait récemment un collègue dans une conversation
privée, il y a actuellement un marché noir parallèle des
prestations supplémentaires à l'intérieur du marché du
logement.

Enfin et je le dis très franchement, cette discus-
sion de ce matin, cette réforme constitutionnelle que
nous discutons est pour de nombreux citoyens de Ge-
nève, notamment, considérée comme une dernière
chance accordée aux pouvoirs publics. Si ce matin,
nous refusions de nouveau de prendre des mesures
réellement efficaces pour protéger les locataires, livrés
pratiquement sans défense à certains propriétaires sans
scrupule, des grèves de loyers pourraient éclater. De
telles grèves, alors, je les approuverais.

Deuxième point: II concerne les appartements inoc-
cupés. Il faut distinguer entre appartements inoccupés
et appartements vacants. Des appartements déclarés
vacants, il n'en existe, vous le savez tous, que très peu
à Genève. Des logements inoccupés, par contre, il en
existe des centaines et probablement des milliers. Une
enquête menée actuellement par les services de M. le
conseiller fédéral Brugger et par le délégué au loge-
ment du Conseil d'Etat de Genève va bientôt nous
renseigner sur ce point. De quoi s'agit-il?

Un capitaliste étranger, confiant son argent à l'une
des nombreuses banques de notre pays, exige très sou-
vent que cette même banque lui procure un domicile
temporaire, ou plus simplement un pied-à-terre en Suis-
se. Deuxième opération: le capitaliste demande un per-
mis de séjour. La plupart du temps, ce permis est
refusé — et à juste titre — puisque le capitaliste
étranger ne répond, très souvent pas aux exigences
stipulées par l'OFIAMT. Or la banque, bien entendu,
lui garde son logement. L'étranger viendra désormais
comme simple touriste, pour des séjours de trois mois
consécutifs. Un rapide voyage à Paris, Londres ou
plus simplement à Evian ou Divenne, lui permettra de
renouveler ces périodes de séjour temporaire, autant
qu'il le voudra. Pendant ce temps, des milliers de famil-
les travaillant en Suisse, des familles étrangères et des
familles suisses, cherchent en vain un logement décent.
J'ai déposé un postulat à ce titre et j'espère que M. le
conseiller fédéral Brugger pourra me répondre prochai-
nement.

Une dernière remarque sur ce point encore. Ces
scandaleux appartements inoccupés, à Genève notam-
ment, sont pour la majeure partie, des appartements et
logements bon marché, qui seraient tout à fait accessi-
bles à des travailleurs à revenu moyen ou modeste.

Le troisième problème est celui d'une mauvaise
coordination entre le département de M. le conseiller
fédéral Brugger et celui de M. le conseiller fédéral von
Moos; il doit être réglé sans délai au niveau administra-
tif.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, un cer-
tain nombre de sociétés immobilières à but spéculatif
de Suisse romande, dominées complètement ou en
grande partie par des spéculateurs étrangers, continuent
à exiger des prestations tout à fait exorbitantes de leurs
locataires. Dans un passé récent, de nombreux conflits
ont éclaté entre associations spontanément constituées
de locataires et ces sociétés immobilières. Je ne cite que
pour mémoire — et j'ai les documents dans mon dos-
sier — les conflits récents de l'avenue Galatin, à St-
Jean, Genève; de l'avenue Léon-Gaud, à Genève; de la
rue Jean-Jacquet, à Genève; de la rue de Lausanne et
du chemin de la Roche, à Renens. La presse romande:
la Tribune de Genève, la Suisse, la Feuille tl'Avix
de Lausanne, ont analysé ces conflits, leur ont don-
né une grande publicité. Les associations de locatai-
res ont adressé des pétitions aux autorités publiques
pour, qu'au moins, les pires d'entre ces «requins» im-
mobiliers — on ne peut pas les appeler autrement —
soient expulsés de Suisse. Je ne cite que le cas précis de
la société Persia S.A., qui est la propriété presque
exclusive d'un spéculateur iranien du nom de Morad-
pour. Malgré son comportement inadmissible envers la
population, ce Moradpour jouit toujours et encore d'un
permis de séjour en Suisse et continue d'agir contre les
locataires suisses et étrangers habitant ses immeubles. Il
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a simplement changé de canton. Ici, une action énergi-
que du Département de justice et police est nécessaire
et urgente, car à la grève des loyers pourrait très
bientôt se joindre l'occupation d'appartements par des
militants syndicaux et des militants locataires.

En conclusion, de nombreux locataires des régions
urbaines de Suisse romande, et notamment de Genève,
se trouvent aujourd'hui dans une situation de légitime
défense. Si nous ne voulons pas que, ces tout prochains
mois, des occupations d'appartements, des grèves de
loyers et d'autres actions spontanées mais profondé-
ment légitimes, se développent, nous devons aujourd'hui
saisir notre chance et essayer d'élaborer une loi
réellement efficace, réellement utile aux locataires.

Je me permettrai, tout à l'heure, de vous faire des
propositions concrètes dans ce sens.

M. Bussey: En prorogeant la loi concernant l'en-
couragement à la construction de logements, le Parle-
ment signifiait plus précisément, en mars 1970, que l'ef-
fort fourni par la Confédération devait être aménagé
sans tarder, aussi rapidement que possible, précisions-
nous.

Enfin, on admettait que la base constitutionnelle de
cet encouragement devait être, pour le moins, élargie.
Le projet d'article constitutionnel que nous examinons
pose le principe de l'encouragement à la construction et
de l'accès à la propriété d'un logement ou d'une habi-
tation. Ainsi, et c'est heureux, il est enfin admis que
l'encouragement dans ce domaine devient une tâche
permanente de la Confédération.

Vous me permettrez quelques remarques car je tiens
à esquisser les propositions que je me réserve de for-
muler lors de la discussion de détail.

Certes, le projet définit plus clairement le cercle des
ayants-droit à l'aide de la Confédération que ne le fait
l'actuel article 34quinquies de la constitution et pour-
tant, le problème est-il considéré dans toute sa dimen-
sion? Nous n'en sommes pas convaincus. Certes, on
s'occupera mieux encore de ceux qui sont dans la gêne.
C'est indispensable. Il demeure que se loger à un prix
correspondant à ses ressources n'est pas la préoccupa-
tion des seuls économiquement très faibles, pour ne pas
dire des seuls assistés. Dès lors, la notion de possibilité
limitée de gain pourrait être remplacée par le principe
dynamique suivant: l'aide de la Confédération serait
d'autant plus forte que la capacité financière serait plus
limitée.

Au 2e alinéa, lettre c, il est dit que la Confédéra-
tion peut «stimuler les recherches en matière de cons-
truction et sur le marché du logement, ainsi qu'encou-
rager la rationalisation». Il ne saurait, selon nous, y
avoir possibilité de rationalisation sans une sérieuse
harmonisation des lois et règlements de police des cons-
tructions. Le texte proposé est muet sur ce point.

En vertu de la lettre d du 2e alinéa, la Confédéra-
tion recevra en outre pour tâche d'assurer l'obtention
de capitaux pour la construction de logements en pé-
riode de resserrement du marché des capitaux. Je relève
ici qu'assez régulièrement, des sociétés de construction
ne poursuivant pas de buts lucratifs — fondations,
coopératives d'habitation, etc. — rencontrent des diffi-
cultés lorsqu'elles s'adressent à des établissements ban-
caires, qui préfèrent investir leurs fonds dans des place-
ments plus intéressants que des logements subvention-
nés.

Si nous admettons que le rétablissement et le main-
tien de l'équilibre du marché du logement doivent être
à l'avenir reconnus comme une tâche permanente de
la Confédération, celle-ci doit intervenir non seulement
lorsque les capitaux manquent, mais en tout temps.

Autre remarque. On ne peut plus aujourd'hui se
satisfaire d'un subventionnement qui cesse ses effets à
l'échéance d'une convention. On ne sait malheureuse-
ment que trop le sort qui est réservé à ces construc-
tions: elles passent alors au marché libre, elles entrent
dans le circuit capitaliste et tombent tout naturellement
dans le mouvement de spéculation. Les exemples du
phénomène inverse sont hélas très rares. Je ne connais
personnellement pas de constructions qui, à l'échéance
de la convention réglant le subventionnement, n'ont
pas été l'objet d'une spéculation immédiate et plus ou
moins inévitable dans le temps. Mieux, nous connais-
sons dans nos régions des tentatives multiples de con-
tourner l'esprit et la lettre de conventions en vigueur.
C'est assez dire que l'examen à long terme de la sécuri-
té des locataires exige que le marché du logement
comprenne des constructions réalisées sans but lucratif
et gardant ce caractère. Aussi conviendrait-il d'ajouter
au 2e alinéa une possibilité non négligeable qui consis-
terait en l'octroi d'un appui particulier à la construc-
tion de logements sans but lucratif et devant conserver
ce caractère par la création d'un fonds d'investisse-
ment.

Enfin, le message fait totalement abstraction d'une
protection légale des locataires. C'est regrettable et
dangereux et nous continuons d'affirmer que l'institu-
tion de mesures de protection des locataires est non
seulement urgente, mais indispensable à long terme
également. Rien ne sert de faciliter la construction de
logements si on ne met d'abord et avec énergie l'ordre
dans un état de fait toujours plus déplorable.

M. le vice-président, M. le conseiller fédéral et
chers collègues, telles sont les quelques remarques et
esquisses de propositions que j'entendais soumettre à
vos réflexions dans le cadre du débat d'entrée en matiè-
re, en me réservant de m'en expliquer lors de l'examen
de détail de l'article constitutionnel.

von Arx: Der Mahnung unseres Herrn Kommis-
sionspräsidenten folgend, möchte ich mich zu einem
Grundsatz der Verfassungsvorlage äussern, nämlich zur
Förderung des Erwerbs von Wohnungs- und Hausei-
gentum als einem zentralen Anliegen der Vorlage. Da-
bei bewegen mich vor allem zwei Probleme, zu denen
im heutigen Zeitpunkt Stellung bezogen werden muss.
Ich meine zum ersten den Zeitbedarf für die Realisie-
rung und zum ändern die Mitwirkung der Kantone, die
sofort einzusetzen hätte. Ich danke Herrn Bundesrat
Brugger zum voraus für die Beantwortung der gestell-
ten Fragen.

Die Idee der Förderung des Erwerbs von Woh-
nungs- und Hauseigentum hat weitherum im Volk
nicht bloss grösste Beachtung gefunden; sie hat freudi-
ges Erstaunen und sogar ungläubiges Kopfschütteln
hervorgerufen. Es wird befürchtet, dass der Bundesrat
oder das Parlament Angst vor dem eigenen Mut be-
kommen könnten. Dem Bundesrat ist zu dieser Kon-
zeption zu gratulieren.

Nun zum Zeitbedarf. Es geht um die Lösung eines
Problems von staatspolitisch erstem Range. Wenn wir
das Privateigentum an Grund und Boden erhalten wol-
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len, so dürfen wir nicht länger zusehen, wie sich dieses
Eigentum in einer immer schmaler werdenden Schicht
konzentriert; die Privilegierung einer zahlenmässig im-
mer dünner und kapitalmässig immer fetter werdenden
Schicht ist gefährlich. Es ist doch so, dass vor allem in
Industriekantonen nicht einmal sehr hohe Angestellte,
hohe Beamte, Oberstufenlehrer oder Gewerbetreibende
finanziell in der Lage sind, Grundeigentum zu erwer-
ben. Die breitere Streuung des Eigentums auch an
Grund und Boden ist darum, wie erwähnt, eine staats-
politische und soziale Notwendigkeit. Angesichts der
zeitlichen Dringlichkeit und der im Volke geweckten
Hoffnungen stellt sich die Frage, in welchem Zeitpunkt
die Realisierung einsetzen wird. Wie beurteilt der Bun-
desrat den Zeitbedarf bis zur Schaffung des Wohnbau-
und Eigentumsförderungsgesetzes?

Zum zweiten die Mitwirkung der Kantone. Sowohl
die Funktion des Raumplanungsgesetzes als auch des
dieser Verfassungsvorlage folgenden Wohnbau- und
Eigentumsförderungsgesetzes setzen voraus, dass die
Kantone ihrerseits das rechtliche Instrumentarium bis
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bundesgesetze
bereitstellen. Das wird über die Revision kantonaler
Baugesetze und neuer Vollzugsgesetze zu geschehen
haben. Ich frage Herrn Bundesrat Brugger an, ob die
Kantone schon heute und nicht bloss über den Weg der
Vernehmlassungen zu diesen Gesetzen über die gesetz-
geberischen Absichten des Bundesrates orientiert und
vor allem aufgefordert sind, die erforderlichen gesetz-
geberischen Arbeiten ohne Verzug und in Koordina-
tion mit dem Bund an die Hand zu nehmen. Warten
nämlich die Kantone den Eintritt der Rechtskraft dieser
Bundesgesetze ab, so werden wir nach vielen lahren
dem Ziele der breiteren Eigentumsstreuung noch nicht
wesentlich näher sein. Den Kantonen stellen sich ja
zahlreiche Aufgaben und Probleme.

Voraussetzung von Wohnbauförderung und Erwerb
von Eigentum ist einmal die Erschliessung von Bau-
land. Schon im Bericht zum Raumplanungsgesetz wird
ausgeführt, dass für die nächsten Jahrzehnte genügend
Bauland vorhanden ist. Es muss nur erschlossen und
dem Markt zugeführt werden. Zur Erlangung der Bau-
reife bedarf es zurzeit in zahlreichen Kantonen sowohl
Massnahmen der Oeffentlichkeit als auch der Grundei-
gentümer. Der Staat hat für die Basiserschliessung, der
Private für die Feinerschliessung zu sorgen. Zur Basis-
erschliessung gehören die Bereitstellung der Verkehrs-
wege, der Wasserversorgung, der Abwasseranlagen
usw., nicht zu reden von der Bereitstellung der infra-
strukturellen Einrichtungen. Der Bau dieser Erschlies-
sungsanlagen hat vielerorts mit der Einzonung nicht
Schritt zu halten vermocht. Dazu kommt, dass Quar-
tierplanverfahren, solange sie durch einen einzelnen
Grundeigentümer blockiert werden können, nur schlep-
pend voranschreiten. Wenn hier die Kantone die In-
kraftsetzung des Raumplanungsgesetzes und des Wohn-
bau- und Eigentumsförderungsgesetzes abwarten, so
wird die Erschliessung des erforderlichen Baulandes
noch längere Zeit auf sich warten lassen.

Für die Loslösung des Baulandes aus der Hortung
werden verschiedene Methoden vorgeschlagen. Die
grobschlächtigste wäre die Enteignung. Sie ist im Ent-
wurf zum Raumplanungsgesetz und in einem Minder-
heitantrag zu dieser Vorlage enthalten. Schon systema-
tisch ist sie in dieser Vorlage nach meinem Dafürhalten
fehl am Platz. Der naheliegendere und rechtlich befrie-
digendere Weg wäre der indirekte Druck, beispielsweise

über eine Baulandbesteuerung zum Verkehrswert. Da-
mit verbunden ist allerdings die Gefahr, dass der Bo-
denpreis durch diese Steuer in die Höhe getrieben wird,
wie wir das bei den Grundstückgewinnsteuern ja erlebt
haben. Dieser Tendenz müsste daher rechtzeitig begeg-
net werden.

Eine letzte Frage: Sollte dem Staat einmal das
Recht der Enteignung für den Wohnungsbau einge-
räumt werden, so stellt sich die Frage, ob das enteigne-
te Land in den Händen des Enteigners, d. h. des Staa-
tes, bleibt und ob der Staat allein auf diesem durch
Enteignung geballten Bauland als Bauherr agieren oder
ob der Staat das enteignete Land Privaten /,u Bauzwek-
ken überlassen wird. Es wäre unbefriedigend, wenn die
erwünschte breitere Streuung des Privateigentums
durch eine Konzentration des Grundeigentums in der
Hand des Staates gebremst oder gar behindert würde.
Auch da wäre ein klärender Hinweis des Bundesratcs
wünschbar.

Ich komme zum Schluss: Auch politisch messe ich
der Ermöglichung des Eigentumserwerbs durch die
mittleren und unteren Einkommensklassen grossie Be-
deutung bei. Die Verfassungsvorlage wird sich gegen-
über der Denner-Initiative dann durchsetzen, wenn sie
als inhaltlich glaubhaft und kurzfristig realisierbar vor-
gelegt werden kann. Es ist daher unerlässlich, dass der
Bundesrat mit aller Klarheit darlegt, in welcher Grös-
senordnung er den Anteil des Eigenkapitals und die
Methode von Finanzierung, Verzinsung und Amortisa-
tion der nachrangigen Hypotheken und den Zeitplan
sieht. Wir haben jetzt das Wohnungsproblem während
25 Jahren ungelöst vor uns hergeschoben. Die Notwen-
digkeit und Dringlichkeit, es zu lösen, sind deutlicher
erkannt als je. Heute liegt eine neue und mutige Kon-
zeption vor; sie wird zum Prüfstein für die Glaubwür-
digkeit von Regierung und Parlament.

Schmid Arthur: Die Sozialdemokratische Partei der
Schweiz betrachtet die Lösung der Wohnbaufrage als
eines der dringlichsten Anliegen für unser Land. Das ist
der Grund, dass sie im Vernehmlassungsverfahren nicht
nur eingehend Stellung genommen, sondern sich der
Mühe unterzogen hat, einen eigenen Alternativvor-
schlag auszuarbeiten. Die Privatwirtschaft beherrscht
ganz eindeutig den Wohnungsmarkt. Rund 85 Prozent
des gesamten Wohnungsbaues werden durch private
Kapitalgeber finanziert, und in über 80 Prozent aller
Fälle tritt Privatkapital als Bauherr auf. Angesichts der
herrschenden Wohnungsmisere müssen wir konstatie-
ren, dass die private Marktwirtschaft das Problem für
unsere Generation nicht gelöst hat. Wir können diese
betrübliche Feststellung losgelöst von jeglicher Ideolo-
gie machen. Mit Sicherheit kann ausgeführt werden,
dass die Wohnbauproduktion mit der wachsenden Be-
völkerung und dem steigenden Wohnraumbedarf nicht
Schritt gehalten hat. Die wachsende Wohnungsnot in
den Ballungszentren und die enormen Mietzinssteigc-
rungen sprechen eine deutliche Sprache.

Die dem Wohnungsbau zur Verfügung stehenden
Produktionsfaktoren, Arbeit und Kapital, stehen in
festem Zusammenhang mit deren Beanspruchung in
anderen Wirtschaftsbereichen. Auf der Kapitalseite
kann beispielsweise beobachtet werden, dass viele Ban-
ken in Zeiten eines Nachfrageüberhanges an Krediten
aufgrund ihres Erwerbsstrebens den allgemeinen Woh-
nungsbau benachteiligen. Sie bevorzugen ihre interes-
santen Dauerkunden, die Industrieunternehmen, wie
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auch die Kredite mit den höheren Zinsmargen. Diese
marktwirtschaftlichen Grundsätze erklären gewisse
Schwierigkeiten staatlicher Wohnbauförderungspro-
gramme. Sofern nämlich die vollständige Finanzierung
von Wohnbauvorhaben zufolge Kreditverknappung
nicht sichergestellt werden kann, hängen die staatlichen
Förderungsmassnahmen im luftleeren Raum. Auch
beim Produktionsfaktor Arbeit ist in Zeiten der Hoch-
konjunktur eine ähnliche Benachteiligung des allgemei-
nen Wohnungsbaus zu konstatieren. Solange die kon-
junkturelle Explosion der Investitionen der Wirtschaft
nicht wirksamer gebremst werden kann, drohen staatli-
che Massnahmen zur Förderung des Wohnungsbaus an
der mangelnden Kapazität des Baugewerbes zu schei-
tern. Ich möchte also gewissermassen als ceterum
censeo hier ausführen, dass wir um ein wirksameres
Instrumentarium in konjunkturellen Belangen neben
diesem Verfassungsartikel zum Wohnungsbau nicht
herumkommen werden.

Ein dritter wesentlicher Faktor für den Wohnungs-
bau liegt im verfügbaren erschlossenen Boden. Die
Bodenspekulation, die geradezu unmoralischen Gewin-
ne gewisser Zwischenhändler wirken sich in einer zu-
sätzlichen massiven Steigerung der Baukosten und da-
mit der Wohnungsmietpreise aus. Die Baulandhortung
ihrerseits führt zu einer weiteren Verknappung des für
den Wohnungsbau verfügbaren Raumes und bewirkt
ebenfalls ein allgemeines Ansteigen der Bodenpreise.
Zudem ist sie verantwortlich für vermehrte Erschlies-
sungs- und Verkehrsaufwendungen der Gemeinden, der
Kantone und des Bundes, die wegen der Hortung unge-
nutzt verpuffen. Es stellt sich also für unser Land und
für unser Parlament die klare Frage: Soll der Woh-
nungsbau weiterhin auf der Grundlage privater Interes-
sen oder auf der Grundlage des sozialen Bedarfs gelöst
werden? Für uns Sozialdemokraten ist die Beantwor-
tung eindeutig: Die Befriedigung der Wohnungsnach-
frage darf nicht mehr eine Angelegenheit allein des
Profits bleiben; diese Aufgabe muss vielmehr aus öf-
fentlicher Sicht und Verantwortung betrachtet werden,
und zwar als eine Pflicht, die unser Staatswesen in
allerhöchstem Masse angeht.

Der Entwurf des Bundesrates bringt einen wesentli-
chen grundsätzlichen Fortschritt: Die Förderung des
Wohnungsbaus wird zur dauernden Aufgabe des Bun-
des erklärt. Gleichzeitig kommen wir aber um die Fest-
stellung nicht herum, dass das Instrumentarium zur
umfassenden Wohnbauförderung nicht wirksam genug
ausgestaltet worden ist. Wenn die Vorlage also nicht
noch wesentlich verbessert werden kann, riskieren wir,
dass wir zwar einen schönen Grundsatz in der Verfas-
sung aufstellen, dessen Verwirklichung aber nicht si-
chergestellt ist. Wir bedauern daher, dass der Bundesrat
den umfassenden Alternativvorschlag der Sozialdemo-
kratischen Partei nicht gründlicher gewürdigt und in
seinem Text nicht besser berücksichtigt hat. Es müsste
unseres Erachtens viel deutlicher zum Ausdruck ge-
bracht werden, dass der Bund den Wohnungsbau nicht
nur durch Unterstützung entsprechender Bestrebungen
von dritter Seite fördern kann, sondern dass er auch
selber zweckdienliche Massnahmen zu treffen hat. Ins-
besondere sollte eine deutliche Verankerung der direk-
ten Bundeshilfe erfolgen. Es ist nämlich von grosser
praktischer Bedeutung, dass der Bund nicht nur die
Beschaffung von Kapital für den Wohnungsbau auf
dem Geldmarkt erleichtern, sondern dass er auch selber
Darlehen gewähren kann. In Zeiten von Finanzierungs-

schwierigkeiten stellen nämlich direkte Darlehen eine
viel wirksamere Hilfe dar als Massnahmen indirekter
Art.

Wir sind im weiteren der Meinung, dass bei der
Förderung durch den Bund eine klare Prioritätsord-
nung aufzustellen ist. Wir wenden uns nicht dagegen,
dass auch der Erwerb von Haus- und Wohnungseigen-
tum gefördert werden kann, doch möchten wir verhin-
dern bzw. klarstellen, dass dadurch die Förderung des
gemeinnützigen Wohnungsbaus nicht beeinträchtigt
werden darf. Ich meine, es bestehe eine gefährliche
Tendenz in gewissen Gemeinden, den gemeinnützigen
Wohnungsbau gegenüber dem Bau von Eigentums-
wohnungen oder anderen Wohnungen zu benachteili-
gen. Wenn Sie neuestens die Inserate, die auch Herr
Raissig unterzeichnet hat, lesen, in denen sogar 50
Prozent Eigentumswohnungen avisiert werden, dann
sehen Sie, wie die Verhältnisse ungefähr liegen.

Eine fundamentale Voraussetzung für den Woh-
nungsbau ist zweifellos, dass ein genügendes Angebot
von erschlossenem, baureifem Land besteht. Auch in
dieser Beziehung ist die Vorlage des Bundesrates un-
vollständig. Es wird zwar die Kompetenz des Bundes
zum Erlass von Vorschriften über die Erschliessung
sowie zur Förderung der Erschliessung und Beschaf-
fung von Bauland aufgestellt. Diese Möglichkeiten ge-
nügen aber nicht, solange dieses erschlossene Bauland
nicht auch tatsächlich der Ueberbauung zugeführt wer-
den kann. Vorschriften gegen die Baulandhortung und
gegen die Bodenspekulation sind deshalb eine unerläss-
liche Ergänzung. Unser wichtigster Minderheitsantrag
verlangt deshalb, dass der Bund Grundsätze über die
Besteuerung von verwertbarem Bauland durch die
Kantone und Gemeinden aufstellen soll und nötigen-
falls zugunsten des Wohnungsbaues ein Enteignungs-
recht des Gemeinwesens an erschlossenem Land vorzu-
sehen ist.

Es gilt als selbstverständlich, dass im Rahmen der
Eigentumsgarantie private Grundeigentümer, die durch
öffentliche Eingriffe und Planungsmassnahmen über-
mässige Verluste erleiden, zu entschädigen sind. Auf
der anderen Seite ist es eine Tatsache, dass ein wesentli-
cher Teil der Steigerungen des Bodenwertes die Folge
von Erschliessungs- und Planungsmassnahmen der öf-
fentlichen Hand sind. Ist es da nicht ein Gebot der
Gerechtigkeit und der Rechtsgleichheit, als Gegenstück
zu den Entschädigungen infolge materieller Enteig-
nung, die Gewinne aus der Planung wenigstens teilweise
abzuschöpfen? Ich möchte klarstellen, dass wir nicht
daran denken, die Eigentümer jeder kleinen Parzelle zu
erfassen. Es geht vielmehr darum, die namhaften Pla-
nungsgewinne wenigstens so weit der Allgemeinheit zu-
zuführen, dass die nötigen finanziellen Mittel für eine
planmässige Erschliessungspolitik zur Verfügung ste-
hen und dass andererseits die massive Baulandhortung
verhindert werden kann.

Schliesslich werden wir Sozialdemokraten uns mit
Entschiedenheit für Schutzmassnahmen zugunsten der
Mieter vor missbräuchlichen Mietzinsen einsetzen. Na-
türlich, Mieterschutz und Mietzinskontrolle an sich
schaffen keinen neuen Wohnraum. Solange aber in
grossen Gebieten unseres Landes Wohnungsnot
herrscht, müssen die Mieter in diesen Gemeinden vor
der Ausbeutung ihrer Notlage geschützt werden. Ich
wäre persönlich sehr glücklich, wenn durch eine wirk-
same Ausgestaltung des Verfassungsartikels und vor



Encouragement de la construction de logements 1272 5 octobre 1971

allem durch wirksame darauf basierende Massnahmen
das Wohnungsangebot innert kurzer Zeit so vermehrt
werden könnte, dass die Massnahmen des Mieterschut-
zes nicht mehr nötig sein werden.

Ich werde ebenfalls für Eintreten stimmen. Ob ich
am Schluss der Vorlage zustimmen kann, hängt aber
wesentlich davon ab, welche Verbesserungsvorschläge
in der Detailberatung angenommen werden. Ein Ver-
fassungsartikel über die Wohnbauförderung, der nur ein
unvollständiges Instrumentarium zur umfassenden Lö-
sung des Problems enthält, ist meines Erachtens eine
fragwürdige Alternative zur Denner-Initiative. Ich wie-
derhole: Ohne konjunkturelles Instrumentarium und
ohne neukonzipiertes Bodenrecht kann das Wohnungs-
probem nur ungenügend gelöst werden.

Brunner: Es ist selbstverständlich, dass ich Ihnen
beantragen werde, auf beide Verfassungsartikel, die
vorgeschlagen werden, einzutreten und ihnen in der
Fassung der Kommissionsmehrheit zuzustimmen, die
Denner-Initiative aber abzulehnen.

Als ich im April 1969 vorgeschlagen habe, zwi-
schen den Hauseigentümern und den Mietern «Frie-
densabkommen» abzuschliessen — wie wir sie auf dem
Gebiet der Beziehung zwischen Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern schon lange kennen —, habe ich nicht
angenommen, dass diese Idee so rasche Fortschritte
mache und bereits nach kurzen zwei Jahren zur Schaf-
fung eines Verfassungsartikels führen würde. Als ich
Ihnen im Dezember 1969 auch die Prinzipien einer
Neukonzeption für die Wohnbauförderung erklärt ha-
be, mit vielen Tabellen und Graphiken, habe ich nicht
angenommen, dass diese Lösung ebenfalls innert nützli-
cher Frist in einer Gesetzesvorlage realisiert werden
könnte. Ich bin deshalb sehr froh, dass Herr Bundesrat
Brugger mit so grosser Energie dafür gesorgt hat, dass
die Verfassungsgrundlage für solche Massnahmen trag-
fähiger wird.

Mit all diesen Vorschlägen und Massnahmen lösen
wir im Grunde genommen ganz wesentliche Probleme
sozial- und wirtschaftspolitischer Art nicht. Ich habe
Ihnen eine Tabelle verteilen lassen über die Auswirkun-
gen der Baukostenteuerung, auf diesem grünen Blatt.
Aus Zeitgründen werde ich bitten, dass man das ins
Protokoll aufnimmt, dass ich es Ihnen nicht vorlesen
muss. (Tabelle siehe Seite 1397 hienach.)

An diesen konkreten Zahlen sehen Sie, woher die
Probleme wirtschafts- und sozialpolitischer Natur
stammen. Sie können nicht erwarten, dass eine neuer-
stellte Wohnung auf die Dauer nicht kostendeckend
vermietet werden soll. Die Kostendeckung ist eine Not-
wendigkeit aus wirtschaftlichen Gründen. Wenn aber
die Miete einer neuerstellten Wohnung 200 Franken
betragen muss, eine andere Wohnung hingegen, die
gleichwertig war, aber vor 15 Jahren erstellt wurde,
und eine Miete erfordert von nur 100 Franken, so ist es
völlig klar, dass auch in Zukunft die Tendenz bestehen
wird, die Mieten der alten Wohnungen an das kosten-
bedingte notwendige Niveau der neuen Wohnungen an-
zugleichen. Was das bedeutet, ist aber folgendes: Es
wird nur ein ganz kleiner Teil dieser Kapitalien, die vor
15 Jahren investiert worden sind, davon begünstigt,
nämlich das Eigenkapital. Das Fremdkapital wird nicht
aufgewertet durch die Teuerung. Das führt zu ganz
enormen Gewinnen, wenn die Hauseigentümer die Ge-
winnmöglichkeit wahrnehmen wollen. Es ist gar nicht

ein so grosser Betrag, der hier zur Diskussion steht.
Sehen Sie sich die Tabelle an, dort heisst es: 20 Fran-
ken im Monat Netto-Mieterlöserhöhung, das macht
240 Franken im Jahr, scheinbar eine bescheidene kleine
Zahl. Aber multiplizieren Sie das mit l Million Miet-
wohnungen. Sie haben dann einen Mehrpreis von 240
Millionen. Kapitalisieren Sie diesen Betrag zu 6 Pro-
zent, dann sehen Sie, wie der potentielle Ertragswert
zunimmt, nämlich bei einer Million Wohnungen um
4 Milliarden Franken! Die Hauseigentümer haben po-
tentiell einen vollen Teuerungsausgleich in der Tasche.
Aber leider sind die Wohnungen nicht auf alle Bürger
verteilt, sondern die Hauseigentümer stecken damit po-
tentiell den gesamten Teuerungsverlust, den alle ändern
zusammen erleiden, in ihre Tasche. Das ist keine An-
klage gegenüber den Hauseigentümern, sie können
nichts dafür, dass die Baukosten so gestiegen sind. Aber
etwas ist ganz klar: Die Hauseigentümer, die Bauträger,
die heute und schon vor Jahren bauten, haben ein
absolut direktes Interesse am Weitergang der Teuerung,
denn mit jeder neucrstellten teureren Wohnung werden
die alten Wohnungen automatisch aufgewertet. Wie
können Sie dem Problem begegnen?

Nun komme ich zu dem Problem, das ich denen,
die mit staatlichen Eingriffen etwas anfangen wollten,
nahelegen möchte, und zwar ganz deutlich: Einfach
repressive Massnahmen zu treffen, wie eine Mietzins-
kontrolle, ist völlig fruchtlos. Sie mauern und zementie-
ren damit nur die Unterschiede in den Mieten ein, aber
einen sozialen Ausgleich haben sie damit nicht erreicht.
Wenn sie schon etwas wollen mit staatlichen Massnah-
men, möchte ich besonders den Aktivisten, die immer
wieder Initiativen starten, sagen: Sie müssen sich gele-
gentlich der Idee eines Mietzinsausgleichs wirklich an-
nehmen. Das ist die soziale Verpflichtung: einen sozia-
len Ausgleich zu schaffen, die Mieten der alten Woh-
nungen, durchaus kostenbedingt, etwas heraufsetzen,
aber den Mehrerlös nicht einfach nur den Hauseigentü-
mern zufliessen lassen, sondern im Ausgleichsystem für
eine Verbilligung der Mieten der neueren Wohnungen
einzusetzen. Theoretisch ist das die einzig denkbare
Lösung zur Ausschaltung der heutigen Situation und
zur Vermeidung dieser potentiellen enormen Inflations-
gewinne. Aber haben Sie auch den Mut, zu dieser Idee
zu stehen, mit all den Anstrengungen, die mit der Ver-
wirklichung einer solchen Idee verbunden wären? Es
braucht mehr Mut, etwas Derartiges zu vertreten, und
es braucht mehr Energie, eine solche Idee nachher zu
verwirklichen, als nur den ändern in die Suppe spucken
zu wollen. Das ist völlig unproduktiv. Wenn Sie nur
repressive Massnahmen treffen, dann werden wir aus
dieser Misere, die wir heute haben, nicht herauskom-
men, und zwar aus einem ganz einfachen Grund: Es ist
eine völlige Illusion, anzunehmen, dass es je ein preisrc-
gulierendes Angebot von Wohnungen geben werde; das
ist eine völlige Illusion aus dem ganz einfachen Grund:
Keiner kann es sich leisten, eine neue Wohnung zu
erstellen und nachher nicht vermieten zu können, seine
Kosten nicht zu decken. Im Augenblick, wo es einen
Leerwohnungsbestand gibt, werden es die neuen, teuer-
sten Wohnungen sein, die nicht vermietet werden kön-
nen. Damit werden potentiell Milliardenverlustc ver-
bunden sein, was ganz einfach bedeutet: Im Augen-
blick, wo irgendwo ein Anzeichen eines Ueberflusses
an Wohnungen besteht, hört die Wohnbauproduktion
in jener Gegend auf. Es ist darum undenkbar, dass wir
je wieder ein preisregulierendes Angebot haben werden,
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wenn nicht ganz andere unerfreuliche wirtschaftliche
Entwicklungen zu einer solchen Situation führen, dass
wir dann auch noch andere Probleme haben. Aber mit
einer Mehrproduktion an Wohnungen lösen wir diese
Probleme, vor denen wir heute stehen, nicht; auch
nicht mit den besten Methoden der Verbilligung; auch
mit den subventionslosen Methoden der Verbilligung
nicht, wie sie nun nach der neuen Konzeption vorgese-
hen sind.

Ich möchte deshalb genau jene Kreise, die heute
wieder — selbstverständlich in erster Linie vor den
Wahlen — sich so als Hüter der Mieterinteressen auf-
spielen, sehr eindringlich auffordern, sich auch einmal
den Mut zusammenzukratzen und für einen sozialen
Ausgleich einzutreten, zum Beispiel bei ihren eigenen
Genossenschaften. Wir haben heute sehr viele Genos-
senschaften, die keine neue Wohnung mehr erstellen,
weil die alten Mieter eventuell dann auch zu einem
gewissen Ausgleich herbeigezogen werden könnten. Sie
wissen ganz genau, dass dieses Problem in vielen Ge-
nossenschaften brennend akut ist. Sie wissen, dass dar-
um auch der soziale Wohnungsbau sehr weitgehend bei
den bestehenden Genossenschaften nicht mehr funktio-
niert hat. Es müssen immer wieder neue gegründet
werden, damit man dort keinen Vergleich zwischen
alten und neuen Mietwohnungen machen kann. Ich
trete für einen solchen Ausgleich auch ein, da wo es
heute schon möglich ist auf freiwilliger Basis. Aber das
genügt nicht, um das Problem auf der Basis zu lösen,
die wir volkswirtschaftlich und sozialpolitisch eigent-
lich ansteuern sollten. Es ist aber nicht meine Aufgabe,
einen Vorstoss in dieser Richtung zu unternehmen. Ich
glaube, es wäre die Aufgabe anderer Kreise, diese Idee
so zu lancieren, dass sie nachher verwirklicht würde.

Mit diesem Wunsch möchte ich Ihnen Eintreten
und Zustimmung zu den heutigen Anträgen beantra-
gen.

Berger-Zürich: Bereits 1963 — so kann der Bot-
schaft entnommen werden — bezeichnete die eidgenös-
sische Wohnbaukommission als Ziel der öffentlichen
Wohnungsmarktpolitik unter anderem die Behebung
des Wohnungsmangels. Sie erhielt den Auftrag, Vor-
schläge zur Normalisierung des Wohnungsmarktes aus-
zuarbeiten. Die Schlussfolgerungen wurden im Vor-
wort zu einem Bericht in folgendem Leitgedanken zu-
sammengefasst: «Um eine optimale Lösung des ganzen
Problemkreises zu erreichen, ist es geboten, von vor-
wiegend restriktiven zu vorwiegend konstruktiven
Massnahmen überzugehen. Zu diesem Zwecke ist die
Befreiung des Wohnungsmarktes mit kräftigen Vorkeh-
ren zur Herstellung des Gleichgewichtes auf dem Woh-
nungsmarkt zu verbinden. Während bisher wirtschaftli-
che und soziale Zielsetzungen miteinander vermengt
waren und deshalb beide Gesichtspunkte gelitten ha-
ben, sind nunmehr die wirtschaftlichen und sozialen
Massnahmen voneinander zu trennen, indem auf dem
Wohnungsmarkt das wirtschaftlich Richtige und in der
menschlichen Sphäre das sozial Richtige getan wird.
Das setzt aber voraus, dass der Staat seiner sozialpoliti-
schen Aufgabe gerecht wird, deren Last er ohne Rück-
sicht auf die soziale Notwendigkeit bisher den Hausbe-
sitzern zugemutet hat. Die Bekämpfung der Boden-
preissteigerung sollte aus einer Sphäre unklarer Emo-
tionen an das Licht sachlicher Zusammenhänge gerückt
werden. Dann zeigt sich nämlich, dass der wirksame
Beitrag zur Eindämmung der Bodenpreissteigerung in

einer konsequenten Politik der Inflationsbekämpfung
liegt, weil damit auch der Grund und Boden als Mittel
der Geldwertsicherung seine Anziehungskraft verlieren
würde. Darüber hinaus bilden eine systematische Pla-
nung der Siedlungspolitik und eine Bekämpfung der
Konzentration der Bevölkerung in den Grossstädten die
wichtigsten Voraussetzungen einer ausgeglichenen Ent-
wicklung der Mietpreise.» Soweit die Leitgedanken der
Eidgenössischen Wohnbaukommission, die 1970 um
die Erschliessungshilfe ergänzt wurden.

Gemessen an den Leerwohnungsziffern war jedoch
das Wohnungsangebot besonders in den Grossstädten
und deren Agglomerationen in den letzten Jahren dau-
ernd ungenügend, obwohl der von der Statistik ausge-
wiesene Reinzugang an Wohnungen zahlenmässig ein
nie gesehenes Ausmass erreicht hat.

In der Botschaft wird die Notwendigkeit massiver
Anstrengungen zum Bau zahlreicher preisgünstiger
Wohnungen in der richtigen Grosse und Qualität und
am richtigen Standort nach meiner Ansicht viel zu
wenig beleuchtet. Die Zahlen über die Wohnungspro-
duktion schimmern sehr stark und allzu einseitig, als
dass man sich von diesem Feuerwerk beeindrucken las-
sen könnte. Die Zahl der jährlich neuerstellten baupoli-
zeilich abgenommenen Wohnungen sagt nicht viel
aus. Erstens einmal ist die schweizerische Wohnungs-
wirtschaft nach Landesgegenden und regionalen Märk-
ten differenziert zu betrachten. So zeigt eine sehr inter-
essante Statistik der Schweizerischen Gesellschaft für
Bauforschung sehr wertvolle Einblicke und Beurtei-
lungsmöglichkeiten. Sehr leicht lässt sich feststellen,
dass die sehr unterschiedliche Bevölkerungsentwicklung
zu Ballungen führt, denen man durch eine zweckmässi-
ge Raumordnung und Besiedlung entgegenwirken soll-
te. In der Botschaft fehlt leider ein solcher Hinweis.
Auch mit den so oft zitierten und nicht selten falsch
interpretierten Zahlen der jährlichen Neuproduktion ist
es nicht so weit her für denjenigen, der am freien Markt
eine Wohnung suchen muss. In der Tat zweckentfrem-
dete und nur für den Privatmann als Ferien- oder
Zweitwohnung erstellte Wohnungen werden als Posi-
tivum ausgewiesen und lassen das Angebot so grandios
erscheinen, wie selbst der Bundesrat, der Delegierte für
den Wohnungsbau, die Eidgenössische Wohnbaukom-
mission sowie die Gesellschaft zur Förderung der Wirt-
schaft immer wieder unterstreichen. Dabei konnte man
der Presse unlängst entnehmen, dass zirka 25 Prozent
des Reinzuwachses an Wohnungen (neuerstellte Woh-
nungen plus Umbauten minus Abbruche) dann durch
Zweit- und Ferienwohnungen sowie Zweckentfrem-
dung durch Einbau von Büros und Praxisräumen ver-
lorengehen. Für 1969 und 1970 ergibt sich folgendes
Resultat: Neuerstellte Wohnungen 57280 (1969) und
63590 (1970), Zugang durch Umbau 1877 (1969)
und 2020 (1970), Abgang durch Abbruch 4508
(1969) und 4005 (1970), Reinzuwachs 54649 (1969)
und 61 605 (1970). Von diesem Reinzuwachs müssen
abgezogen werden: 25 Prozent, das sind 13 660 (1969)
und 15 400 (1970), so dass sich für den Markt disponi-
bel für den Suchenden 1969 40 989 und 1970 46 205
Wohnungen ergeben. Natürlich weiss der Sprechende,
dass es sich bei den 25 Prozent um eine Schätzung
handelt. Die Wohnungszählung 1970 umfasste das er-
ste Mal die Zweit- und Ferienwohnungen sowie die
Zweckentfremdungen, so dass ich mit den erwähnten
Zahlen nach meiner Meinung sehr nahe an den tatsäch-
lichen heutigen Stand komme.
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Ebenso mager wie die Zwischenbilanz der laufen-
den Aktion 1965/70 ist auch die Darstellung in der
Botschaft ausgefallen. Die erweiterte Wohnbauförde-
rung 1969/70 stellt sich Ende 1970 auf 16 153 Woh-
nungen, die zugesicherte Bundeshilfe auf 162,8 Millio-
nen Franken. Auf Seite 78 der Botschaft befindet sich
Tabelle IV, nach Kantonen, leider nicht nach Landes-
gegenden, was ein bedeutend besseres Bild vermitteln
würde. Was gänzlich fehlt, ist ein Hinweis auf die
Bauträger, welche die verbilligten Wohnungen erstellt
haben. Aus Erfahrung weiss ich, dass die gemeinnützi-
gen Wohnbaugenossenschaften grosse Mühe hatten, an
der Aktion teilzunehmen, da sie die Mittel für die
Endfinanzierung vorbereiteter Bauvorhaben einfach
nicht aufbringen konnten. Es wäre interessant zu erfah-
ren, wie viele physische und wie viele juristische Perso-
nen sich an der bisherigen Aktion beteiligten, vielleicht
auch, mit welchem Anteil. Ferner denke ich bei dieser
Gelegenheit an das Versprechen des Bundesrates und
der Banken, welche in bezug auf die Finanzierung den
Bau von Wohnungen speziell bevorzugen wollten.
Kann man heute erfahren, was hier an Taten erbracht
wurde? Als grossen Nachteil betrachte ich, dass die
Botschaft ein Kernproblem, nämlich die Baulandver-
teuerung, nur am Rande berührt. Gerne hätte ich gese-
hen, wenn hier etwas Konkretes gesagt worden wäre,
verunmöglichen doch die Bodenpreise und nicht die
Löhne — Kollege Flubacher — den Bauwilligen den
Bau preisgünstiger Wohnungen. Der Bundesrat und
Sie, Kollege Flubacher, wissen sehr wohl, dass es sich
hier um eine Kernfrage handelt. Der Bundesrat zieht es
leider vor, sich hierüber in der Botschaft auszuschwei-
gen. Grundprobleme dieser Art belasten aber die heuti-
ge Vorlage. Ein offensichtlicher Widerspruch besteht
weiter in bezug auf das Prinzip der Wohnbauförderung
als Daueraufgabe des Bundes und der Kapitalbeschaf-
fung, welche nur beschränkt wirken soll. (Präsident:
Herr Kollege Berger, Ihre Redezeit ist abgelaufen.)
Nur noch ganz kurz. Nach meiner Ansicht ist es not-
wendig, dass hier koordiniert wird. — Etwas über-
rascht bin ich, dass kein Alternativvorschlag in etwas
vereinfachter Form vorliegt. Wie bereits dargelegt, ent-
hält der Verfassungsartikel sehr large Formulierungen,
und die dazu noch notwendigen Ausführungsbestim-
mungen dürften wenig wirksame Formulierungen zur
dringend notwendigen Wohnbauförderung enthalten.
Damit wird alles wieder verzögert, ich möchte fast
sagen, kompliziert. Wäre es nicht einfacher, wenn der
Bund ein Gesetz über die Investitionshilfe für den
Wohnungsbau nach dem Muster der Investitionskredite
an die Landwirtschaft erlassen würde, dies besonders
im Hinblick auf die dem Bund nun zufallende Dau-
eraufgabe im Wohnungsbau? Als Bauträger im Sinne
der Förderung kämen Bauwillige in Frage, die jedoch
keine Spekulanten sein dürften. Das den Bauträgem
vom Bund vorübergehend zur Verfügung gestellte Geld
würde treuhänderisch verwaltet und käme nach einiger
Zeit wieder an den Bund zurück. Bauträger, die versa-
gen, würden ausscheiden, ein Leistungswettbewerb aber
würde dem Gesamten nur dienen.

Von solchen Ueberlegungen aus gesehen bin ich für
Eintreten und hoffe zuversichtlich, dass Sie den Anträ-
gen der Minderheit, besonders im Hinblick auf die
Initiative Denner, zustimmen. — Abschliessend danke
ich dem Präsidenten für seine Einsicht.

Fischer-Bern: Wir müssen immer wieder daran den-
ken, dass es sich beim Wohnungsproblem um eine

weltweite Erscheinung und nicht um ein rein schweize-
risches Problem handelt. Wenn Herr Arthur Schmid
erklärt, die Privatwirtschaft sei nicht in der Lage gewe-
sen, die Wohnungsfrage bei uns zu lösen, so möchte ich
ihn bitten, sich einmal in Schweden um/.usehen, wo
seine Gesinnungsfreunde das Land regieren. Dort ist
das Wohnungsproblem noch viel weniger gelöst als bei
uns. Dort sind die Wartefristen für Jungverheiratete,
die eine Wohnung suchen, noch bedeutend länger als in
der Schweiz.

Warum haben wir bei uns trotz den grossen Lei-
stungen der Wirtschaft — ich erinnere lediglich daran,
dass in der Schweiz im letzten Jahr 63 000 Wohnungen
gebaut wurden — das Wohnungsproblem nicht lösen
können? Ich glaube, es ist notwendig, dass wir immer
wieder auf die Gründe zurückgehen, denn wir können
keine Therapie betreiben, wenn wir nur an den Sympto-
men herumstudieren. Der Hauptgrund liegt darin,
dass wir in einem kumulativen Prozcss ungünstiger Fak-
toren stehen. Wir haben auf der einen Seite eine
starke Verstädterung. Im Jahre 1900 wohnten nur
22 Prozent der schweizerischen Bevölkerung in Ge-
meinden mit über 10 000 Einwohnern, während es
heute fast 50 Prozent sind. Fünf Sechstel der
schweizerischen Gemeinden sind Entleerungsgebiete,
während nur ein Sechstel der schweizerischen Ge-
meinden wächst. Es sind dies die Ballungsgebiete. Hin-
zu kommt der Einfluss des Wohlstandes. Die Leute
verfügen heute über Geld, um Wohnungen /.u mieten.
Obschon die Wohnungen teuer sind, ziehen die jungen
Leute heute von zu Hause weg und beziehen eine eigene
Wohnung, während sie früher bei der Mutter wohnen
mussten. Das hat einen stark zunehmenden Wohnungs-
bedarf zur Folge. Auf der ändern Seite ist es in den
Ballungsgebieten wegen des Landmangels nicht mög-
lich, einfach «à discrétion» Wohnungen zu bauen. Die-
se Zwangslage, in der wir uns befinden, besteht nun
einmal, ob sich der Bund in das Wohnungsproblem
einmischt oder ob sich die Privatwirtschaft allein damit
befasst. Die öffentliche Hand (Bund, Kantone und
Gemeinden) und die private Wirtschaft müssen deshalb
gemeinsam versuchen, möglichst viele Wohnungen zu
bauen. Man darf nicht glauben, mit Manipulationen
das Problem lösen zu können. Es lässt sich vielmehr
nur durch den Bau zusätzlicher Wohnungen aus der
Welt schaffen.

Ich kann der Vorlage des Bundesrates und den
Anträgen der Kommissionsmehrheit zustimmen. Ich
sage Ihnen ganz offen, dass ich dies ohne Begeisterung
tue, denn ich bin nicht glücklich darüber, dass der
Bund zu allem ändern auch noch das Wohnungswesen
auf dem Buckel hat. Es handelt sich aber offenbar um
einen Mangel an Gleichgewicht, der säkularen Charak-
ter hat, weshalb sich der Bund auf diesem Gebiet
betätigen muss.

Was die zweite Vorlage bezüglich der Allgemein-
verbindlicherklärung von Verbandsvereinbarungen be-
trifft, ist die an sich unerfreulich. Ich stimme ihr ledig-
lich zu, weil wir keine andere Lösung sehen. Die Vorla-
ge weist jedoch Nachteile auf, die nicht übersehen
werden dürfen.

Ein Problem, das mich besonders beschäftigt und
das heute hier wiederholt angetönt worden ist, ist die
Frage der Förderung des Wohnungs- und Hauseigen-
tums. Ich bin persönlich der Meinung, dass man hier
viel stärker ansetzen sollte. Es ist viel wichtiger, dass
Wohnungen gebaut werden, die den einzelnen Leuten
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verkauft werden können, als dass Wohnungen gebaut
werden, die vermietet werden, sei es nun durch Genos-
senschaften oder durch Private. Wir müssen mit der
Zeit dazu kommen, dass der Normaltypus des Bürgers
in der Lage ist, sich eine eigene Wohnung zu beschaf-
fen. In den Städten und Agglomerationen kann sich der
Bürger ja kein eigenes Haus kaufen, weil zu wenig
Bauland zur Verfügung steht. Ich möchte Herrn Bun-
desrat Brugger bitten, alles zu tun, damit dieser neue
Wohnbauartikel nicht in erster Linie dazu verwendet
wird, dass neue Mietskasernen entstehen, die von Ge-
nossenschaften, Trusts, Versicherungsgesellschaften
usw. bewirtschaftet werden, sondern dass vor allem der
einzelne Bürger in die Lage versetzt wird, eine eigene
Wohnung zu kaufen, um in den eigenen vier Wänden
wohnen zu können. Es würde dies auch psychologisch
stark zur Entschärfung des Wohnungsproblems beitra-
gen, das uns ja politisch so sehr beschäftigt.

Zur Denner-Initiative nur zwei Worte: Ich glaube,
wir gehen lustigen Zeiten entgegen, wenn ambitiöse
Manager von florierenden Grossbetrieben beginnen,
Initiativen aufzulegen, worauf die ganze politische Ap-
paratur in Bewegung gesetzt werden muss. Ich halte die
Denner-Initiative für unverantwortlich. Sie würde einen
gewaltigen Inflationsschub mit sich bringen, denn es ist
ganz klar, dass die Milliarden, die aus der Wirtschaft
abgeschöpft würden, überwälzt werden müssten. Die
Konsequenz wäre die, dass die Inflation, die uns be-
schäftigt, noch stärker angetrieben würde. Ich bitte Sie
sodann, die Vorstösse, die von den altbekannten Freun-
den einer Mietzinsbewirtschaftung mit wirklich bewun-
dernswürdiger Ausdauer und Zähigkeit immer wieder
vorgebracht werden, samt und sonders abzulehnen, da-
gegen die Alternative mit der Allgemeinverbindlicher-
klärung, die uns der Bundesrat präsentiert, zu akzeptie-
ren. Den Befürwortern einer Mietzinsbewirtschaftung
muss ich einmal mehr sagen, dass sie mit ihrer Politik
das Gegenteil dessen erreichen, was wir langfristig ha-
ben wollen. Wir streben doch ein Gleichgewicht auf
dem Wohnungsmarkt an und nicht zusätzliche Gleich-
gewichtsstörungen. Was sind die Folgen davon, wenn
die Mietzinse künstlich tief gehalten werden? Die erste
Folge davon ist, dass die Interessenten für den Woh-
nungsbau zurückgeschreckt werden, denn das Risiko,
dass sie dabei Verluste erleiden, wird zu gross. Zum
zweiten wird mit einer solchen Politik eine zusätzliche
Nachfrage nach Wohnraum geschaffen; denn wenn Sie
die Mietzinse künstlich verbilligen, wird das Konsum-
gut «Wohnungen» noch stärker gesucht, als es heute
der Fall ist. Sie werden also genau das gegenteilige
Resultat erreichen, ganz abgesehen davon, dass da-
durch ein schwerwiegender Eingriff in das Privateigen-
tum erfolgen würde. Langfristig gesehen haben wir ein
Interesse daran, dass die Grundlagen unserer Wirt-
schafts- und Gesellschaftsordnung nicht wegen Rander-
scheinungen — verglichen mit dem Gesamten gesehen
— in Frage gestellt werden.

Ich möchte Ihnen also beantragen, die bundesrätli-
chen Vorlagen zu akzeptieren und die Erweiterungs-
und Abänderungsanträge, die in Richtung eines zusätz-
lichen Staatsinterventionismus zielen, entschieden zu-
rückzuweisen.

Raissig: Wenn ich die lange Reihe der Redner um
einen verlängere, dann geschieht es nicht mit der sicher
illusionären Hoffnung, hier noch viel Neues beitragen
zu können. Ich tue es auch nicht in der Absicht, unsem
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sehr verehrten Kollegen Brunner in seinem Don-Qui-
chotte-Kampf gegen Windmühlen zu stören; höchstens
möchte ich seinem ideenreichen Kopf die weitere Anre-
gung suggerieren, einmal eine Ausgleichskasse zu grün-
den zwischen Industriefirmen, die sehr viel verdienen
und solchen, die nicht viel verdienen. Mindestens könn-
te er dann die Brauchbarkeit seiner Idee ausprobie-
ren.

Wenn ich noch ein paar Worte sagen will, dann in
der Absicht, die Stellungnahme jener Kreise bekanntzu-
geben, die ich vertrete und die an der Gesundung und
Erholung des Wohnungsproblems ganz besonders in-
teressiert sind, der Hauseigentümer.

Als die heutige Ordnung der Wohnbauförderung
vor 5 oder 6 Jahren inauguriert wurde, erklärte alt
Bundesrat Schaffner: Wir müssen im Wohnungsbau
noch einmal eine letzte, kräftige Aktion unternehmen,
um aus dem Malaise herauszukommen. Ganz ähnlich
wurden schon frühere Aktionen begründet. Man glaub-
te, und zwar in guten Treuen, die starke Bautätigkeit
werde über kurz oder lang die Nachfrage nach Woh-
nungen befriedigen und Angebot und Nachfrage zum
Ausgleich bringen können. Die kurzfristigen Aktionen
wurden in Form massiver Subventionen durchgeführt,
— die heute noch geltenden betragen 30 Prozent der
Mietzinsaufwendungen, was als kurzfristige Aktion
durchaus in Ordnung ist. Heute aber ist dieser Optimis-
mus verschwunden. Man sieht ein, dass das Wohnungs-
problem nur auf lange Sicht gelöst werden kann, und
für eine langfristige Lösung braucht es eine andere
Konzeption. Diese neue Konzeption liegt meiner Mei-
nung nach vor. Es ist eine Lösung, die vor allem
günstige Voraussetzungen für den privaten Wohnungs-
bau schaffen will, der ja bisher schon immer um die 90
Prozent aller Wohnungen ohne staatliche Hilfe ge-
schaffen hat. Die Botschaft charakterisiert das ganz
zutreffend mit dem Ausdruck, es gehe um «Hilfe zur
Selbsthilfe».

Ganz einverstanden bin ich mit einigen Referenten,
die auch die Wohnungsfrage als eine Frage der kon-
junkturellen Entwicklung bezeichneten. Mit Sonder-
massnahmen allein wird das Problem nie dauernd zu
lösen sein. Solange aus Konjunkturgründen die Bauko-
sten immer steigen, solange aus Konjunkturgründen die
Hypothekarzinsen auf 6 Prozent angestiegen sind, so-
lange gibt es keine Lösung des Problems billiger Woh-
nungen. Aber an sich sind die allgemeinen Ziele der
Vorlage durchaus begrüssenswert: Die Erschliessungs-
hilfe, die das Angebot an Bauland vermehren soll, die
Finanzierungsgarantie bis 90 Prozent, die den Kreis der
künftigen Bauträger zu erweitern vermag — vielleicht
können künftig auch die Baugenossenschaften wieder
vermehrt in den Wohnungsbau einsteigen —, die He-
bung der Produktivität des Baugewerbes, die Entla-
stung von Kantonen und Gemeinden, damit die Ueber-
lassung des sozialen Wohnungsbaus an diese Körper-
schaften, das alles sind meiner Meinung nach Massnah-
men, die durchaus in unser Wirtschaftskonzept pas-
sen.

Ich möchte abschliessend sagen: Ich stimme der
Vorlage des Bundesrates zu, wobei ich betone: der
Vorlage des Bundesrates. Ich bin gegen die Vorschläge,
die mittlerweile von der Kommissionsminderheit und
von einzelnen Kollegen unterbreitet wurden; ich würde
es bedauern, wenn die Vorlage, die heute wohl ausge-
wogen ist, überlastet und damit ungeniessbar gemacht
würde.
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Schlegel: Gewiss ist es erfreulich, dass die Aufgabe
des Bundes zur Förderung des Wohnungsbaues verfas-
sungsrechtlich verankert werden soll. Es geht dabei um
eine der allerwichtigsten und allerdringendsten sozial-
politischen Aufgaben der nächsten Jahre. Doch scheint
mir, dass die bundesrätliche Fassung für den neuen
Artikel 34sexies ungenügend ist.

Es ist von niemandem bestritten worden, dass im
Wohnungs- und Mietzinssektor katastrophale Zustände
herrschen. Eine ausgesprochene Wohnungsnot und
horrend steigende Mietzinse kennzeichnen die Lage. Es
bestehen auch keinerlei Aussichten und Anzeichen da-
für, dass sich die Verhältnisse in den nächsten Jahren
bessern werden, wenn nicht Entscheidendes geschieht.
Welches sind die Ursachen der heutigen Wohnbaumise-
re?

Einmal fehlt uns ein Bodenrecht, das die Boden-
preissteigerungen stoppt und die Spekulation verhin-
dert. Zum zweiten fehlt uns ein Instrumentarium, mit
dem eine nationale Geld- und Kapitalpolitik betrieben
und Einfluss auf die Zinspolitik genommen werden
kann. Sicherlich spielen auch die Baukostenteuerungen
eine Rolle. Man behauptet aber gerne, dass die Bauko-
stenteuerung allein auf die Lohnentwicklung zurückzu-
führen sei. Das ist aber nur zu einem Teil zutreffend.
Vielmehr müssen für diese Teuerungen auch gewisse
Monopolstellungen auf dem Baumaterialienmarkt ver-
antwortlich gemacht werden. Der schweizerische Bau-
materialienmarkt wird von einigen wenigen Unterneh-
mungen beherrscht, die ihre Preiserhöhungen nicht zu
begründen und nicht darüber Rechenschaft abzulegen
haben.

Weitere Gründe für die heutige Misere sind im
Fehlen eines wirksamen Mieterschutzes und im Fehlen
eines Abbruchverbotes zu suchen. Ferner fehlt es bau-
willigen Genossenschaften am notwendigen Eigenkapi-
tal. Es ist diesen einfach nicht möglich, das Kapital für
die Restfinanzierung von 10 Prozent aufzubringen. Es
ist bedauerlich, dass der gemeinnützige Wohnungsbau in
keiner Weise privilegiert wird. Im weitern fehlen Mög-
lichkeiten zur Verhinderung der Baulandhortung. Die
Baulandhortung kann nur durch steuerliche Massnah-
men oder durch die Ausdehnung des Enteignungsrech-
tes verhindert werden. Und schliesslich ist das Versagen
der bisherigen Förderungsmassnahmen zu nennen. Es
war übrigens ein schlechter Witz, im Frühjahr 1971 für
die Wohnbauförderung weitere 400 Millionen Franken
zu beschliessen, die wegen der Kreditrestriktionen der
Nationalbank nicht ausgeschöpft werden können. Mit
den Kapitalhilfen des Bundes konnte weder eine einzige
Wohnung billiger noch rascher gebaut werden.

Nun erhebt sich ganz automatisch die Frage, was
der neue Verfassungsartikel zur Bekämpfung dieser Ur-
sachen bringt. Sicherlich darf man bei der Beurteilung
dieser Frage nicht allein auf den Verfassungsartikel
abstellen. Von ebenso grosser Bedeutung sind die in
diesem Zusammenhang gemachten Ausführungen in
der Botschaft im Hinblick auf die Gesetzgebung. Es
sind aber weder im Verfassungsartikel selbst noch in
den Ausführungen in der Botschaft über die künftige
Gesetzgebung Ansätze und Vorschläge zu finden, die
wesentlich über die bisherigen Massnahmen hinaus-
kommen. Ueber die Grundübel, die zur heutigen Lage
geführt haben, schweigt man sich weitgehend aus. Da-
für ergeht man sich in langen Begründungen für die
Aufhebung des Mieterschutzes. Man kommt um die
Feststellung nicht herum, dass die Vorschläge des Bun-

desrates — mit wenigen Ausnahmen — eine verfas-
sungsrechtliche Zementierung der bisherigen Massnah-
men bedeuten. Man beschränkt sich auf «Feuerwchr-
massnahmen» und betreibt weiterhin «Pflästcrlipoli-
tik». Dazu kommt, dass die vorgeschlagenen Massnah-
men wenigstens zum Teil problematisch sind.

Sicherlich bedeuten die Erschliessungsdarlchen für
die Gemeinden eine willkommene Kapitalhilfe, die —
sofern davon rege Gebrauch gemacht wird — zu einer
Vergrösserung des Baulandangcbotes beitragen kann.
Dagegen werden sie kaum einen Einfluss auf die Miet-
preise haben, sofern das erschlossene Bauland nicht im
Besitz der Gemeinde oder gemeinnütziger Bauträger
ist. In allen ändern Fällen werden die durch die niedri-
gen Zinse erzielten Verbesserungen als zusätzliche Ge-
winne in die Taschen der Grundeigentümer oder der
Bauträger wandern. Ich möchte den Bundesrat in die-
sem Zusammenhang auch bitten, den überspitzten For-
malismus, der bei der Ueberprüfung solcher Erschlics-
sungsdarlehensgesuche zur Anwendung kommt, mas-
siv abzubauen. Das erste nämlich, was eine Gemeinde
nach der Einreichung eines solchen Gesuches erhält, ist
ein Fragebogen mit rund 100 Fragen, die erst noch von
einem Expertengremium untersucht werden. Etwas we-
niger Bürokratismus wäre meines Erachtens mehr und
würde vor allem eine raschere Erschlicssung ermögli-
chen.

Eine wirksame Förderung der Bauträger des ge-
meinnützigen Wohnungsbaues kann nur erreicht wer-
den, wenn diesen Trägern Darlehen bis zu 100 Prozent
der Investitionssumme gewährt werden. Dies könnte
über einen Investitionsfonds erfolgen, aus dem den Ge-
nossenschaften für die Restfinanzierung zinsfreie oder
mindestens zinsgünstige Darlehen gewährt würden.
Eine Belehnung bis zu 90 Prozent erhalten die Genos-
senschaften ohne Bundeshilfe von den üblichen Hypo-
thekarinstituten, sofern die Darlehen durch das Bürg-
schaftsinstitut des Verbandes für Wohnungswesen ver-
bürgt werden.

Ebenfalls als sehr problematisch erscheint mir das
neue System zur Verbilligung der Mieten im gemein-
nützigen Wohnungsbau. Jeder, der heute einen bereits
viel zu hohen Zins zu bezahlen hat, wird wenig erpicht
und erfreut sein, dass seine Lohnerhöhungen während
Jahren durch entsprechende Anpassungen der Mieten
aufgefressen werden. Vielmehr sehnt sich jeder dieser
Mieter danach, mit der Zeit ein ausgeglicheneres Ver-
hältnis zwischen Einkommen und Wohnungsmicte her-
beizuführen.

Aus diesen Ueberlegungen komme ich zum Schluss,
dass die heute zur Beratung stehende Vorlage ungenü-
gend ist und dass sie vor allem die Erwartungen der
gemeinnützigen Bauträger nicht zu erfüllen vermag. Es
ist mir klar, dass es kaum möglich und angängig ist, im
Wohnbauartikel gleichzeitig das Bodenrecht zu ordnen
und ein Instrumentarium für die Konjunkturpolitik ein-
zubauen. Dagegen wäre es wünschbar und notwendig
gewesen, diese beiden Dinge gleichzeitig und nebenher
zu ordnen, denn eine wirksame Wohnbaupolitik kann
nur unter Anwendung aller dieser drei Instrumente be-
trieben werden. Mit dem Wohnbauartikel allein kaufen
wir vorläufig «eine Katz im Sack».

Ich votiere deshalb ohne Begeisterung für Eintreten
und erkläre gleichzeitig, dass ich der Vorlage in der
Schlussabstimmung nicht zustimmen kann, wenn nicht
wenigstens die Verbesserungsvorschläge der sozialde-
mokratischen Fraktion gutgeheissen werden.
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M. Chavannes: Je voterai, avec mon parti, le texte
le plus amendé possible; je le ferai sans l'ombre d'un
enthousiasme. La liste probablement exhaustive figu-
rant à l'article 34sexies, 2e alinéa, démontre que, en
vérité, nous ne sortons absolument pas des méthodes,
qui jusqu'à maintenant ont fait la preuve de leur échec
total, ainsi que la lecture du message permet de s'en
convaincre. On pourrait donner de nombreux exem-
ples, j'en choisirai un qui est assez curieux. Sous lettre d
de la disposition précitée, il est prévu que la Confé-
dération peut assurer l'obtention de capitaux pour la
construction de logements «en période de resserrement
du marché des capitaux». Or, chose amusante, ce texte
constitutionnel ne serait pas applicable aujourd'hui; on
peut en effet lire dans la page économique et financière
d'un journal lausannois que le marché des capitaux est
actuellement «dans une magnifique aisance» et, ce qui
est extrêmement important, que cela pourra durer. On
devrait alors cesser l'aide financière à la construction
puisque le texte constitutionnel, trop restreint, n'est
applicable qu'en période de resserrement du marché
des capitaux. Nous voterons cependant en faveur de ce
texte; je voudrais simplement faire un certain nombre
de remarques relatives à la qualité du message et sur les
conclusions qu'il contient. Bien sûr, on y relève le
manque de statistiques utilisables, situation que nous
connaissons et dont nous avons souvent parlé ici mê-
me. On fait mention du nombre de chambres des
appartements et non des mètres carrés. Je voudrais bien
savoir, si l'on prenait ce critère de surface, ce qu'il
resterait des remarques relatives à la prétention du
peuple suisse à vouloir toujours mieux se loger. On
retient les prix du mètre cube à la construction prati-
qués à Lucerne et à Zurich, alors qu'on sait très bien
qu'il faudrait se fonder sur un prix du mètre cube à la
construction valable pour l'ensemble de la Suisse. On
parle de l'ensemble des constructions et on ne fait pas
de différence entre le développement gigantesque des
quartiers de luxe que nous connaissons dans certaines
villes — je pense à Genève par exemple — et les
autres constructions. Bref, l'insuffisance tragique des
statistiques ne nous permet pas de tirer des conclusions
pertinentes. Mais je dois le dire aussi, on éprouve une
extrême gêne devant l'orientation générale du message
qui rend très difficile d'admettre les conclusions qu'il
expose. Nous sommes obligés d'y voir une volonté
partisane de prouver a posteriori ce que deviendra le
contenu de ce malheureux article de la constitution. On
revient constamment sur une notion telle que celle des
conditions du marché, mais on ne la définit pas. Quand
les terrains augmentent 10 ou 20 fois en quelques
années, on le justifie en disant que les prix augmentent
eux aussi. Tout cela est mal exprimé; tout cela est
présenté de manière tendancieuse, à mon avis, et ne
peut par conséquent étayer des conclusions mais tout
au plus servir d'illustration.

Enfin, ce message ne tient pas compte de l'accéléra-
tion actuelle et de la gravité de la situation. On le dit,
l'indice des loyers ne s'élève qu'à 143 points. Mais cela
est en train de changer et de façon extrêmement rapide.
Cela accroît le sentiment de l'inutilité de cet article
constitutionnel, tant la pénurie de logements est grande,
et l'augmentation des loyers est en ce moment en pleine
exaltation. On a pu voir jusqu'à présent les industries
d'exportation, indifférentes à l'inflation, ne pas s'inté-
resser à l'augmentation des loyers. On a pu voir aussi
un représentant professionnel des milieux du commerce

— du petit et du moyen commerce — ne pas s'intéres-
ser d'une manière particulière à l'évolution des baux
commerciaux qui sont pourtant la cause de la dispari-
tion d'un très grand nombre de maisons de commerce.
On nous avait dit: «Lâchez le contrôle des loyers et
tout ira bien.» En fait, rien ne va bien; tout, au contrai-
re, va beaucoup plus mal.

On aurait pu envisager d'élaborer un article consti-
tutionnel utile pour l'avenir. On nous présente au con-
traire un article dépourvu de caractère novateur et qui
ne donne pas au Conseil fédéral de nouvelles possibili-
tés d'intervenir, alors qu'il sait très bien — et il le dit
— que toutes ses interventions antérieures se sont prati-
quement soldées par des échecs. Il fallait un article qui
aurait permis d'aller plus loin, c'est-à-dire de préparer
l'avenir.

Je me permets de citer ici un arrêt rendu par le
Tribunal fédéral le 19 septembre 1962. Il s'agit de la
cause Chambre genevoise immobilière, Société des ré-
gisseurs, Association professionnelle des gérants d'im-
meubles — nous sommes au centre du problème de
l'augmentation des prix, d'ailleurs... (M. Vincent: dans
la caverne...) ... dans la caverne, dans la maffia —
cause engagée contre le Conseil d'Etat du canton de
Genève. «Le Tribunal fédéral a déjà jugé que le problè-
me du logement était un problème d'intérêt public; la
collectivité tout entière y est intéressée, surtout lors-
qu'il s'agit de la construction d'habitations à loyer modé-
ré. En fait, la création de tels logements contribue
notamment à maintenir la paix sociale et à lutter con-
tre la hausse du coût de la vie.»

Il semble bien que la majorité du Conseil national
ne cherche pas, en matière de loyers, à lutter contre la
hausse du coût de la vie, malgré M. Celio qui remar-
que que «l'économie suisse a payé cher la suppression
du contrôle des loyers. Les partis bourgeois ont com-
mis une erreur qui a rempli les poches des propriétaires
de biens-fonds et a provoqué l'exaspération de millions
de gens: les locataires.» Je pense que tout se passe
comme si nous n'étions pas dans une situation extraor-
dinairement grave, qui évolue de façon extrêmement
rapide. Le Tribunal fédéral souligne la nécessité de
maintenir la paix sociale; je demande simplement si la
paix sociale pourra être maintenue longtemps encore
quand aujourd'hui même, dans un journal lausannois
un télégramme de l'ATS nous apprend qu'après une
vive polémique «deux immeubles géants seront cons-
truits à Crans et qu'ils coûteront plusieurs dizaines de
millions de francs. Il s'agit d'un ensemble hôtelier de
grand luxe comprenant 600 lits, piscine, salles de jeux,
salles de congrès, un millier de places, ainsi qu'un
ensemble commercial.» Je ne crois pas que l'article
constitutionnel en discussion permettra de lutter vrai-
ment contre des situations qui pourraient troubler d'une
manière évidente la paix sociale, comme le disait le
Tribunal fédéral en 1962 déjà, alors que la situation
était infiniment moins grave.

Eibel: Ich möchte hier im Rahmen der Eintretens-
debatte vor allem meiner grossen Genugtuung Aus-
druck verleihen, dass es dem Bundesrat gelungen ist,
den grossen Schritt nach vorn in der Wohnungspolitik
zu tun, der von ihm schon lange erwartet wurde. Bei
der Beratung des Bundesgesetzes von 1965 über die
Förderung des Wohnungsbaues habe ich mir erlaubt,
darauf hinzuweisen, dass das reine Subventionsschema
durch die Entwicklung überholt sei, weil es bei allem



Encouragement de la construction de logements 1278 5 octobre 1971

guten Willen, der es leitete, teilweise kontraproduktive
Auswirkungen zur Folge hatte und obendrein die Mie-
ter in zwei scharf getrennte Klassen schied, die Privile-
gierten des sozialen Wohnungsbaues auf der einen Seite
und die grosse Masse derjenigen, die sich auf dem
freien Markt einem meist allzu knappen Angebot ge-
genüber sehen, auf der ändern Seite, Die Erkenntnis,
dass ein grundsätzliches Umdenken unausweichlich ge-
worden war, setzte sich dann, vier Jahre später, bei der
Verlängerung des Wohnbauförderungsgesetzes, endgül-
tig durch. Die Räte betrachteten die Verlängerung als
letzte Frist für den Bundesrat, um sich vom überalterten
Subventionsschema zu lösen und den geforderten
Schritt ins Neuland zu tun. Wir haben das Ergebnis vor
uns, und man kann ihm in allen Teilen beipflichten.
Ich will Gesagtes nicht wiederholen. Es geht mir heute
lediglich darum, in zwei Punkten Akzente zu setzen,
die meines Erachtens nicht vernachlässigt werden dür-
fen.

1. Auch in der besten bundesrätlichen Botschaft
kann nicht alles stehen. Darum gilt es hier etwas nach-
zuholen. Bei der breiten Darstellung der Problematik
des Wohnungsbaues vermisse ich ein Wort darüber,
woher die Anstösse zu der vorliegenden Neukonzeption
gekommen sind. Zwar wird der Bericht der Eidgenössi-
schen Wohnbaukommission aus dem Jahre 1963 aus-
giebig zitiert. Aber dieser Bericht hat ein ehrwürdiges
Alter, und es tut seinen Verdiensten keinen Abbruch,
wenn man feststellt, dass er damals den entscheidenden
Schritt über den Rubikon nicht tat. Als Präsident der
Geschäftsprüfungskommission werden Sie es mir nicht
verübeln, wenn ich darauf hinweise, dass die Sektion
EVD der Geschäftsprüfungskommission an ihrer Sit-
zung vom 24. April 1970 unter dem Vorsitz unseres
Kollegen Schütz und in Anwesenheit des damaligen
Generalsekretärs des EVD in sehr deutlichen Ausdrük-
ken über eine gewisse Lethargie der Eidgenössischen
Wohnungsbaukommission geklagt hat. Es hatte wäh-
rend eines vollen Jahres keine Sitzung stattgefunden, als
ob alles in bester Ordnung wäre. Seither ist nun aller-
dings, wie die Botschaft beweist (nicht ohne Nachhilfe
von aussen), Dampf aufgesetzt worden. Für die theore-
tische Fundierung des neuen Gebäudes sind entschei-
dende Impulse ebenfalls von aussen gekommen. Die
Zentralstelle zur Förderung des Wohnungsbaues hat es
schon 1967 unternommen, erhebliche Gelder zu sam-
meln, um das Standardwerk von Professor Dr. Karl-
Heinz Kleps über Wohnungsmarktpolitik in der
Schweiz, erschienen 1969, zu ermöglichen. Ueberflüs-
sig zu sagen, dass die Zentralstelle keinen Einfluss auf
den Inhalt des Werkes genommen hat und es in völliger
wissenschaftlicher Freiheit und Verantwortung des
Autors entstand. Dieses Buch wird in der Botschaft
ausgiebig zitiert; ich verweise auf die Fussnoten. Es
darf hier deshalb wohl erwähnt werden, welchen An-
strengungen es zu verdanken ist, dass es überhaupt
entstehen konnte.

Wenn ich das bescheidene Verdienst der Geschäfts-
prüfungskommission am rascheren Zustandekommen
der neuen Vorlage erwähnt habe, so darf das grössere
Verdienst eines Mitgliedes dieses Rates an der sachli-
chen Untermauerung des Gebäudes erst recht nicht
unterschlagen werden. Kollege Brunner hat uns 1969
eine gedruckte Dokumentation mit zahlreichen Tabel-
len und Graphiken zukommen lassen, in welcher er
nicht nur die bisherige Subventionsmethode analysierte,
sondern auch zu konkreten Vorschlägen kam, die sich

seither als ausserordentlich fruchtbar erwiesen haben.
Weil es sich hierbei um Probleme handelt, die bei der
Ausführungsgesetzgebung zu behandeln sind, brauche
ich darauf nicht einzutreten. Aber diese Vorarbeiten
stellen gewissermassen die Kulisse dar, vor welcher sich
auf der heutigen Bühne die entscheidende Weiehenstel-
lung vollziehen muss. In einem Sät/, zusammengel'asst
geht es darum, mit dem eingesetzten öffentlichen Geld
einen vielfach grösseren Effekt zu er/,ielen und oben-
drein noch in breitem Ausmass die Möglichkeit zu
eröffnen, aus den bisherigen Mietern zukünftige Eigen-
tümer ihrer Wohnung zu machen. Es fällt sicher nie-
mandem eine Zacke aus der Krone, wenn hier der
Anteil hervorgehoben wird, der dem Parlament und
einzelnen Parlamentariern an der Neugestaltung von
Gesetzen zukommt.

Der zweite Punkt — und damit bin ich beim ent-
scheidenden Akzent angelangt —: »Sie erinnern sich,
oder Sie erinnern sich vielleicht auch nicht mehr, an alle
Vorstösse, welche in diesem Rate schon zugunsten der
Eigentumsbildung für grosse Volkskrcise unternommen
worden sind. Ich hoffe niemanden zu vergessen, wenn
ich auf die parlamentarischen Interventionen der Natio-
nalräte Siegmann, Malzachcr, Clottu, Heil, Raissig,
Gugerli und Schalcher hinweise, die in den Xoitruum
der letzten zehn Jahre fallen. Zu Recht weist die
Botschaft, allerdings mit vorsichtigen Worten, auf die
politische Spannung hin, die sich im Wohnungsscktor
durch das Auseinanderfallen von Eigentum und Nut-
zung ergibt. Wir würden unserem Auftrag als Volks-
vertreter und Gesetzgeber nicht gerecht, wenn wir zur
Beseitigung dieser Spannung nicht alles täten, was in
unseren Kräften steht. Das entscheidende Mittel hierzu
liegt allerdings nicht darin, dass man — wie es leider
immer wieder versucht wird — den Eigentümer gewis-
sermassen verächtlich macht, sondern indem man Mit-
tel und Wege sucht, die Mieter selber in grösstmögli-
cher Zahl zu Eigentümern zu machen. Dass dies mög-
lich ist, haben die bundesrätlichen Experten, René
Hatz in Zürich und Walter Guldimann in Basel, schlüs-
sig nachgewiesen. In meinen Augen liegt die einzige
Schwäche der sonst ausgezeichneten Botschaft darin,
dass sie die Problematik des Erwerbes von Wohnungs-
eigentum auf drei Viertel Seiten abtut, so dass rein
äusserlich und quantitativ der Eindruck entstehen könn-
te, es handle sich um eine beiläufige Frage unter vielen
ändern. In meinen Augen liegt hier aber das entschei-
dende Problem. Je nach seiner Lösung wird der Woh-
nungsmarkt in der Schweiz einigermasscn in der Sphäre
des freien Wettbewerbes verbleiben können oder aber
in der Zwangsjacke einer staatlichen Reglementierung
versinken mit allen kontraproduktiven Folgen, die wir
aus jahrzehntelangen Erfahrungen bestens kennen.

Es kann nicht deutlich genug gesagt werden: Der
Eigentümer einer Wohnung ist ein für allemal ge-
schützt vor jeder Kündigung, besonders auch vor will-
kürlicher, und er ist geschützt vor Mietzinserhöhungen,
welche die Folge inflationärer Preissteigerungen der
Grundstücke und der Baukosten sind. Mein Krgän-
zungsantrag, den ich zu Artikel 34sexies, Absatz 2, ge-
stellt habe, dient dieser Zielsetzung. Alles in allem
genommen darf man wohl in objektiver Weise die
Feststellung machen, dass die Wohnbaupolitik in der
Schweiz seit vielen Jahren in erster Linie nur die Lage
der sozial Schwachen im Zielfeld hatte. Nichts gegen
eine gezielte Hilfe für die schwachen Volkskreise! Sie
findet auch in der gegenwärtigen Vorlage die ihr gc-



S.Oktober 1971 1279 Wohnbauförderung

bührende Aufmerksamkeit. Eindeutig zu kurz zu kom-
men drohen aber immer mehr die Bevölkerungsschich-
ten, die nicht mehr zum Kreise der sozial Hilfebedürfti-
gen gehören, Angestellte und qualifizierte Arbeiter.
Wenn man schon die erwähnte Forderung auf Eigen-
tumsbildung für weite Volkskreise wirklich ernst neh-
men will, dann kennzeichnet sich die Ueberführung der
Wohnungsmiete in Wohnungseigentum schlechthin als
Aufgabe Nummer eins. Auf die gesetzgeberischen
Aspekte dieser Aufgabe komme ich in der Detailbera-
tung zurück.

Fischer-Weinfelden: Ich möchte ebenfalls für Ein-
treten auf die uns unterbreiteten Vorlagen votieren,
obwohl nach meinem Dafürhalten nicht darüber hin-
weggesehen werden darf, dass der uns vom Bundesrat
und der vorberatenden Kommission vorgelegten
Wohnbauförderungskonzeption — neben den bereits
eingehend geschilderten Vorteilen, die auch ich voll
und ganz anerkennen möchte — zwei nicht unwesentli-
che Mängel anhaften.

Einmal wird dadurch — so wie ich die Dinge
beurteile — die Wohnungsnot dort, wo eine solche
besteht, mit den vorgeschlagenen Massnahmen nicht
beseitigt, sondern bestenfalls etwas gemildert werden,
weil man mit dem in Aussicht genommenen Instrumen-
tarium die eigentlichen Ursachen der Wohnungsknapp-
heit nicht trifft.

Zum zweiten muss befürchtet werden, dass durch
die Anwendung der neuen Wohnbauförderungsmass-
nahmen vor allem dann, wenn dies — wie das verschie-
dene Votanten heute morgen verlangt haben — nur in
den sogenannten Notstandsgebieten, also in den grossen
Städten, erfolgt, die nach unserer Meinung unerwünsch-
te Tendenz zur Zusammenballung unserer Bevölkerung
in den grossen Agglomerationen noch zusätzlich geför-
dert wird. Wir müssen deshalb heute schon mit Nach-
druck die Forderung erheben, dass die neuen Massnah-
men so angelegt werden, dass dadurch die verhängnis-
volle Entvölkerung vieler unserer Landgemeinden —
darauf ist auch von Herrn Kollega Fischer-Bern hinge-
wiesen worden — nicht noch zusätzlich verstärkt wird.
Ob zu diesem Zwecke eine Zuzugssperre zu den Agglo-
merationen verhängt werden soll, wie das Herr Kollege
Flubacher in seinem eindrücklichen Eintretensvotum
heute morgen verlangt hat, bleibe einstweilen dahinge-
stellt.

Ich meinerseits werde versuchen, Ihnen in der De-
tailberatung des Artikels 34sexies zur Erreichung des
gleichen Zieles eine etwas flexiblere und man darf wohl
acuh sagen elegantere Lösung vorzuschlagen als dies
die Verhängung einer Zuzugssperre darstellen würde.

Trotz den beiden aufgezeigten Mängeln möchte ich,
wie bereits eingangs erwähnt, den vorliegenden Ent-
würfen in keiner Weise opponieren, sondern sie mit
Ueberzeugung unterstützen, denn auch ich sehe ein,
dass in diesem Bereich ein Vermehrtes getan werden
muss, und auch ich habe Verständnis für die Woh-
nungs- und Mietzinssorgen in den Städten und in den
grossen Agglomerationen. Ich habe diese Schwierigkei-
ten vor ungefähr 12 Jahren selber erfahren, als ich als
Assistent an der ETH in der Umgebung von Zürich
eine Wohnung suchte oder suchen musste, deren Miet-
zins sich mit einem Assistentengehalt bezahlen liess. Ob-
wohl ich also diese Schwierigkeiten und vor allem die
Tragweite des Problems, das dahinter steht, keineswegs
verkenne, darf man aber auch nicht in den gegenteili-

gen Fehler verfallen und glauben, das Phänomen der
Wohnungsnot sei eine gesamtschweizerische Erschei-
nung. Bei aller Hochachtung und Wertschätzung von
Zürich, Basel, Lausanne, Genf und ändern Ballungs-
zentren muss gesagt werden, dass diese honorablen
Städte nicht die ganze Schweiz darstellen. Es gibt dane-
ben noch viele Gebiete — und nicht nur solche, die als
ausgesprochen ländlich zu bezeichnen sind —, in denen
der Wohnungsmarkt auch heute noch durchaus in Ord-
nung ist. Ich möchte da an das Beispiel meiner Wohn-
gemeinde Weinfelden erinnern.

In Weinfelden ist vor einigen wenigen Jahren eine
grosse Ueberbauung, die uns annähernd 100 neue
Wohnungen brachte, vorgenommen worden. Diese
Ueberbauung ist noch während der Bauzeit vom Bau-
herrn einer Versicherungsgesellschaft als voll vermietet
verkauft worden. Als sich dann aber der Tag der Hand-
änderung näherte, stellte der Bauherr zu seinem nicht
geringen Erstaunen fest, dass erst ungefähr die Hälfte
der neuen Wohnungen vermietet war, obwohl sich die
verlangten Mietzinse in einem sehr vernünftigen Rah-
men hielten — etwa 250 Franken für eine 3-Zimmer-
Wohnung — und obwohl Weinfelden mit seinen fast
10 000 Einwohnern und seinen ausgezeichneten Ver-
kehrsverbindungen ein für unsere Verhältnisse recht
attraktives Regionalzentrum bildet. Die fehlenden Mie-
ter sind dann im letzten Moment noch gefunden wor-
den, dank der Zusicherung des Bauherrn, dass er ihnen
während den ersten drei Jahren jeweils den 12. Mo-
natszins bezahlen werde.

Unsere Wohnungsnot ist ein Strukturproblem, wie
das in den Voten der Herren Freiburghaus, Kloter und
anderer zu Recht vermerkt worden ist. Dieses Struktur-
problem hat — wie man weiss — seine Ursache vor
allem darin, dass heute eine unverkennbare und ausge-
prägte Tendenz zur Wohnsitznahme in den grossen
Agglomerationen besteht. Man darf deshalb mit Fug
und Recht behaupten, dass, wenn es uns heute tech-
nisch möglich wäre, in ein paar Stunden, zum Beispiel
im Räume Zürich, 5000 neue Wohnungen aus dem
Boden zu stampfen, diese bereits morgen voll vermietet
wären, und dass wir übermorgen wieder eine Situation
hätten, die sich gegenüber der heutigen kaum wesent-
lich unterscheiden würde, weil man eben in der Stadt
oder in der Agglomeration wohnen will.

Dieser Drang nach der Stadt hat seine durchaus
verständlichen Gründe. Einer der wichtigsten liegt dar-
in, dass man möglichst nahe bei seinem Arbeitsplatz
leben, das heisst wohnen möchte. Wenn wir also etwas
gegen die zunehmende Verstädterung unseres Landes
tun wollen, dann müssen wir danach trachten, dass in
den grossen Agglomerationen nicht ständig neue Ar-
beitsplätze geschaffen und angeboten werden. Durch
eine sinnvolle Dezentralisation unserer Betriebs- und
Arbeitsstätten erfüllen wir eine der wichtigsten Voraus-
setzungen für eine langfristige Linderung und Lösung
unserer Wohnbauprobleme. Diese sinnvolle Dezentrali-
sation möchte ich mit meinem Antrag anstreben. Es
scheint mir notwendig und unerlässlich, dass wir —
wenn nun eine neue Wohnbaukonzeption inauguriert
wird — damit nicht nur die Folgen des heutigen Zu-
standes zu kurieren suchen, sondern dass wir auch wir-
kungsvoll die Ursachen der heutigen Schwierigkeiten
bekämpfen.

Zum Schluss möchte ich noch eine Frage an Herrn
Bundesrat Brugger richten: Ist es auch vom juristischen
Standpunkt aus betrachtet zulässig, die neue Konzep-
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tion des Bundesrates als Gegenvorschlag zur Denner-
Initiative zu präsentieren? Ich stelle diese Frage selbst
als entschiedener Gegner der Denner-Initiative. Ich stel-
le sie, weil sich die Denner-Initiative und die Vorlage
des Bundesrates nach der Meinung verschiedener Juri-
sten im juristischen Bereich nicht widersprechen, das
heisst sich gegenseitig nicht ausschliessen. Deshalb wäre
es — immer nach der Meinung dieser Rechtsgelehrten
— trotz aller Verschiedenheit der beiden Grundkon-
zeptionen theoretisch möglich, dass die Denner-Initiati-
ve sogar neben dem bundesrätlichen Vorschlag Platz
hätte.

Ich möchte Herrn Bundesrat Brugger bitten, die
juristische Seite dieses Problems noch etwas eingehen-
der als dies in der Botschaft geschehen ist, hier in
unserem Rate zu beleuchten. Ich danke Ihnen dafür
zum voraus.

Gugerli: Die Verfassungsvorlage für den Woh-
nungsbau verdient sicher eine positive Beurteilung. Die
Schaffung einer verfassungsrechtlichen Basis für die
Wohnbauförderung auf breiterer Grundlage ist zu be-
grüssen. Die BGB-Fraktion misst nicht nur der Forde-
rung und Verbilligung des Wohnungsbaues, sondern
auch der Erleichterung des Erwerbs von Hauseigentum
eine grosse Bedeutung zu. Die Ausdehnung des Eigen-
besitzes auf möglichst breite Kreise stellt ein wich-
tiges soziales und staatspolitisches Postulat dar. Woh-
nungseigentum, das sich im Besitz von Familien befin-
det, ist besser aufgehoben als bei anonymen Körper-
schaften.

Ein wesentlicher Unterschied zur bisherigen Wohn-
bauförderung sollte darin liegen, dass künftig im Rah-
men der Landesplanung auch ausserhalb der städti-
schen Zentren Voraussetzungen zur Erleichterung des
Wohnungsbaues geschaffen werden können. Die För-
derung von Erschliessungen ist dabei von grosser Be-
deutung. Damit kommen wir auch zu einer wirtschaft-
lichen Hebung der ländlichen Regionen.

Obwohl die Enumeration in Absatz 2 von Arti-
kel 34sexies nicht abschliessend ist, erachtet es meine
Fraktion als wichtig, in einer Ergänzung auch Vorkeh-
ren zur Sanierung bestehender Wohnungen aufzufüh-
ren.

Im übrigen stellt sich die BGB-Fraktion hinter die
Anträge des Bundesrates und der Kommissionsmehr-
heit. Wir lehnen auch die Initiative Denner ab. Die in
der Botschaft aufgeführten Gründe gegen diese Initia-
tive müssen als stichhaltig anerkannt werden.

Beim Bundesbeschluss zu Artikel 34septies stimmt
die BGB-Fraktion der Allgemeinverbindlicherklärung
von Mietverträgen zu. Im besondern lehnen wir die
von der Kommissionsminderheit beantragte Wieder-
einführung der Mietzinskontrolle im kantonalen und
kommunalen Bereich entschieden ab. Neue Wohnun-
gen würden dadurch keineswegs billiger. Es ergäbe sich
höchstens die Gefahr, dass in jenen Gebieten weniger
gebaut würde, weil Bauwillige durch solche Bestim-
mungen sicher mehr abgehalten statt angeregt würden.
Damit wäre der Förderung des Wohnungsbaus auf län-
gere Sicht schlecht gedient. Der Verlängerung des
bestehenden Bundesgesetzes über die Wohnbauförde-
rung um ein Jahr bis zum 31. Dezember 1973 stimmen
wir zu. Damit beantrage ich Eintreten.

M. Cevey: Plusieurs préopinants ont souligné tout
à l'heure que le problème du logement ne se pose plus

seulement en termes économiques ou sociaux; il est de-
venu politique. Mais, là encore, il importe de s'enten-
dre sur les mots. On peut, on doit avoir une politique
du logement et nous sommes heureux d'en voir les
grands principes enfin définis par le Conseil fédéral.
Mais on peut aussi faire de la politique avec le loge-
ment et se lancer dans la surenchère. Nous avons eu
quelques exemples de cette surenchère tout à l'heure.

Est-ce à dire que nous devions minimiser l'impor-
tance réelle du problème en faisant la part des soucis
électoraux dans nos interventions? Non, bien sûr. La
masse des locataires plongés dans l'inquiétude par la
menace d'augmentations excessives des loyers, les gens
qui se dévouent dans nos cantons et nos communes
pour trouver des solutions véritablement sociales aux
difficultés présentes, les propriétaires enfin — ils sont
nombreux — qui ont beaucoup de peine à supporter
des charges financières de plus en plus lourdes, tous at-
tendent autre chose du Parlement.

Il faut approuver le gouvernement lorsqu'il montre
sa volonté de mettre enfin en œuvre des moyens effi-
caces pour encourager la construction, tout en assurant
une protection relative aux locataires par la déclaration
de force obligatoire générale de contrats-cadres et d'au-
tres accords entre associations de bailleurs et de loca-
taires. Je tiens à dire en passant, à propos de l'ar-
ticle 34septies qui nous est proposé, que l'amendement
présenté en commission par notre collègue M. Dcbétaz
a reçu l'agrément d'une partie non négligeable de la
fraction à laquelle j'appartiens, car il s'inscrit dans la
ligne d'une politique que nous avons depuis longtemps
préconisée en ce domaine.

J'en viens maintenant à un aspect particulier du
vaste problème posé. En adoptant les principes de la
propriété par étage, le législateur entendait répondre au
postulat largement admis, selon lequel l'accès du plus
grand nombre à la propriété de son logement doit être
favorisé. Mais, en cette matière comme en d'autres, il
y avait loin de la coupe aux lèvres et cette importante
innovation dans notre droit ne s'est pas encore con-
crétisée de manière satisfaisante. C'est pourquoi nous
devons souscrire aux propositions propres à encoura-
ger nos concitoyens et concitoyennes à acquérir leur
appartement ou leur maison familiale. Mais si progres-
sistes soient-elles, les mesures objectives ne suffisent
pas. Il y a des préjugés à vaincre, des craintes à sur-
monter; bref, il importe d'informer, de convaincre,
de rassurer des gens qui sont nombreux et qu'offraient
encore toute opération financière, tout engagement pé-
cuniaire d'une certaine durée. Vous avez sans doute
rencontré maintes fois, comme moi, des citoyens que
fait frémir l'idée même de pénétrer une fois dans un éta-
blissement bancaire, antichambre, à leurs yeux, de cet
enfer «où Minos juge tous les pâles humains».

Autre problème digne de l'attention des responsables
chargés d'élaborer la législation en cette matière: les
conséquences de l'aliénation d'immeubles locatifs à des
propriétaires désireux, eux, de les remettre sur le marché
comme immeubles vendus par appartements. Je con-
nais dans la région où j'habite les cas de plusieurs fa-
milles plongées subitement dans le plus grand désarroi
par la simple décision de leur propriétaire de mettre
leurs appartements en vente. Je pose alors la question
des cautèles à prévoir dans le bail pour assurer au loca-
taire une jouissance suffisamment durable de l'apparte-
ment qu'il loue de bonne foi, sans imaginer que, quel-
ques années plus tard, il sera placé devant ce choix dou-
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loureux: ou acheter son logement ou le quitter avec
sa famille. Ces cautèles devraient être étudiées entre
associations de bailleurs et de locataires pour être in-
sérées dans les conventions-cadres soumises à la décla-
ration de force obligatoire. Je suis conscient que, dans
un système juridique qui doit éviter que la propriété
ne soit en quelque sorte vidée de sa substance, la ques-
tion posée ne contribuera pas à simplifier la recherche
de solutions acceptables de part et d'autre. Le mes-
sage ne dissimule pas d'ailleurs les problèmes de droit
public créés par la déclaration de force obligatoire
générale. Mais il importe, une fois de plus, de voir tous
les problèmes dans leur réalité, même redoutable, pour
choisir enfin les solutions les plus efficaces.

Präsident: Da der letzte eingeschriebene Redner
nicht auffindbar ist und sich keine weiteren Votanten
gemeldet haben, ist die Diskussion zum Eintreten ge-
schlossen.

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes abgebrochen

Les délibérations sur cet objet sont interrompues

#ST# 105/10 624. Postulat Dubois.
Bundesgesetz über Medikamente
Loi fédérale sur les médicaments

Wortlaut des Postulates vom 22. Juni 1970
Die Gesetzesvorlagen über die Betäubungsmittel und

über den Verkehr mit Giften, die der Bundesrat letztes
Jahr den eidgenössischen Räten unterbreitet hat, sind
angenommen worden, so dass diese Bereiche nun bun-
desgesetzlich geregelt sind.

Ein solches Gesetz sollte unseres Erachtens auch
für die Arzneimittel erlassen werden. Es ist verblüf-
fend, dass ein kleines Land wie die Schweiz die Rege-
lung eines so wichtigen Gebietes immer noch ganz
der Gesetzgebung der Kantone überlässt. Es gibt kei-
nen vernünftigen Grund dafür, dass giftige Arzneien je
nach dem Kanton rezeptpflichtig sind oder nicht. Der
Missbrauch von Schmerzmitteln hat zum Beispiel in den
letzten Jahren vor allem in den Industriekantonen er-
neut zugenommen. Diese drohende Gefahr sollte durch
Massnahmen bekämpft werden, wie sie 1961 mit gros-
sem Erfolg in Schweden getroffen worden sind.

Die von der Schweizerischen Sanitätsdirektoren-
konferenz eingesetzte Fachkommission für Fragen des
Arzneimittelmissbrauchs hat in ihrem Bericht von 1968
auf die Möglichkeit einschränkender Massnahmen in
der Schweiz hingewiesen. Sie zu ergreifen zögert man
aber unter anderm mit der Begründung, dass wegen
der Verschiedenheit der kantonalen Gesetzgebungen
eine wirksame Kontrolle sozusagen unmöglich sei.

Ein Bundesgesetz über die Arzneimittel, das an die
Seite der Gesetze über die Betäubungsmittel und über
den Giftverkehr träte, würde dieses Hindernis beseiti-
gen. Wir fordern daher den Bundesrat auf, den eid-
genössischen Räten so bald wie möglich den Entwurf
eines Bundesgesetzes über die Arzneimittel vorzulegen.

Texte du postulat du 22 juin 1970
Le Conseil fédéral a soumis aux Chambres, l'an

dernier, des projets de lois sur les stupéfiants et sur les
toxiques qui ont été admis, et dont l'objet est désormais
soumis à la législation fédérale.

Il nous paraît qu'une loi semblable devrait être
élaborée en ce qui concerne les médicaments. Il est
surprenant qu'un petit pays comme le nôtre persiste à
laisser aux seules législations cantonales le soin de gérer
un domaine aussi important. Il n'y a, en effet, pas de
raison de laisser vendre des médicaments toxiques, avec
ou sans ordonnance, selon les cantons. L'emploi abu-
sif d'analgésiques, par exemple, accuse une nouvelle
hausse ces dernières années, particulièrement dans les
cantons industrialisés. Il conviendrait de prendre des
mesures pour pallier ce grave danger, comme l'a fait
la Suède en 1961, avec un plein succès.

En Suisse, le rapport de la «Commission pour l'étude
de l'abus de médicaments, instituée par la Conférence des
directeurs cantonaux des affaires sanitaires», publié en
1968, évoque la possibilité de prendre des mesures res-
trictives. Toutefois, on hésite à le faire, en utilisant, en-
tre autres, l'argument qu'un contrôle efficace serait, pour
ainsi dire, impraticable en vertu de la diversité des lé-
gislations cantonales.

L'établissement d'une loi fédérale concernant les
médicaments, en quelque sorte parallèle à celles qui ont
été élaborées sur les stupéfiants et les toxiques, lèverait
cet obstacle. Nous souhaitons donc que le Conseil fédé-
ral présente aux Chambres, dans un avenir aussi proche
que possible, un projet de législation fédérale sur les
médicaments.

Mitunterzeichner — Cosignataires: Dafflon, Muret (2)

M. Dubois: Le Conseil fédéral a soumis aux Cham-
bres, en 1969, des projets de lois sur les stupéfiants et
sur les toxiques qui ont été admis, et dont l'objet est
désormais soumis à la législation fédérale.

Il nous paraît qu'une loi semblable devrait être
élaborée en ce qui concerne les médicaments. Il est
surprenant qu'un petit pays comme le nôtre persiste à
laisser aux seules législations cantonales le soin de gérer
un domaine aussi important. En effet, il n'y a pas de
raison de laisser vendre des médicaments pouvant pré-
senter une toxicité certaine avec ou sans ordonnance, se-
lon les cantons. L'emploi abusif d'analgésiques, par
exemple, accuse une nouvelle hausse ces dernières années,
particulièrement dans les cantons industrialisés. Il con-
viendrait de prendre des mesures pour pallier ce grave
danger, comme l'a fait la Suède en 1961, avec un plein
succès.

En déposant ce postulat, nous avons pensé surtout
à l'abus des médicaments analgésiques à base de pyra-
midon et de phénacétine qui s'accentue en Suisse d'an-
née en année, de l'aveu même de la Commission suisse
pour l'étude de l'abus de médicaments, instituée par la
Conférence des directeurs cantonaux des affaires sani-
taires.
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dans l'annexe à sa recommandation 609 (1970) relative
à la toxicomanie.

Les avis exprimés dans les milieux scientifiques sont
toutefois loin d'être unanimes à cet égard, des drogues,
telles que le LSD ou le hachich par exemple, étant
réputées drogues dangereuses par les uns et drogues
mineures par les autres. D'autre part, on a saisi récem-
ment en Suisse des mélanges de hachich et d'opium qui
sont de nature à créer une dépendance physique; le
mélange peut être dosé à volonté. On pourrait à juste
titre taxer d'arbitraire une telle distinction dogmatique.
Cette question sera toutefois encore revue de manière
plus approfondie.

Il sera nécessaire de reviser la loi sur les stupéfiants
sur plus d'un point, pour tenir compte de l'évolution de
la situation dans notre pays. Les travaux préparatoires
sont en cours. C'est ainsi que l'on devra de toute façon
réprimer sévèrement le trafic illicite de stupéfiants
auquel certains se livrent par métier. A cet égard, le
postulat Vincent est donc déjà en voie de réalisation
dans les travaux actuels en vue de la revision de la loi
sur les stupéfiants. Mais l'auteur du postulat estime que
les dispositions réprimant le trafic illicite de stupéfiants
hautement dangereux, exercé par métier et dans un but
de lucre, devraient trouver place dans le code pénal
plutôt que dans la loi sur les stupéfiants. Il convient
toutefois de mener à bien les travaux de revision en
cours de ladite loi, surtout en raison de leur urgence. A
ceci s'ajoute que les dispositions pénales de cette loi se
trouvent étroitement liées à ses autres chapitres. Rien
ne s'oppose, au demeurant, à ce que des peines de
réclusion très sévères figurent dans une loi pénale ac-
cessoire. Le Conseil fédéral est néanmoins prêt à sou-
mettre à la commission d'experts chargée de la revision
de la partie spéciale du code pénal la question d'un
éventuel transfert dans ce code des dispositions répri-
mant des crimes que contiennent les lois pénales acces-
soires.

Le postulat est accepté.

U'eberwiesen — Adopté

#ST# 10 830. Immobilienstiftung
für internationale Organisationen in Genf

(FIPOI). Darlehen
Fondation des immeubles pour les

organisations internationales à Genève
(FIPOI). Prêtes

Siehe Seite 947 hiervor — Voir page 947 ci-devant

Beschluss des Ständerates vom 5. Oktober 1971

Décision du Conseil des Etats du 5 octobre 1971

Differenzen — Divergences

Art. 1, 2

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.
Nationalrat - Conseil national 1971

Art. l, 2

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

M. Chevallaz, rapporteur: Les divergences qui sont
survenues entre notre Conseil et le Conseil des Etats à
propos de ce crédit en faveur de la Fondation des
immeubles pour les organisations internationales à Ge-
nève (FIPOI), sont d'importance tout à fait secondaire
et formelle. Elles sont en effet les suivantes: à l'article
premier, c'est simplement une question de disposition.
Le Conseil des Etats, qui a un certain goût de l'esthé-
tique, préfère une disposition plus claire et en colonnes
au lieu d'indiquer les chiffres et les rubriques à la ligne.
La deuxième divergence concerne la dénomination d'un
immeuble. Le message du Conseil fédéral parlait de la
réfection de la villa Moynier; or il paraît que le vrai
nom de ce bâtiment est «Villa Mon Repos». Nous
sommes donc en mesure de vous proposer, au nom de
la commission des affaires étrangères, de vous rallier
sans difficulté à la version du Conseil des Etats sur les
deux points et d'éliminer ainsi ces divergences.

Angenommen — Adopté

#ST# 10 940. Wohnbauförderung.
Verfassungsartikel

Encouragement de la construction
de logements. Article constitutionnel

Siehe Seite 1250 hiervor — Voir page 1250 ci-devant

Fortsetzung — Suite

Muheim, Berichterstatter: Die sehr breite Eintre-
tensdebatte hat eigentlich zu einem ziemlich überein-
stimmenden Resultat geführt. Es ist von keiner Seite
ein Nichteintretensantrag gestellt worden; die Vorlage
des Bundesrates und der Kommission hat im allgemei-
nen Zustimmung gefunden, zum Teil allerdings eine
Zustimmung ohne Begeisterung, zum Teil eine
Zustimmung, die gewisse Reserven anbrachte, und
zwar in der Richtung, dass die Vorlage zu wenig weit
gehe. Wir haben also ein gewisses Spektrum von Nuan-
cen; aber wir haben doch im allgemeinen Ueberein-
stimmung, dass mit Bezug auf die Wohnbauförderung
die verfassungsrechtliche Grundlage geschaffen werden
soll.

Die Eintretensdebatte hat deutlich werden lassen,
dass das Wohnungsproblem nicht einfach, sondern sehr
komplex ist. Die Ursachen der Situation auf dem Woh-
nungsmarkt, vor allem in den Städten und städtischen
Agglomerationen sind sehr vielfältig: Bevölkerungszu-
nahme, steigender Wohlstand, Zuzug in die Städte usw.
Man könnte noch eine ganze Reihe solcher Ursachen
nennen, die alle nebeneinander und miteinander wirken
und den Notstand, die Mangellage, hervorrufen. Klar ist
eigentlich aus der Diskussion auch geworden, dass es
kein Patentrezept gibt, das man so einfach zur Anwen-
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düng bringen könnte, um dieses ganze Problem des
Wohnungsbaues und des Mietwesens zu lösen, sondern
es ist notwendig, dass eine ganze Reihe von Massnah-
men ergriffen wird. Ich möchte dies so benennen: eine
konzertierte Aktion, um das Wohnungsproblem einer
Lösung entgegenzuführen.

In der Eintretensdebatte ist eine Reihe von Anre-
gungen, Vorschlägen und Wünschen angebracht wor-
den, z. B. dass man mit Bezug auf die Förderung des
Wohnungsbaus Prioritäten schaffen sollte, dass man
die Erschliessung noch besser fördern soll, dass man
Massnahmen gegen die Hortung von erschlossenem
Bauland ergreifen soll. Es wurde vor allem darauf
hingewiesen, dass die Raumplanung, die Neuordnung
des Bodenrechtes und nicht zuletzt die Konjunkturpoli-
tik mitwirken müssen, um dieses ganze Wohnungspro-
blem zu lösen. Alle diese Forderungen, die da gestellt
werden, haben sicher etwas Richtiges in sich. Es fragt
sich natürlich nur, inwieweit allen diesen Begehren und
Wünschen im Rahmen eines speziellen Wohnbauarti-
kels in der Verfassung Rechnung getragen werden
kann. Wir werden in der Detailberatung auf einzelne
dieser Wünsche zurückkommen, da verschiedene An-
träge in der einen oder ändern Richtung gestellt wur-
den.

Klar scheint mir, dass es unsere Aufgabe ist, eine
umfassende und breite Verfassungsgrundlage zu schaf-
fen, damit alle nötigen und alle zweckmässigen Mass-
nahmen ergriffen werden können. Die Verfassungs-
bestimmung sollte so lauten, dass sie nicht unnötige
Beschränkungen enthält, die uns die Hände binden
und schon in ein paar Jahren oder vielleicht sogar in
sehr kurzer Zeit sich als zu eng erweisen. Wir sollten
also eine breite, flexible Verfassungsgrundlage haben,
auf der wir die Förderung des Wohnungsbaues und die
Ordnung des Miet- und Wohnungswesens nicht nur
jetzt, sondern auch in der Zukunft regeln können.

Ich glaube, es besteht auch darüber Einigkeit, dass
das Wohnungsproblem nicht nur mit restriktiven Mass-
nahmen gelöst werden kann, sondern dass es notwendig
ist, auch konstruktive Vorkehren zu treffen; vor allem
scheint mir das Problem überhaupt nur lösbar zu sein,
wenn, abgesehen von allen schützenden Massnahmen,
die der Erhaltung von bestehendem Wohnraum dienen,
in einem grossen Masse billige Wohnungen gebaut
werden.

Das scheint mir das Ergebnis der sehr breit gerate-
nen Eintretensdebatte zu sein, und ich möchte Sie bit-
ten, diese Ueberlegungen, dass wir hier für die Zu-
kunft legiferieren müssen, im Auge zu behalten und
daher keine unnötigen Einschränkungen am Verfas-
sungstext vorzunehmen.

Ich habe noch eine zweite Bemerkung anzubringen.
Die Kollegen Ziegler und Fischer haben interveniert
und angefragt, wie eigentlich das Verhältnis der Initia-
tive Denner zum Gegenvorschlag des Bundesrates bzw.
der Bundesversammlung sei, ob die beiden Vorlagen
einander ausschliessen oder sich vereinbaren lassen.
Formell — ich möchte mir hier ein paar juristische
Gedanken erlauben — ist es so, dass wir zwei Arti-
kel 34sexies hätten. Offenbar müsste man dann schon
die Numerierung dieser beiden Artikel differenzieren.
Es scheint mir unmöglich zu sein, dass wir in der
Bundesverfassung zwei Artikel 34sexies hätten. Wenn
man den materiellen Inhalt dieser beiden Vorlagen und
Entwürfe prüft, muss man feststellen, dass die Zielset-

zung weitgehend die gleiche ist. Ich glaube nicht, dass
da Differenzen bestehen.

Mit Bezug auf die Massnahmen, die vorgesehen
werden, besteht ein ganz wesentlicher Unterschied. Die
Initiative schlägt als Hauptmassnahme — - ich möchte
sagen: ausschliessliche Massnahme -- den Wohnbau-
fonds vor, der bei der Finanzierung von Wohnungen in
Aktion treten soll, währenddem der Gegenvorschlag
mit Bezug auf die Massnahmen keinerlei Begrenzung
setzt. Es werden wohl einzelne Massnahmen erwähnt,
die aber nicht abschliessenden Charakter haben; es sind
vor allem auch — und das im Unterschied zur Initiati-
ve — nicht nur finanzielle, sondern auch rechtliche
Vorschriften zu erlassen. Es scheint mir, dass da ein
ganz wesentlicher Unterschied zur Initiative besteht.

Wenn man die beiden nebeneinander hält, muss
man sich schon fragen: Ja, schliesst nicht im Grunde
genommen die Initiative Denner, die nur die finanziel-
len Mittel erwähnt, andere Mittel aus, währenddem
dann beim Vorschlag des Bundesrates auch andere Mit-
tel zulässig sind.

Auch das System der Wohnbauförderung ist bei den
beiden Entwürfen verschieden. Die Initiative will ihr
Ziel im wesentlichen mit Hypothekardarlehen errei-
chen, währenddem beim System des Bundesrates, das
er ins Auge fasst, ein Aufschub der Amortisationen
Platz greifen soll. Auch mit Bezug auf die Finanzie-
rung dieser Aufwendungen, die sich durch das Wohn-
baugcsetz ergeben werden, sagt die Initiative, dass hier
bestimmte Steuern neu erhoben werden sollen, wäh-
renddem der Gegenvorschlag die Frage der Finanzie-
rung offenlässt. Auch hier bestehen gewisse Unterschie-
de, die nun deutlich sind, und ich halte dafür, dass eine
Annahme beider Entwürfe — der Initiative wie des
Gegenvorschlages — zu einer sehr unerquicklichen, ja
unmöglichen Situation führen würde.

Nach Artikel 27 des Geschäftsverkehrsgesetzes ist
es so, dass bei einer Initiative in Form des ausgearbeite-
ten Entwurfes sich die Bundesversammlung zu ent-
scheiden hat, ob sie zustimmen will oder nicht. Wenn
sie nicht zustimmt, kann die Bundesversammlung
gleichzeitig einen von ihr selbst ausgearbeiteten Ent-
wurf dem Volk und den Ständen zur Abstimmung
unterbreiten, und zwar einen eigenen Entwurf, der die
gleiche Verfassungsmaterie betrifft. Ich glaube, es be-
steht gar kein Zweifel, dass dieser Gegenentwurf die
gleiche Verfassungsmaterie betrifft, nämlich die Förde-
rung des Wohnungsbaues, den Erwerb von Wohnungs-
eigentum und die Erreichung von angemessenen Miet-
zinsen. Meines Erachtens handelt es sich somit hier um
einen echten Gegenvorschlag zur Initiative, es geht um
die gleiche Sache; es bestehen aber in der Konzeption
erhebliche Differenzen, so dass die Abstimmung nach
meiner Ansicht gemäss Artikel 9 des Initiativengesetz.es
so wird angeordnet werden müssen, dass Initiative und
Gegenvorschlag Volk und Ständen als Alternativen un-
terbreitet werden. Man kann gültig Ja und Nein stim-
men, oder umgekehrt, man kann auch gültig zweimal
Nein stimmen, aber man kann nicht gültig Ja und Ja
stimmen. Im Initiativengesetz (Art. 9) ist dieses Proze-
dere genau festgelegt. Ich halte also dafür, dass aus
rechtlichen wie auch aus politischen (»runden dieser
Weg durchaus gangbar ist, ja ich möchte sagen, diese
Gegenüberstellung als Alternative im Sinne einer Initia-
tive und eines Gegenvorschlages drängt sich geradezu
auf, wenn wir nicht verfassungsrechtlich ausserordentli-
che Schwierigkeiten bekommen wollen bei der Ansie-
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gung und bei der Durchführung der nachherigen Ge-
setzgebung.

Das wären meine rechtlichen Ueberlegungen, die
ich mir zur Frage der Kollegen Ziegler und Fischer
gemacht habe. Im übrigen glaube ich, dass ich auf
weitere Ausführungen verzichten kann, nachdem, wie
ich bereits eingangs erwähnt habe, eigentlich aus allen
Lagern grundsätzlich Zustimmung zum Entwurf des
Bundesrates vorliegt und lediglich mit Bezug auf gewis-
se Ausgestaltungen noch Meinungsverschiedenheiten
bestehen, die dann aber in der Detailberatung zum
Austrag kommen werden.

M. Mugny, rapporteur: Nous sommes heureux de
constater que tous les orateurs qui se sont exprimés ont
recommandé l'entrée en matière. Il n'y aura donc sur
ce plan-là ni débat ni vote.

En ce qui concerne l'initiative Denner, notre prési-
dent a émis quelques considérations d'ordre juridique.
J'aimerais ajouter un problème de votation qui se pré-
sente toujours à ce moment-là. Il est bien évident
qu'on ne saurait accepter à la fois le contreprojet du
Conseil fédéral et l'initiative Denner. Le risque est
qu'au moment où nous les présenterons tous les deux
devant les électeurs, les oui se partagent et qu'en défini-
tive l'un et l'autre projet soient repoussés; étant donné
l'importance du problème, il sera peut-être nécessaire
de faire deux votations séparées, car nous ne pouvons
prendre ce risque. Nous nous trouverions alors dans un
vide juridique qui serait à mon avis extrêmement grave.

Je ferai maintenant quelques remarques sur les pro-
blèmes qui ont été évoqués ici. M. Schürmann a insisté
avec raison sur les dispositions de droit matériel que
présente ce nouvel article constitutionnel; or, si l'on
n'en a pas beaucoup parlé dans le débat, il me semble
qu'il vaudra la peine de revenir là-dessus au moment de
la discussion de détail car les dispositions, même si elles
n'ont pas trait à un apport financier de la Confédéra-
tion, vont incontestablement donner à l'activité de la
Confédération des bases beaucoup plus larges et beau-
coup plus sûres que jusqu'à maintenant.

M. Dafflon a parlé de différents problèmes et en
particulier de l'achat de terrains par la Confédération.
Je crois que la mesure la plus sage est que cet achat de
terrain soit effectué par les cantons et les communes,
éventuellement par des associations sans but lucratif.
Précisément, l'un des objectifs du message de l'article
constitutionnel est de mettre à disposition des fonds de
la Confédération, afin que ces cantons, ces communes,
surtout celles qui sont en voie de développement rapide
et les associations sans but lucratif, puissent acheter des
terrains soit parce que la Confédération contribuera à
diminuer les intérêts, soit parce qu'elle leur prêtera de
l'argent.

M. Wyss a parlé des «Verkehrsmittel», du problème
des voies de communication. Je précise ici qu'une loi
fédérale concernant la circulation dans les aggloméra-
tions urbaines est actuellement en préparation. Ce pro-
blème sera donc réglé dans cette loi dont nous aurons à
débattre dans un avenir relativement proche, je l'espère.

M. Flubacher a parlé du «Zuzug», de l'arrivée dans
les villes. C'est un des aspects du problème qui nous
paraît le plus important et que j'avais personnelle-
ment évoqué dans mon rapport d'entrée en matière. A
ce propos, je ne crois absolument pas que ce soit par
des mesures légales ou policières qu'on puisse restrein-
dre le nombre des arrivées dans les grandes villes de

nouveaux habitants, par exemple de gens de la campa-
gne. C'est au contraire grâce à une politique active qui
saura rendre attractives des villes de moindre importan-
ce et des régions campagnardes et qui créera des
moyens de communication entre les vallées, les villages
et les centres industriels, qu'il sera possible de freiner le
désir des gens, des jeunes en particulier, de se concen-
trer dans les villes où la pénurie d'appartements devient
de plus en plus grave.

M. Ziegler, seul, a fait la confusion entre les termes
«dispositions constitutionnelles» et «dispositions léga-
les». J'avais également insisté là-dessus dans l'entrée en
matière: il s'agit de dispositions à insérer dans la consti-
tution, la loi viendra après. C'est le seul, je crois, qui ait
fait la confusion; peut-être — et je le déplore — ne
suit-il pas suffisamment les débats pour être aussi peu
au courant de l'essentiel des discussions que nous te-
nons.

M. Bussey a parlé des trois problèmes suivants:
resserrement des capitaux, police des constructions et
associations sans but lucratif. Il a parfaitement raison
de soulever ces problèmes, prévus d'ailleurs par votre
commission qui a déjà supprimé la restriction à l'arti-
cle 2, 2e alinéa, qui dit: «En cas de reserrement du
marché des capitaux»; votre commission a supprimé
cette disposition-là. La police des constructions entre
précisément dans les dispositions de droit matériel et il
est clair également que l'aide fédérale sera apportée à
des sociétés sans but lucratif. Je crois donc qu'en soule-
vant ces problèmes M. Bussey avait raison, il entre
exactement dans les vues de la commission.

M. Brunner a apporté de nouveau son idée de caisse
de compensation des locataires. Je ne reviendrai pas ici
sur la réponse que lui a donnée le représentant des
propriétaires dans cette salle, mais je crois effective-
ment que cette idée, si généreuse soit-elle, est, à mon
avis en tout cas, totalement dans les nuages. Il est
impensable, au regard de la mentalité actuelle des gens,
d'introduire une disposition comme celle-là et de croire
que nous parviendrons par son biais à régler le problè-
me des prix des logements. Peut-être cela sera-t-il possi-
ble dans vingt ans? Je ne sais pas quelle sera l'évolution
de la mentalité suisse, mais je crois qu'en politique
nous devons rester les pieds sur terre et ne pas bâtir
sur des rêves en soi très beaux mais qui, dans les condi-
tions actuelles, sont absolument irréalisables.

Enfin, nous abordons un dernier problème.
M. Schlegel a parlé du «Bodenrecht». Ce problème de
droit d'expropriation et de droit foncier sera réglé non
pas dans la disposition actuelle, mais dans la loi en
préparation sur l'aménagement du territoire. Le Con-
seil fédéral a, à ce sujet, eu l'heureuse idée de nommer
une même commission sous la présidence de notre
collègue M. Schürmann, qui s'est occupée des trois
grands problèmes: la disposition constitutionnelle sur la
politique du logement, la loi d'application et la loi
d'application concernant l'aménagement du territoire.
Il y a là des dispositions qui sont communes, mais
d'autre part le champ d'application de l'une et de l'autre
loi doit être clairement défini. C'est pourquoi je pense
qu'il a été très heureux qu'une même commission d'ex-
perts puisse régler ces trois problèmes. Nous aurons à
nous occuper très prochainement de la loi d'application
concernant l'aménagement du territoire. Dans cette loi,
les problèmes concernant l'expropriation et le droit
foncier seront réglés sur une base beaucoup plus large
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que celle du seul cadre de la loi sur l'encouragement de
la construction de logements.

Je crois donc qu'il est utile de considérer un peu le
problème dans son ensemble et de ne pas introduire ici
des dispositions qui trouveront leur place ailleurs, étant
donné que, selon les promesses qui nous ont été faites, la
loi sur l'aménagement du territoire viendra devant notre
Conseil avant encore la loi d'application des disposi-
tions constitutionnelles touchant le logement.

Pour le reste, je crois que l'entrée en matière n'étant
pas combattue, nous pouvons passer, après l'interven-
tion de M. Brugger, à la discussion des détails au cours
de laquelle de nombreux problèmes se poseront encore
concrètement.

Bundesrat Brugger: Wird der Bundesrat die Verfas-
sungsbestimmungen, die wir jetzt beraten, grosszügig
auslegen? Ist eine grosszügige Förderung des Woh-
nungsbaues vorgesehen? Diese Frage wurde sowohl
vom Kommissionsreferenten welscher Zunge wie auch
von einigen Votanten gestellt, und sie wurde gestellt,
weil ein Verfassungsartikel an sich noch nichts über
das Ausmass und die Wirksamkeit der zu treffenden
Massnahmen aussagt. Der Verfassungsartikel setzt Ziele,
die rasch oder langsam, umfassend oder einschränkend
angesteuert werden können.

Der Bundesrat und der Sprechende als Beauftrag-
ter für die Durchführung dieser Massnahmen sind der
Meinung, dass das Wohnungsproblem endlich gelöst
werden muss und dass ein starkes und dauerndes En-
gagement des Bundes notwendig ist. Wir glauben, dass
dies erforderlich ist, weil die Wohnung — das zeigt
sich immer deutlicher — eben doch kein Konsumgut
ist wie irgendein anderes, das man vollständig dem frei-
en Spiel der Marktkräfte überlassen kann. Wenn wir
dieses Problem nicht meistern können, besteht die Ge-
fahr einer Verschärfung der Gegensätze, der Ver-
schlechterung des allgemeinen politischen Klimas und
die Gefahr, dass das Bedürfnis nach mehr Sicherheit,
nach mehr staatlichem Schutz auf allen Gebieten so
stark wird, dass unsere Gesellschafts- und Wirtschafts-
ordnung letzten Endes ins Wanken gerät. Aber auch
Sie werden bei der Beratung der Ausführungsgesetz-
gebung Gelegenheit haben, den Grad der Wirksamkeit
des heute zu beschliessenden Verfassungsrahmens ab-
zustecken, und schliesslich werden auch Sie wieder zu
bestimmen haben, wenn einmal die finanziellen Mittel
zugunsten der Wohnbauförderung in den Voranschlä-
gen der kommenden Jahre festgelegt werden müssen,
wenn es dann darum geht, gewisse Prioritäten zu schaf-
fen und Optionen vorzunehmen gegenüber ändern, viel-
leicht auch wünschbaren Aufgaben, die aber zugun-
sten der dringlichen Wohnbauförderung zurückgestellt
werden müssen, da wir ja auch in der Eidgenossen-
schaft nicht unbeschränkte Mittel zur Verfügung ha-
ben und wir nicht alles aufs Mal lösen können.

In diesem Zusammenhang wird hie und da die Fra-
ge gestellt, ob 10 000 oder 20 000 oder 30 000 Wohnun-
gen von diesen Förderungsmassnahmen profitieren sol-
len. Der Verfassungsartikel sieht weder eine Beschrän-
kung nach oben noch nach unten vor. Es wäre leicht-
fertig, aufgrund der heutigen Situation eine bestimmte
Zahl fixieren oder gar garantieren zu wollen. Man kann
das deswegen nicht, weil für den Wohnungsbau be-
stimmte Voraussetzungen erfüllt werden müssen; man
kann ja schliesslich auch nicht einfach einen Turm
bauen, ohne vorher das notwendige Fundament dazu

zu schaffen. Und diese Voraussetzungen sollen in um-
fassender Weise durch das Raumplanungsgeset/. ge-
schaffen werden, das, wie wir hoffen, im nächsten Jahr
vom Parlament behandelt und verabschiedet werden
soll. Es soll die Planungspflicht der Kantone gan/, all-
gemein statuieren, es soll aber auch die Festlegung
von Richtplänen vorschreiben, über die Besiedelung der
Landschaft, den Verkehr und die Versorgung. Dieses Ge-
setz enthält aber auch Richtlinien für die kantonale
Baugesetz- und Baupolizeigesetzgebung, für die Güter-
zusammenlegungen und Landumlegungen, für die Ent-
eignung und Erschliessung. Es wird einen Abschnitt
enthalten über Beiträge des Bundes an diese Planungs-
kosten, an die Erschliessung und an die Ausstattung
des Terrains.

Das Raumplanungsgesetz ist also umfassend, hat es
doch zum Ziel, eine zweckmässige Nut/.ung des Bo-
dens und eine geordnete Besiedelung des Landes zu
gewährleisten, Damit dient diese umfassende Raumord-
nung auch — und ich möchte sagen vor allem —
dem Wohnungsbau. Es enthält vor allem auch die ma-
teriellen rechtlichen Vorschriften für die Bauland-
beschaffung, z. B. solche über die Ausscheidung von
Baugcbiet, über die Baupflicht und im Entwurf (Arti-
kel 40) sogar über die Enteignung von Bauland. Man
wird sich also heute überlegen müssen, was unter dem
Titel «Raumplanung» und was unter dem Titel «Wohn-
bauförderung» geordnet werden muss. Man wird ja
nicht an beiden Orten Gleiches oder sogar Wider-
sprüchliches festlegen können. Verwaltungsintern ist die
Koordination insofern absolut gewährleistet, als /.um
Teil die gleichen Experten auf beiden Gebieten tätig
sind und diesen Expertengremien Herr Professor
Schürmann vorsteht. Ich möchte ihm bei dieser Ge-
legenheit für die immense Arbeit, die er bis anhin ge-
leistet hat, herzlich danken, ebenfalls dem Präsidenten
der Eidgenössischen Wohnbaukommission, Herrn Pro-
fessor Nydegger von der Handelshochschule St. Gallen,
und dem Delegierten für Wohnungsbau. Diese perso-
nelle Koordination ermöglicht es aber auch, in syste-
matischer Weise eine klare Trennung zwischen den bei-
den Aufgaben vorzunehmen. Die Frage der Bodenpoli-
tik kann nicht im Verfassungsartikel über Wohnungsbau
geregelt werden, wenn bereits ein Artikel 22ter der Bun-
desverfassung existiert, der sich mit der Eigentumsga-
rantie befasst und ein Artikel 22quater, der sich mit der
allgemeinen Raumplanung befasst. Allein schon der
Begriff des Baulandes beschränkt sich ja nicht nur auf
die Nutzung für den Wohnungsbau, sondern er hat
eine viel umfassendere Bedeutung; es gibt ja auch Bau-
land für Gewerbe und Industrie, für die Infrastruktur
der öffentlichen Aufgaben, für Freizeitanlagen, für Ver-
kehrsbauten usw. Wir können auch nicht alle umfassen-
den Infrastrukturaufgaben im Rahmen des Wohnungs-
baues lösen; wir brauchen hiezu ein besonders Amt für
Raumplanung, das in umfassender Weise für die Schaf-
fung der allgemeinen Rahmenbedingungen besorgt
sein muss.

Noch etwas können wir nicht, wir können nicht
unter dem Titel der Wohnbauförderung Massnahmen
treffen, die unsere föderalistischen staatspolitischen
Strukturen vollständig verändern und die schwere Ein-
griffe in die Hoheitsrechte der Kantone mit sich brin-
gen; ich meine damit ein eidgenössisches Baugeset/,
oder ein eidgenössisches Liegenschaftenbestcuerungs-
gesetz. Man kann darüber diskutieren, aber es handelt
sich dabei um so schwerwiegende Fragen, dass sie nicht
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übers Knie gebrochen werden können, sondern selb-
ständiger Prüfung bedürfen. Die eidgenössische Wohn-
baukommission hat übrigens den Versuch mit einer
einheitlichen eidgenössischen Baulandsteuer unternom-
men. Sie ist aber damit auf die sozusagen einmütige Ab-
lehnung der Kantone gestossen, und ich möchte sagen:
überlassen Sie mir den Karren nicht, ich möchte es näm-
lich noch erleben, dass diese Förderungsmassnahmen,
die wir Ihnen heute vorschlagen, in unserer Zeit in die
Praxis umgesetzt werden können. Es wird ohnedies
auch so nicht leicht sein, die Klippe des Ständemehrs
zu umsegeln. Trotzdem haben wir auf dem dornigen
Gebiet der Fiskalmassnahmen und des Baupolizeirech-
tes in unsern Vorschlägen das unternommen, was uns
als vertretbar und auch als tragbar erscheint. Unsere
Mitwirkung bei der Erschliessung ist an eine Subven-
tionsbedingung gebunden, und zwar so, dass eine Bei-
tragsleistung des Grundeigentümers im Sinne einer Ab-
schöpfung von Planungsgewinnen als Subventionsbedin-
gung festgelegt werden soll. Ebenso ist die Förderung
durch den Bund nur dann möglich, wenn eine Harmoni-
sierung kantonaler Bauvorschriften erfolgt, soweit dies
für die Rationalisierung und Förderung des Wohnungs-
baues notwendig ist.

Trotz dieser Einschränkungen ist das, was wir bie-
ten, nicht wenig. Wir haben einmal die allgemeinen För-
derungsmassnahmen, die Erschliessungshilfe, verbunden
mit einer Erschliessungspflicht; wir haben die finanzielle
Mithilfe des Bundes beim Erwerb von Bauland, die
Förderung der Baurationalisierung, mit der Möglich-
keit, sie auch durchzusetzen, die Wohnbauforschung
und — was ja auch in der Diskussion gefordert worden
ist — eine Verbesserung der Wohnbaustatistik, die Har-
monisierung der Bauvorschriften — soweit sie für die
Förderung des Wohnungsbaues nötig ist — und die Ver-
sorgung des Marktes mit Kapital. Das sind allgemeine
Massnahmen, wie sie auch im Rahmen einer allgemei-
nen Raumplanung zur spezifischen Förderung des
Wohnungsbaues noch Platz haben und auch notwen-
dig sind. Sie kommen allen Kategorien von Wohnun-
gen und allen Schichten der Bevölkerung zugute. Dann
haben wir zweitens eine spezielle Förderung des ge-
meinnützigen Wohnungsbaues durch Gewährung oder
Verbürgung von Resthypotheken, durch Aufschub der
Amortisationen mit dem Zweck, die Mietzinse zu ver-
billigen und damit den Mieter entsprechend der Ent-
wicklung des Geldwertes und des Realeinkommens zu
belasten. Da diese Mittel wieder zurückfliessen respek-
tive die Bürgschaftsverpflichtungen im Laufe der Zeit
wieder abgebaut werden, können sie immer wieder neu
eingesetzt werden, so dass diese Förderungsmassnah-
men zugunsten des gemeinnützigen Wohnungsbaues auf
breitester Basis und ohne allzu restriktive Beschrän-
kungsmassnahmen durchgeführt werden können. Wir
erreichen also damit, im Gegensatz zur heutigen Kon-
zeption, eine sehr weite Streuung. Dann haben wir
den eigentlichen subventionierten Wohnungsbau mit
Beiträgen à fonds perdu für Familien und Einzelperso-
nen mit kleinem Einkommen, wobei hier naturgemäss
wie beim heutigen System die notwendigen Sicherun-
gen eingebaut werden müssen. Diese Förderungskate-
gorie wird zu einer endgültigen und echten Belastung
des Bundes führen. Dann haben wir die Förderung des
Wohnungseigentums, weil wir glauben, dass Bildung
von Eigentum und Streuung von Eigentum erwünscht
ist, und dass das eigentlich der innern Logik unseres
Wirtschaftssystems entspricht. Es ist erstaunlich, dass

die Eigentumsbildung auf dem Gebiete der Wohnwirt-
schaft nicht weiter fortgeschritten ist. Wohnungseigen-
tum bringt an sich nicht mehr Lasten als die, wie sie
auch durch die Miete gedeckt werden müssen; manch-
mal, vermute ich, eher weniger. Sie verschafft dem Ei-
gentümer eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber dem
Vermieter und gibt ihm das Gefühl einer vermehrten
Sicherheit. — Dann kommt schliesslich die Idee der
Partnerschaft zwischen Mietern und Vermietern. Das
ist an sich nicht unsere Idee, und wir nehmen für diese
Idee auch nicht das Erstgeburtsrecht in Anspruch. Un-
ser einziges Verdienst ist das, dass wir mit geistiger
Aufgeschlossenheit neuen Ideen gegenübertreten. Es ist
eigentlich nicht einzusehen, weshalb sich die Fronten
zwischen Mietern und Vermietern weiter verhärten sol-
len, weiss man doch, dass es auf beiden Seiten eine
ganze Menge vernünftiger Leute gibt, die diese Polari-
sation gar nicht wollen. Schliesslich hat man auf einem
ändern schwierigen Gebiet, wo auch eine entgegen-
gesetzte materielle Interessenlage besteht, nämlich auf
dem Gebiet des Arbeitsrechtes, mit diesen partnerschaft-
lichen Lösungen sehr gute Erfahrungen gemacht. Dass
diese Lösungen des partnerschaftlichen Verhaltens zwi-
schen Mietern und Vermietern einigen Parteiideologen
und Fanatikern nicht passen, sagt an sich noch gar
nichts aus über die Güte dieses Systems.

Das sind die wichtigsten Punkte. Nun sagt Herr Na-
tionalrat Schlegel, sekundiert von Herrn Nationalrat
Chavannes, das sei alles falsch und sei vor allem nichts
wert. Herr Nationalrat Schlegel hat, was noch viel
schlimmer ist, es auch noch geschrieben. Ich glaube
nicht, Herr Nationalrat, dass Ihr Aufsatz Bestand ha-
ben wird und einmal unter die klassischen Werke der
politischen Weltliteratur eingehen wird. Ich empfehle
Ihnen dringend, die Antwort des Präsidenten der Eid-
genössischen Wohnbaukommission zu lesen, und da
er ja auch ein St. Galler ist, werden Sie ihm ja glau-
ben, was er sagt. Dass der Wohnungsbau mit dem Bo-
denrecht und der Konjunktursituation zusammenhängt,
das wissen wir auch, und Ihr Wunsch, Bodenrecht, Kon-
junkturartikel und Wohnbauförderung wären gleich-
zeitig zu behandeln, geht ja schliesslich auch in schön-
ster Weise in Erfüllung. Die Ausführungsgesetzgebung
zum Bodenrecht kann in fast idealer zeitlicher Kon-
kordanz mit der Gesetzgebung über den Wohnungsbau
behandelt werden, und der Konjunkturartikel geht
nächste Woche ins Vernehmlassungsverfahren. Ich
möchte also einfach sagen, man sollte nicht so schwarz-
weiss malen.

Es ist in letzter Zeit auch von seilen des Bundes
viel geleistet worden, und auch die alten Förderungs-
massnahmen, die uns heute zur Verfügung stehen,
wurden ganz beträchtlich aktiviert. Man sollte nicht den
Eindruck erwecken, als ob der Bund und seine Ver-
waltung sich der Probleme nicht annehmen und ein-
fach in fataler Ergebenheit der Situation gegenüberste-
hen würden. Man sollte auch punkto Leistungen der
Privatwirtschaft im Wohnungssektor nicht alle Propor-
tionen verlieren. Sicher sind Fehlentwicklungen festzu-
stellen, aber zwischen Vergötterung und Verkleinerung
der privaten Leistungen auf dem Gebiete des Woh-
nungbaues besteht ja immerhin eine noch sehr weite
Spanne.

Seit dem letzten Weltkrieg sind etwas über eine Mil-
lion Wohnungen gebaut worden. Wir haben also etwa
die Hälfte des ganzen Wohnungsbestandes in unserer Ge-
neration erneuert. Im letzten Jahr wurden mehr Woh-
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